
Derzeit ist auf Grund der aktuellen
Wirtschaftslage zunehmend fest-
zustellen, dass leider auch Zahn-

arztpraxen in wirtschaftliche Not geraten.
Ein schwerwiegender Grund dafür besteht
nicht nur in der Praxisgebühr und Umsatz-
rückgängen, sondern auch in der – gesetz-
geberisch gewollten – Verschärfung von
Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Die von
den Prüfungsgremien ausgesprochenen
Regressbeträge sind regelmäßig im fünf-
stelligen, in Ausnahmefällen sogar im
sechsstelligen Bereich anzusiedeln. Die Be-
träge werden grundsätzlich mit Zustellung
des Beschlusses des Beschwerdeausschus-
ses fällig, sodass die KZVen im Regelfall
mit der folgenden Quartalsabrechnung
eine – zumindest teilweise – Verrechnung
des Regressbetrages mit dem auszuzahlen-
den Honorar vornehmen. Nicht selten rei-
chen dann die Abschlagszahlungen nicht
mehr aus, um die laufenden Praxiskosten
zu bezahlen. Zum Teil wirken sich darüber
hinaus auch HVM- und/oder Degressions-
Kürzungen mindernd auf den Honoraran-
spruch des Zahnarztes/der Zahnärztin
aus. 
Des Weiteren hängen finanzielle Einbußen
zusammen mit gesetzlich vorgeschriebe-
nen Veränderungen im Bereich der zahn-
ärztlichen Vergütung (Reduzierung des
Zahnersatz-Umsatzes), aber auch mit der
Zahlungsunfähigkeit bzw. -willigkeit der
Patienten bei Zuzahlungen oder zahnärzt-
lichen Privatleistungen. Häufig zahlen Pa-
tienten zahnärztliche Rechnungen nicht,
erst nach einem längeren Zeitraum oder
zum Teil erst nach Durchführung eines ge-

richtlichen Mahnverfahrens. In den meis-
ten Fällen tritt jedenfalls eine erhebliche
zeitliche Verzögerung ein. 

Finanzieller Teufelskreis
Die vorgenannten Mechanismen sind häufig
der Beginn eines finanziellen Teufelskreises. 
Viele Zahnärzte haben aus verschiedensten
privaten und insbesondere praxisbezogenen
Gründen Verbindlichkeiten. So muss bei-
spielsweise ein Existenzgründungsdarlehen
(Zinsen und Tilgung) oder eine das Darlehen
sichernde Lebensversicherung bedient wer-
den. Zum Teil befindet sich die Praxis auch in
angemieteten Räumlichkeiten, sodass die
Miete monatlich fällig wird. Vielleicht hat der
Zahnarzt/die Zahnärztin soeben eine neue Be-
handlungseinheit, ein neues Röntgengerät, ein
Lasergerät oder ein Cerecgerät erworben.
Diese müssen abbezahlt werden. Schließlich
muss das Praxispersonal regelmäßig entlohnt
werden.
All diese Verbindlichkeiten bleiben auch dann
bestehen, wenn die Umsätze – egal aus welchen
Gründen – reduziert werden.
Häufig wird in dieser Situation versucht, die
Gläubiger „tröpfchenweise“ zu befriedigen.
So werden häufig „Stillhaltevereinbarungen“
mit einigen Gläubigern getroffen, um die bei
anderen Gläubigern bestehenden Verbindlich-
keiten (insbesondere der Bank oder der Le-
bensversicherung) abzahlen zu können. Nicht
selten müssen dann auch die Praxisangestell-
ten unregelmäßige Gehaltszahlungen in Kauf
nehmen. In den schlimmsten Fällen werden so-
gar die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung nicht abgeführt, obwohl dadurch ein
Straftatbestand verwirklicht wird.
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Insolvenzverfahren –
Schreckgespenst oder Ausweg?

Finanzielle Einbußen stehen leider immer häufiger auch bei Zahnärzten auf
der Tagesordnung. Dabei besteht zunehmend auch die Gefahr, in wirt-
schaftliche Not zu geraten. Deshalb ist es Zeit, das Negativimage des Insol-
venzverfahrens abzulegen und offen über diese Möglichkeit zu reden. 

Rechtsanwälte Jürgen Althaus und Ralf Großbölting

Rechtsanwälte Jürgen Althaus 
und Ralf Großbölting

kwm – kanzlei für wirtschaft und medizin
Münster – Berlin

Unter den Linden 24
10117 Berlin

Tel.: 0 30/2 06 14 33
www.kwm-rechtsanwaelte.de

kontakt:

RA Ralf Großbölting

RA Jürgen Althaus



Diese Maßnahmen reichen allerdings im Re-
gelfall nicht aus, um der Lage Herr zu werden.
Vielmehr steigt der Schuldenberg immer wei-
ter an, während die Rückzahlungsmöglichkei-
ten immer weiter sinken. Der finanzielle Druck
steigt, die Lebensqualität nimmt ab. Aus den
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen wird 
zunehmend bestätigt, dass die Zahlungsunfä-
higkeit von Zahnärzten/Zahnärztinnen auf
dem Vormarsch ist. Aus diesem Grunde stellt
sich die Frage nach einem Ausweg. 

Außergerichtliche 
Sanierung/Schuldenbereinigung

Wenn sich eine wirtschaftliche Krise auf
Grund von Zahlungsunfähigkeit abzeichnet,
bieten sich dem Zahnarzt wie auch jedem an-
deren Einzelunternehmer und Freiberufler
gesetzliche Möglichkeiten zur Abwehr von
Vollstreckungsmaßnahmen und zur Bereini-
gung seiner Verbindlichkeiten. Diese Mög-
lichkeiten bieten unter bestimmten Umstän-
den auch die Chance zur Sanierung der Zahn-
arztpraxis. 
In Absprache mit einem im Sanierungs- und
Insolvenzfragen erfahrenen Rechtsanwalt
sollte der Zahnarzt in einer solchen Situation
abwägen, ob ein außergerichtlicher Vergleich
mit den Gläubigern möglich oder aber die
Einleitung eines Insolvenzverfahrens sinnvoll
ist. Einer solchen Prüfung muss in aller Regel
zunächst eine seriöse Liquiditätsplanung vo-
rausgehen, die sowohl die berufliche als auch
die private Situation erfasst. Mit dem Berater
sollte zudem erörtert werden, in welcher
Weise die kurzfristig fälligen Verbindlichkei-
ten bedient werden dürfen und welche Ver-
bindlichkeiten noch begründet werden dür-
fen, da hier strafrechtliche Fallen lauern.
Strafrechtlich relevant ist in diesem Zu-
sammenhang, neben dem oben bereits ge-
nannten Nichtabführen von Sozialversiche-
rungsbeiträgen der Arbeitnehmer, das Bestel-
len von Ware, ohne zu wissen, ob die Rech-
nung bezahlt werden kann, diverse
Bankrottdelikte und insbesondere die Gläu-
bigerbegünstigung. 

Gerichtliches  Insolvenzverfahren
Ist ein außergerichtlicher Vergleich mit den
Gläubigern nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht sinnvoll, bietet sich die Schuldenberei-
nigung durch Einleitung eines Insolvenzver-
fahrens an. Während das Insolvenzverfahren
– sofern wirtschaftlich möglich – grundsätz-
lich die Führung und Sanierung der Praxis
zum Ziel hat, ebnen sich für den Zahnarzt
zwei Wege zur Schuldenbereinigung. 

Regelinsolvenzverfahren
Zum einen kann die Zahnarztpraxis im Rah-
men des Insolvenzverfahrens fortgeführt wer-
den. Aus dem monatlich erzielten Gewinn hat
der Zahnarzt dann den pfändbaren Betrag an
den Insolvenzverwalter abzuführen. Der Ver-
walter begleicht mit diesen Beträgen die Kos-
ten des Insolvenzverfahrens und zahlt even-
tuelle Überschüsse an die Gläubiger aus.
Nach Ablauf von sechs Jahren werden dem
Zahnarzt die noch verbleibenden Verbind-
lichkeiten erlassen, sofern seine Schulden
nicht auf einer strafbaren Handlung beruhen.

Insolvenzplan
Der andere Weg besteht in der Erstellung eines
Insolvenzplans. Der Insolvenzplan ist ein Ver-
gleich, bei dem nur die Zustimmung der
Mehrheit, nicht aber aller Gläubiger, notwen-
dig ist. Ein Insolvenzplan kann sowohl vom
Insolvenzverwalter als auch vom Schuldner
(Zahnarzt) dem Gericht und den Gläubigern
zur Abstimmung vorgelegt werden. Der Plan
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ist in der Regel darauf gerichtet, die oben ge-
nannte Zeit von sechs Jahren bis zur Rest-
schuldbefreiung zu verkürzen. Wichtigste
Voraussetzung des Insolvenzplans ist jedoch,
dass die Gläubiger durch den Plan besser ge-
stellt werden als bei Regelabwicklung des In-
solvenzverfahrens. Beabsichtigt der Zahn-
arzt, einen solchen Plan zu erstellen, sollte er
diesen möglichst schon mit dem Insolvenzan-
trag verbinden. Denn durch die frühzeitige
Vorlage eines Plans wird die Arbeit des Insol-
venzverwalters und dessen Entscheidung zur
Aufrechterhaltung des Praxisbetriebes er-
leichtert.  Der Insolvenzplan unterliegt stren-
gen formellen und materiell-rechtlichen Vo-
raussetzungen und muss zunächst vom Insol-
venzgericht angenommen werden, bevor er
den Gläubigern zur Abstimmung vorgelegt
wird. Aus diesem Grunde kann dem Zahn-
arzt/der Zahnärztin nur geraten werden, 
einen erfahrenen Rechtsanwalt mit dessen 
Erstellung zu beauftragen. Dadurch können 
einerseits frühzeitig die Erfolgsaussichten und

Risiken eingeschätzt werden. Andererseits
wird das Risiko einer gerichtlichen Ableh-
nung des Plans minimiert. 

So früh wie möglich
Krisensituationen lassen sich selten allein be-
wältigen. Daher kann dem Zahnarzt/der
Zahnärztin nur geraten werden, sich in so ei-
nem Fall möglichst frühzeitig rechtlichen Rat
einzuholen, um die gesetzlichen Möglichkei-
ten bei einer drohenden Insolvenz abzuwä-
gen. Denn schon im Vorfeld eines Insolvenz-
verfahren gibt es für den Betroffenen Mög-
lichkeiten, gestaltend auf das weitere Schick-
sal seiner Praxis Einfluss zu nehmen und sich
vom Druck der Gläubiger zu befreien. Das In-
solvenzverfahren kann in solchen Fällen als
Grundlage für eine Sanierung des Praxisbe-
triebes und Schuldenbereinigung des Zahn-
arztes/der Zahnärztin dienen. Das aufge-
zeigte Insolvenzverfahren kann in bestimm-
ten Fällen sehr wohl einen Ausweg aus der Mi-
sere darstellen.  �
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Mit Neugestaltung des § 106 SGB V
nach dem Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz ist der Über-

wachungsauftrag auf Einhaltung der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung auf die Geschäfts-
stellen, die für die Prüfungs- und Be-
schwerdeausschüsse die administrative
Unterstützung darstellen, übergegangen.
In den Geschäftsstellen werden die Daten
gesammelt und Vorgaben für die Prü-
fungsgespräche erarbeitet, die unter Füh-
rung des Vorsitzenden dann den betroffe-
nen Vertragszahnarzt in der mündlichen
Verhandlung oder durch schriftlichen Be-
scheid zugehen.

Überblick verschaffen
Es hat sich längst herauskristallisiert, dass
man sich nur dann erfolgreich zur Wehr
setzen kann, wenn man sich mit den in-
haltlichen Anforderungen der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung auskennt. Schlag-
worte wie „Eingriff in die Therapiefrei-
heit“ helfen dem Zahnarzt hier nur wenig.
Er ist es, der als Leistungsträger in Abstim-
mung mit den Patienten der Nutznießer
der Leistung sein soll, nicht nur nach me-
dizinischen Kriterien, sondern auch nach
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten ent-
scheiden muss.
Im Grunde genommen handelt es sich um
einen Kampf für eine ausgewogene medizi-
nische Versorgung der Patienten gegen im-
mer enger auszulegende Richtlinien ange-
sichts knapper Kassen.
Für den Zahnarzt beginnt die Wirtschaft-
lichkeitsprüfung mit dem Erhalt einer ein-
fachen Mitteilung, mit der, speziell im kon-

servierend chirurgischen Bereich, zukünf-
tig nach dem GMG, jedoch auch im ge-
samten Leistungsspektrum ein bestimmtes
Quartal bzw. zukünftig ein gesamtes Jahr,
auf die Wirtschaftlichkeit überprüft wer-
den soll.
Der Zahnarzt, der zum ersten Mal mit 
einer solchen Wirtschaftlichkeitsprüfung
konfrontiert wird, ist zunächst einmal 
aufgeschmissen. Mit Mühe kann er sich
seine Statistiken, die ihm im Zuge der
Quartalsabrechnungen zugehen, sammeln
und mithilfe seiner Praxis-EDV einen
Gegencheck durchführen, ob seine durch-
schnittliche Punktzahl je Fall tatsächlich
mit der statistisch errechneten Punktzahl
einhergeht.
Eine rein statistische Prüfung ist selten der
Fall. Vielmehr werden Abrechnungsposi-
tionen in den Anträgen der Krankenkasse
herausgestellt, die einer Einzelprüfung zu
unterziehen sind.
Als gut beratener Zahnarzt kennt man die
für seinen Bezirk maßgebliche Prüfverein-
barung und verschafft sich darüber hinaus
einen Überblick über das zu prüfende 
Datenmaterial.

Guter Rat ist teuer
Ein noch nicht erfahrener Zahnarzt oder
ein Zahnarzt, der zum ersten Mal mit der
Wirtschaftlichkeitsprüfung in Kontakt ge-
rät, wird gar nicht wissen können, wo er
die entsprechenden Unterlagen beziehen
kann. Vorsichtige Anfragen beim Kollegen
werden ihm nur halbe Wahrheiten und un-
zureichende Informationen geben. In sol-
chen Fällen ist guter Rat teuer, da es auch
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Wirtschaftlichkeits-
prüfung – was nun?

Nach dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz kann eine Praxis einer
Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen werden. Dabei drohen unter Um-
ständen Regressforderungen, für die der Zahnarzt sogar mit seinem Pri-
vatvermögen haftet. Wie verhält man sich hier richtig?

Rechtsanwältin Nausikaa Argyrakis

Rechtsanwältin Nausikaa Argy-
rakis, die seit 1995 in München als
selbstständige Rechtsanwältin tätig
ist, gehört seit Jahren zur Arbeitsge-
meinschaft Medizinrecht im DAV.
Ihre Spezialgebiete sind Zahnarzt-
recht, Arzthaftungsrecht, Gebühren-
recht der Zahnärzte, Zulassungs-
recht, Berufsrecht der Zahnärzte und
Disziplinarverfahren. 

die autorin:



nur wenige spezialisierte Anwaltskanz-
leien gibt, die den Zahnärzten in der
Stunde der Not beistehen.
Je nach KZV-Führung kann er sich bei der
Geschäftsstelle der Prüfungseinrichtungen
einen Ansprechpartner suchen und ein-
zelne Informationen sammeln. Besser ist
es, er informiert sich vorab, nach welchen
Prüfvereinbarungen und nach welchen
Datenvorgaben die Wirtschaftlichkeits-
prüfung bei ihm stattfinden wird.
Gar nicht hilfreich ist es, einen „bösen“
Brief an die KZV zu schreiben oder die be-
sondere Güte und Qualität der eigenen me-
dizinischen Leistung herauszustellen. Der

Zahnarzt ist besser beraten, eine qualifi-
zierte Stellungnahme nach einer Analyse
seiner Praxisbesonderheiten innerhalb der
dafür gesetzten Frist abzugeben.
Wie das genau funktioniert, kann er in ent-
sprechender Fachliteratur recherchieren,
erfahrene Kollegen befragen oder einen
spezialisierten Rechtsanwalt einschalten.
Letzteres ist jedoch durchaus mit Kosten
verbunden.

Nicht auf eigene Faust
Alle drei Alternativen sind besser als selbst
Hand anzulegen. Ohne ausreichende
Grundinformation ins „Blaue hinein“ Be-
hauptungen aufzustellen, die sich nicht sel-
ten in späteren Verfahren nachteilig für
den Zahnarzt auswirken, ist falsch. Wie
aber soll der Zahnarzt wissen, ob bei ihm
Besonderheiten, wie z. B. Zusammenset-
zung eines besonderen Patientenguts, be-
sondere Behandlungsmethoden oder die
von der Bundessozialgesetzgebung weite-
ren anerkannten Praxisbesonderheiten
vorliegen, und wie soll er sie darstellen?
Hierfür gibt es praxisrelevante Handbü-
cher, die ihm helfen zu erkennen, ob und in
welcher Form er einen Mehrbetrag für sich
in Anspruch nehmen kann, der tatsächlich
eine Abweichung seines Fallwerts von den
Landesdurchschnittszahlen begründet.

Auch kann er den entsprechenden Fach-
büchern entnehmen, ob und in welcher
Form er kompensatorische Einsparungen
darlegen kann, die, wenn auch Praxis-
besonderheiten abzulehnen sind, zumin-
dest eine Einsparung und somit ein wichti-
ges Argument für die Zuerkennung einer
Fallmehrung im konservierend chirur-
gischen Bereich darstellen können.
Nicht zuletzt sollte er sich mit der Anzahl
der abgerechneten Leistung im Vergleich
zu seiner Fachgruppe intensiv auseinander
setzen, da aus dieser Betrachtung nicht 
selten wertvolle Argumentationshilfen
gesammelt werden können.

Den weiteren Instanzenweg wird er so gut
gerüstet unbeschadet gehen können, wenn
er nicht schon beim Prüfungsausschuss,
spätestens nach Widerspruch beim Be-
schwerdeausschuss, mit seiner Begrün-
dung einen Erfolg durch Minimierung des
Regresses bis hin zur Beilegung der Prü-
fung erreichen konnte.

Fachwissen hilft
Diejenigen, die sich in den einzelnen 
Prüfverfahren nunmehr erstmals mit der
Wirtschaftlichkeitsprüfung konfrontiert
sehen, sollten sich einerseits mit den
Grundlagen der bundessozialgerichtli-
chen Entscheidungen auseinander setzen,
andererseits auch jeweils die neuesten Ent-
scheidungen zitierfähig verwenden, um 
so bei den Prüfungs- und Beschwerdeaus-
schüssen nicht nur mit patientenbezo-
genen Argumenten, sondern auch mit
Unterstützung durch die Rechtsprechung
argumentativ erfolgreich verhandeln zu
können.
Es ist immer besser, im Frühstadium mit
oder ohne Unterstützung, aber auf Basis
besten Fachwissens und unter Verwen-
dung der besten Taktik und der umsichtigs-
ten Strategie seine Interessen bei Abwehr
von Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu ver-
treten.�
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Im August 2004 erschien Argyrakis
Buch „Erfolgreiche Strategien bei
Wirtschaftlichkeitsprüfung in Zahn-
arztpraxen“ im Forum Verlag. Die Re-
zension finden Sie auf Seite 11.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.forum-verlag.com/wiprza.

tipp:

„Es hat sich längst herauskristallisiert, 
dass man sich nur dann erfolgreich zur 

Wehr setzen kann, wenn man sich mit den 
inhaltlichen Anforderungen der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung auskennt.“







Frau Schäfer, ist es nicht ein bißchen spät, ein Jahr
nach der Reform noch eine Seminarreihe zu den Fest-
zuschüssen durchzuführen?
Keinesfalls – denn die Reform wurde von vielen immer noch
nicht verstanden.

Wieso? Alle wissen doch mittlerweile, dass die Er-
mittlung hoch kompliziert ist und am Ende meistens
Modellguss herauskommt.
Sie verlieren sich wie die meisten Betroffenen im Detail und
haben das Wesen und die Möglichkeiten der Reform nicht er-
fasst.

Danke für die Blumen – wie meinen Sie das?
Schauen Sie sich doch die Situation bei den Allgemeinme-
dizinern an: die haben den EBM für die Kassenleistungen
und wenn sie einem Patienten außerhalb des EBM zum Bei-
spiel eine Vitamininfusion verabreichen, blockieren sie damit
für 30 Minuten ein Behandlungszimmer.

Und was ist dann das Problem?
Bei 20 Euro Honorar für eine solche Privatbehandlung ist das
unwirtschaftlich. Allgemeinmediziner können sich aus dem
Würgegriff des EBM – der übrigens im 1. Quartal 2005 wei-
ter abgesenkt wurde – nicht befreien.

Und Zahnärzte?
Die brauchen seit der Festzuschussreform eine Krone bloß
vollverblendet zu planen und können dann ihr Honorar frei
gestalten.

Verstehe. Aber Zahnersatz ist doch nur ein Teil des
Behandlungsprofils.
Die neuen Kons-Richtlinien schränken zum Beispiel auch bei
Wurzelbehandlungen die Möglichkeit der GKV-Abrechnung
drastisch ein. Und dentinadhäsive Füllungen sind schon seit
einiger Zeit keine Kassenleistung. Erkennen Sie jetzt, in wel-
che Richtung sich die Standespolitik bewegt?

Aber dann sollten Zahnärzte ihren Standesvertre-
tern doch dankbar sein – stattdessen stöhnen sie
über Festzuschüsse und die Komplexität der 
Abrechnung.
Das ist der Preis für die Freiheit. Aber mit der neuen Semi-
narreihe soll die Quälerei ja aufhören.

Wie das? Haben Sie den Stein der Weisen?
Nein – aber eine schwarze CD, die der Komplexität den 
Garaus macht.

Sie machen mich neugierig …
Auf dieser Scheibe befindet sich ein Programm, das im
Gegensatz zu vielen anderen Abrechnungshilfen „rech-
nen“ kann.

Ein Taschenrechner gehört zur Grundausstattung
jeder Praxis – so what?
Sie wollen mich nicht verstehen: ich meine ein 
Programm, bei dem Sie einen Befund eintippen – z. B. 
16 ww 14 f – und zwei Sekunden später der Eigenanteil
des Patienten auf dem Bildschirm steht.

Und das kann die Praxisverwaltung nicht?
Ich kann Ihnen nur versichern, dass die Seminarteilneh-
mer strahlende Kulleraugen bekommen, wenn sie das
das erste Mal sehen.

Aber dann schicken Sie Ihre Teilnehmer ohne 
CD nach Hause – oder?
Aber nein – jeder Teilnehmer bekommt eine zeitlich 
befristete Kopie am Ende des Seminars mit.

… wenn er von der Materie erschlagen und fix und
fertig ist?
… aber danach sind alle Kostenpläne fix und fertig!
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Festzuschüsse fix und fertig!
Für Januar 2006 hat Gabi Schäfer ihre Seminarreihe „Festzuschüsse fix und fertig!“ angekündigt,
in der sie das Thema Festzuschüsse „abschließend“ zu behandeln verspricht. Im Gespräch mit
Dr. Manfred Pfeiffer erläutert sie das Wie und Warum.

� Gabi Schäfer

Als Seminarleiterin schulte sie während der letzten 13 Jahre
in mehr als 1.800 Seminaren 56.000 Teilnehmer in allen Be-
reichen der zahnärztlichen und zahntechnischen Abrech-
nung. Ihre praxisnahe Kompetenz erhält sie sich durch bis-
lang mehr als 650 Vor-Ort-Termine in Zahnarztpraxen, wo
sie Dokumentations- und Abrechnungsdefizite aufdeckt
und beseitigt und Zahnärzten in Wirtschaftlichkeitsprüfun-
gen beisteht.

Tel./Fax: 07 00/67 33 43 33
E-Mail: dr_mp@dr-pfeiffer.com

kontakt:

Die Rechnerreform ist unter
http://festzuschuss.synadoc.de
zu finden – und weiterführende

Seminare zu diesem Thema
können Sie unter

www.synadoc.de buchen.

tipp:

� Dr. Manfred Pfeiffer
schreibt seit 1979 EDV-
Programme für Zahn-
ärzte. Er hat 1984 den
ZahnarztRechner ge-
gründet und 1994 den
digitalen Röntgensensor
„DEXIS“ entwickelt. Seit
2004 arbeitet er an EDV-
Projekten zur zahnärztli-
chen Abrechnung, die
über die Synadoc GmbH
vermarktet werden. 
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der Steuertipp 

Denn stammt das Vermögen nur von einem Ehegatten, geht der Fiskus auf Grund der
Verfügungsberechtigung beider Ehegatten davon aus, dass die Hälfte des Vermögens
dem anderen Ehegatten geschenkt wird. In diesem Fall wird schnell zur Zahlung von
Schenkungsteuer aufgefordert.
Die Finanzverwaltung begründet ihre Auffassung damit, dass bei einem Gemeinschafts-
bzw. Oder-Konto beide Ehegatten Kontoinhaber werden. Nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können die Kontoinhaber zu gleichen Teilen über
das Guthaben verfügen.
Keine Gefahr droht, wenn die Beträge unterhalb der schenkungssteuerlichen Freibe-
träge liegen. Zwischen Ehegatten beträgt der persönliche Freibetrag 307.000 EUR. Die-
ser kann alle zehn Jahre aufs Neue ausgeschöpft werden. Problematisch wird es aber
dann, wenn Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ein Gemeinschaftskonto
errichten. Hier wird nämlich nur ein Freibetrag von 5.200 EUR gewährt und der ist schnell
erreicht.

Tipp:
Werden diese Freibeträge überschritten oder sollen sie für spätere Übertragungen in-
nerhalb von zehn Jahren „aufgespart“ werden, sollten die beiden Beteiligten eine vom
Bürgerlichen Gesetzbuch abweichende Vereinbarung treffen. Diese Vereinbarung
muss klarstellen, dass die Kontoinhaber nicht die hälftige Aufteilung des Kontogutha-
bens wünschen, sondern beispielsweise eine Aufteilung entsprechend den vorgenom-
menen Einzahlungen. Damit eine solche Vereinbarung auch Beweiskraft hat, sollte sie
am besten schriftlich abgefasst werden. Außerdem sollte geprüft werden, ob nicht der
eigentlich beabsichtigte Zweck, dass beide Partner gleichermaßen Zugriff auf das Geld
haben, durch eine schlichte Kontovollmacht erreicht werden kann, ohne dass der Ehe-
gatte oder Lebenspartner gleich auch Kontoinhaber wird. 
Entwarnung gilt nach allgemeiner Auffassung und verschiedenen Literaturmeinungen
für gemeinschaftliche Gehaltskonten, von denen der gemeinsame Lebensunterhalt be-
stritten wird. 

Schenkungsteuer bei Gemeinschaftskonten 
Nicht nur klassische Schenkungen oder Erbschaften lassen den Fiskus in steuerlicher Sicht aufhorchen, immer öfter nimmt das Finanzamt
auch gemeinsame Ehegatten-Konten unter die Lupe. 

Wie bei jedem anderen Arbeitsverhältnis, kann auch bei steuerlich anzuerkennenden
Ehegatten-Arbeitsverhältnissen eine betriebliche Altersversorgung durchgeführt
werden. Die Beiträge stellen beim Arbeitgeber Betriebsausgaben dar. Die gezahlten
Beiträge an Pensionskassen und Pensionsfonds sind 2005 bis zu 2.496 EUR zzgl.
1.800 EUR (bei Neuzusagen ohne gleichzeitige Lohnsteuerpauschalierung mit 
20 %) steuerfrei. Bei Altzusagen über Pensionskassen und Direktversicherungen
sind die Beiträge mit 20 % bis zu 1.752 EUR pro Jahr pauschalierbar. Das soll so-
wohl für rein arbeitgeberfinanzierte Beiträge als auch für durch Entgeltumwandlung
finanzierte Arbeitgeberbeiträge gelten. 
Werden einem Arbeitnehmer jedoch Versorgungsbezüge in Höhe eines Betrags zugesagt,
der im Verhältnis zu den Aktivbezügen überhöht ist, spricht man von einer Überversorgung.

Von einer steuerschädlichen Überversorgung gehen die Finanzämter aus, 
wenn die insgesamt zugesagten Leistungen aus sämtlichen Durchführungs-
wegen der betrieblichen Altersversorgung zusammen mit der Rentenanwart-
schaft aus der gesetzlichen Rentenversicherung 75 % der Aktivbezüge über-
steigen. 
Zu den Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung gehören: Di-
rektzusage, Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse und Pen-
sionsfonds. Eine mögliche Überversorgung wurde in der Vergangenheit nicht ge-
prüft, wenn die laufenden Aufwendungen für die Altersversorgung 30 % des steu-
erpflichtigen Arbeitslohns nicht überstiegen. Diese Vereinfachungsregelung hat
die Finanzverwaltung jetzt jedoch aufgegeben.

Betriebliche Altersversorgung 
Gefahr der Überversorgung bei Ehegatten-Arbeitsverhältnis

Grundsätzlich bestehen bei der Abgabe von Steuererklärungen keine Bedenken,
als Zahlungsnachweise anstelle von konventionellen Kontoauszügen ausge-
druckte Online-Bankauszüge zu verwenden. Soweit es sich bei den Steuerpflich-
tigen jedoch um Geschäftsleute handelt, ist die Oberfinanzdirektion (OFD) Müns-
ter jedoch anderer Meinung. 
Allein mit dem Ausdruck des elektronischen Kontoauszuges auf Papier genügt
der Buchführungspflichtige demnach nicht den nach der Abgabenordnung be-
stehenden Aufbewahrungspflichten, da es sich um ein „originär digitales Doku-
ment“ handelt.
Der elektronische Kontoauszug ist folglich durch Übertragung der Inhalts- und For-
matierungsdaten auf einem maschinell auswertbaren Datenträger zu archivieren.
Dabei sind die „Grundsätze ordnungsgemäßer datenverarbeitungsgestützter
Buchführungssysteme“ zu beachten. Diese setzen u. a. voraus, dass die übermit-
telten Daten vor dem Speichern bzw. bei einem möglichen späteren Ausdruck nicht
verändert werden können.

Diese Anforderung kann jedoch – so die OFD – mit den derzeit eingesetzten Soft-
wareprodukten nicht erfüllt werden, da diese keine Indexierung vorsehen. Auf die
Übermittlung und Aufbewahrung der von den Kreditinstituten ausgedruckten Kon-
toauszüge in Papierform kann daher bei Geschäftskunden grundsätzlich nicht ver-
zichtet werden. 

Online-Bankauszüge als Belege zur Steuererklärung reichen nicht aus

WICHTIGE TERMINE IM MONAT DEZEMBER 2005:
Umsatzsteuer für Monatszahler
Anmeldung: 12.12.
Fällig: 12.12.; spätestens: 15.12. (bei Überweisung)

Lohnsteuer (einschließl. Soli und KiSt)
Anmeldung: 12.12. 
Fällig: 12.12.; spätestens: 15.12. (bei Überweisung)

Einkommensteuervorauszahlung (einschließl. Soli und KiSt)
Fällig: 12.12.; spätestens: 15.12.   (bei Überweisung)





Seit dem BGH-Urteil vom 27. 5. 2004
(AZ III-ZR-264/03) zu den GOZ § 4
Abs. 3, § 6 Abs. 1, § 9 und GOÄ § 10

hat sich die Berechnung von Materialkos-
ten bei Zahnarztbehandlungen geändert.
Zur Erinnerung: Das BGH-Urteil hatte sich
mit der gesonderten Abrechnung zahnärzt-
licher Materialkosten und der Abrechnung
von Lagerhaltungskosten befasst. Ent-
schieden wurde, dass ein Zahnarzt Materi-
alkosten dann abrechnen darf, wenn sich
die Abrechenbarkeit explizit aus der GOZ
bzw. dem Gebührenverzeichnis zur GOZ
ergibt oder die Materialkosten bei Behand-
lungen anfallen, die über § 6 Abs. 1 GOZ
nach der GOÄ abzurechnen sind. In der
Konsequenz ermöglicht dieses Urteil den
privaten Krankenversicherungen die Ab-
lehnung der Erstattung fast aller Material-
kosten im Zusammenhang mit Leistungen
aus der GOZ. 

Materialkosteneinsatz
In welchen weiteren Fällen außer nach § 4
Abs.3 GOZ ist die Berechnung von Materi-
alkosten bei GOZ-Leistungen möglich? In
der Urteilsbegründung heißt es, dass die
Unzumutbarkeitsgrenze dann erreicht sein
könnte, wenn der Materialkosteneinsatz
das Einfache des Gebührensatzes (Faktor
1,0) überschreitet, in jedem Fall aber, wenn
die 2,3-fache Gebühr vom zugehörigen Ma-
terialeinsatz 75% aufgezehrt würde. Nach
Auffassung von GOZ-Experten trifft die
vom BGH formulierte Zumutbarkeits-
grenze z.B. beim Materialkosteneinsatz im
Zusammenhang mit folgenden GOZ-Posi-
tionen zu: 102, 201, 204 und 241. Bei der
Erbringung chirurgischer Leistungen sind
Materialkosten in aller Regel nur berechen-

bar, wenn die GOÄ zur Anwendung kommt
(außer „Blutstillungsmittel“). Zum Bei-
spiel GOÄ-Nrn. 2442, 2650, 2675, 2685,
2697, 2698, 2700, 2730, 2650 u. v. a. m.

Hilfe in Form einer Liste
Um dem Ärger mit den Krankenversiche-
rungen aus dem Weg zu gehen, verzichten
einige Zahnärzte mittlerweile ganz auf die
Berechnung der Materialkosten. Bei den
meisten kommt es aber mangels ausrei-
chender Information zur fehlerhaften
Rechnungsstellung. Zeit raubende Diskus-
sionen mit Krankenversicherungen um
Kleinstbeträge sind die Folge. Seit der Ur-
teilsverkündung wurden bereits zahlreiche
Kommentare von Zahnärztekammern,
Fachgesellschaften, Anwälten und Abrech-
nungsexperten den betroffenen Zahnarzt-
praxen zur Verfügung gestellt.
Wer im Praxisalltag nicht die Zeit und
Muße hat, sich mit diesen Veröffentlichun-
gen im Detail zu beschäftigen, sollte auf 
die praktische Umsetzung des BGH-Urteils
in Form einer Liste zurückgreifen, die 
Dr. med. dent. Peter H.G. Esser im Oktober
2004 zusammengestellt hat. Unter der
Überschrift „Berechnungsfähigkeit von
Materialkosten“ fasst der Abrechnungsex-
perte berechnungsfähige Materialkosten
zu GOZ-Leistungen und zu GOÄ-Leistun-
gen, wie auch nicht berechnungsfähige Ma-
terialien und Einmalartikel nach GOÄ
stichpunktartig zusammen. Die Liste, mit
der die Materialberechnung zuverlässiger
und schneller wird, kann der interessierte
Leser kostenlos per E-Mail anfordern. Sie
erspart Patienten, Zahnärzten und Kran-
kenversicherungen unnötige Auseinander-
setzungen. �
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wirtschaft abrechnung

Materialkostenberechnung

Wann ist sie möglich?
Die Berechnung von Materialkosten im Rahmen der zahnärztlichen Be-
handlung stellt in vielen Zahnarztpraxen eine Schwachstelle dar. Doch
fehlerhafte Rechnungen und Zeit raubende Diskussionen mit den Kran-
kenversicherungen können vermieden werden. 

Simone Möbus

Simone Möbus ist Abrechnungs-
expertin bei der ZA Zahnärztliche 
Abrechnungsgesellschaft AG in
Düsseldorf und steht Kunden bei
zahnärztlichen Abrechnungsfragen
zur Verfügung.

die autorin:

Bestellen Sie kostenfrei die Liste
„Berechnungsfähigkeit von Material-

kosten“ von Dr. med. dent. Peter H.G.
Esser unter info@zaag.de. 

Nähere Informationen erhalten
Sie mithilfe unseres

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



Wir helfen beim Sparen!



Recht pointiert hat kürzlich der Richter am Bundes-
gerichtshof (BGH) Markus Gehrlein die Gründe für
den restriktiven Standpunkt der Rechtsprechung zu-
sammengefasst (NJW 2005,1969) :„Bei der Bildung ei-
ner Gesellschaft finden sich gleichberechtigte Partner
zusammen.Die freie unerschrockene Vertretung des
eigenen Standpunkts durch die Minderheit gegenüber
der Mehrheit, die den Widerspruch nicht selten als
unnötigen ,Sand im Getriebe‘ betrachten wird, setzt
aber voraus,dass die Minderheit bei der Beschlussfas-
sung ,nur‘ unterliegen, aber nicht mit dem ,Damok-
lesschwert‘ der freien Hinauskündigung vor Augen um
den Verlust ihrer Mitgliedschaft fürchten muss.“ 
Diese Auffassung dürfte freilich vielen altgedienten
„Platzhirschen“ nicht schmecken,die auf die Vertrags-
freiheit verweisen und sich weder von Gerichten noch
von Juniorpartnern in ihr Lebenswerk hineinreden las-
sen wollen.Andererseits:Es wäre fahrlässig,die Augen
vor den rechtlichen Realitäten zu verschließen,zumal
von der Rechtsprechung durchaus auch Situationen
akzeptiert werden,die ein Hinauskündigen  erlauben
– aber eben nicht unbegrenzt.
Zum einen hat der BGH in einer vieldiskutierten Ent-
scheidung vom 08.03.2004 (II ZR 165/02) anerkannt,
dass man den Praxisgründern einer seit langer Zeit be-
stehenden Praxis eine angemessene Frist zur Prüfung
einräumen müsse,innerhalb derer sie sich vom neuen
Gesellschafter auch dann trennen dürften,wenn in der
Person des neuen Gesellschafters kein wichtiger
Grund  vorhanden ist.Da der BGH im Rahmen seiner
Entscheidung nur festgestellt hat,dass eine Prüfungs-
frist von zehn Jahren auf jeden Fall zu lang sei, jedoch
nicht hat verlauten lassen,wann eine Frist als noch an-
gemessen zu gelten hat,ist in juristischen Fachkreisen
eine Diskussion um das „richtige“ Maß der Frist ent-
brannt.
Der kleinste gemeinsame Nenner dürfte wohl bei zwei
Jahren liegen,was auch akzeptabel und vernünftig er-
scheint: Nach zwei Jahren Zusammenarbeit sollte je-
der Gesellschafter im eigenen Interesse in Erfahrung
gebracht haben, mit wem er sich eingelassen hat und
ob eine gedeihliche Zusammenarbeit möglich ist.

Schließlich ist nach der Rechtsprechung ein Hinaus-
kündigen dann möglich,wenn ein wichtiger sachlicher
Grund den „Rausschmiss“ als gerechtfertigt erschei-
nen lässt.Eine allgemeingültige Linie,wann ein solcher
Grund anzunehmen ist, hat sich noch nicht gebildet.
Man wird jedoch strenge Maßstäbe anzusetzen haben
und nur dann einen wichtigen Grund annehmen dür-
fen,wenn eine weitere Zusammenarbeit objektiv als
unzumutbar erscheint und der Hinauskündigende den
Grund nicht selbst verschuldet hat.
Seniorpartner, die in ihrem Gemeinschaftspraxisver-
trag eine freie Hinauskündigungsklausel aufgenom-
men haben, die keine Grenzen statuiert, brauchen
dennoch nicht ganz zu verzagen.Die Rechtsprechung
versagt dieser Klausel nicht gänzlich dieWirksamkeit,
sondern reduziert sie auf ein rechtlich zulässiges Maß
unter Beachtung der soeben beschriebenen wichtigen
sachlichen Gründe. Auf der anderen Seite freilich kann
der Juniorpartner, der um die restriktive Bewertung
von Hinauskündigungsklauseln durch die Gerichte
weiß,die Vertragsklausel mit einer gewissen Gelassen-
heit sehen.
Worauf es ankommt: Wie für eine Ehe sollte der 
Gemeinschafter,mit dem man über Jahre zusammen-
arbeiten will und muss,mit Sorgfalt und Geduld aus-
gesucht werden.Wenn es dennoch zum Zwist kommt,
sollte vor dem voreiligen Ausspruch von Kündigungen
fachkundiger Rat eingeholt werden, da – wie soeben
dargestellt – nicht jede vertragliche Konstruktion hält,
was sie verspricht.
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Kein Freibrief:Hinauskündigungsklauseln
in Gemeinschaftspraxisverträgen 
Seniorpartner, die sich auf eine Klausel in ihrem Gemeinschaftspraxisvertrag verlassen,wonach sie den
seinerzeit neu aufgenommenen „Junior“ ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes jederzeit ausschließen
dürfen,wähnen sich in trügerischer Sicherheit.Die Gerichte sehen solche Klauseln äußerst kritisch und
grenzen ihre Wirksamkeit sowohl zeitlich als auch sachlich stark ein.

RA Emil Brodski,RA Frank Ihde

Rechtsanwalt und Notar
Frank Ihde
Ihde & Andrae Rechtsanwalts-
und Notariatspraxis
Ferdinandstr.3
30175 Hannover
Tel.:05 11/33 65 09-0
www.ra-ihde.de

Kontakt:

Rechtsanwalt
Emil Brodski
Brodski und Lehner Rechts-
anwälte
Leopoldstr.50
80802 München
Tel.:0 89/3 83 67 50
www.brodski-lehner.de







Das Zahnärzteforum e.V. bietet seinen Mitgliedern eine kostenlose Erstberatung durch Rechts-
anwälte an:

Die Rechtsanwälte sind seit Jahren im Bereich des Rechtes der Zahnarztpraxis spezialisiert;sie sind Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im Deutschen Anwaltsverein, Herr Rechtsanwalt Ihde
gehört außerdem auch der Gesellschaft für Kassenarztrecht an. Publikationen der Rechtsanwälte zu dem
Thema Zahnarztrecht erscheinen regelmäßig in ZWP,DZW,NZZ,Privatliquidation aktuell,Abrechnung
aktuell sowie Arzt/Zahnarzt und sein Recht.

Die Rechtsanwälte sind insbesondere auf folgenden Gebieten tätig:

• Praxisgründung und -Kauf/Verkauf
• Vertretung in Zulassungssachen
• Zahnärztliches Haftungsrecht / Risk-Management
• Zahnärztliches Vergütungsrecht (GOÄ/GOZ)
• Abwehr von Ansprüchen privater Krankenversicherungen
• Kooperationsverträge mit privaten Krankenversicherungen
• Arztgesellschaften (Praxisgemeinschaft,Gemeinschaftspraxis etc.)
• Ärztliches Standesrecht
• Chefarzt- und Belegarztverträge
• Disziplinar- und Zulassungsentziehungsrecht 
• Strafrecht 
• Zahnarzt und Werbung 
• Arbeitsrecht in der Zahnarztpraxis 
• Wirtschaftlichkeitsprüfung 
• Forderungsinkasso
• Vertragsarztrecht

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage
des Zahnärzteforums e.V. unter  www.zahnaerzteforum.de
oder www.zaef.net sowie telefonisch unter der Nummer
0 53 22/55 31 56.
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Kostenlose Erstberatung durch Rechtsanwälte

Kooperationspartner
in Norddeutschland  ist:

Herr Rechtsanwalt und Notar
Frank Ihde
Rechtsanwälte Ihde & Andrae
Ferdinandstraße 3 
30175 Hannover
Tel.:05 11/3 36 50 90 
Fax:05 11/33 65 09 29
www.ra-ihde.de

Kooperationspartner
in Süddeutschland  ist:

Herr Rechtsanwalt
Emil Brodski
Rechtsanwälte Brodski + Lehner
Leopoldstraße 50
80802 München
Tel.:0 89/3 83 67 50
Fax:0 89/38 36 75 75,
www.brodski-lehner.de



AUFNAHMEANTRAG per Fax an: 08 00/8 211 000 200 (gebührenfrei)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Zahnärzteforum e.V.

Titel, Vor- und Zuname Geburtsdatum

Praxisanschrift:

Telefon (Praxis) Telefax (Praxis) E-Mail-Adresse

Ich bin Mitglied der Zahnärztekammer (Bundesland): _____________________________________________________________________________

Für den Fall der Aufnahme in das Zahnärzteforum e.V. erkläre ich mich damit einverstanden, dass die obigen Daten in einem Mitgliederverzeichnis
des Vereins geführt und veröffentlicht werden dürfen.

Es gilt die Vereinssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 120,— € jährlich. Änderungen der Beitragshöhe unterliegen der Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung.

Bankverbindung: Sparkasse Fürstenfeldbruck, BLZ: 700 530 70, Konto-Nr.: 167 19 16

_________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht mittels des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Ein-
lösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Name und genaue Anschrift des Zahlungspflichtigen:

Konto-Nr. des Zahlungspflichtigen bei Kreditinstitut Bankleitzahl

Zahlung wegen (Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsbegrenzung)

Mitgliedsbeitrag in Höhe von 120,— € jährlich.

Ort, Datum, Unterschrift

Zahnärzteforum e.V. – Herzog-Wilhelm-Straße 70 – 38667 Bad Harzburg – Fon: 0 53 22/55 31 56, Fax: 0 53 22/5 42 79
Vereinsregister beim Amtsgericht Hamburg – VR 15939 – vom 03.11.1998, Finanzamt Goslar, Steuernummer 21/215/90239
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„schwachstelle“ zahnarzt

Vielen Zahnärzten wird es gar nicht be-
wusst sein: Wenn sich ein Patient auf
ihren Behandlungsstuhl setzt und der

Zahnarzt die Behandlung beginnt, haben
beide einen Vertrag geschlossen, nämlich einen
Behandlungsvertrag. Für einen solchen Ver-
trag ist keine besondere Form erforderlich, 
theoretisch kann der Vertrag sogar ohne
irgendwelche Äußerungen geschlossen wer-
den (Der Patient zeigt auf einen Zahn, der
Zahnarzt fängt an zu bohren …).
Ein solcher Behandlungsvertrag ist juristisch
gesehen – abgesehen von der technischen An-
fertigung des Zahnersatzes – ein Dienstver-
trag. Das bedeutet, dass ein konkreter Be-
handlungserfolg nicht geschuldet wird. „Ein
Misserfolg der Behandlung weist deshalb (…)
nicht auf einen ärztlichen Fehler hin“, so 
Dr. Gerda Müller, Vorsitzende des für Arzthaf-
tungssachen zuständigen 6. Zivilsenates des
Bundesgerichtshofes (NJW 1997, 3049 ff,
3049). Dies ist auch vernünftig, da man nie si-
cher voraussehen kann, wie das menschliche
Gewebe auf die Behandlung reagieren wird. Je-
der Zahnarzt hat es schon erlebt, dass eine
Krone trotz Beachtung aller Vorschriften
Schmerzen verursacht. 
Diese mangelnde Pflicht, einen bestimmten Er-
folg zu erzielen, ist allerdings kein Freibrief zu
Pfusch. Ein Zahnarzt kommt im Falle eines
Misserfolges nur dann ungeschoren davon,
wenn er keine Behandlungsfehler begangen
hat. Ein solcher Behandlungsfehler liegt vor,
wenn die Behandlung nicht so erfolgte, wie es
von einem gewissenhaften und aufmerksamen

Zahnarzt erwartet wird. Man kann sich also
nicht darauf berufen, dass die Masse der Zahn-
ärzte auch nicht besser behandelt. Umgekehrt
wird vom niedergelassenen Arzt kein Univer-
sitätsniveau erwartet (BGH, Urteil vom
14.12.1993, Az. VI ZR 67/93). 

Der Beweis
Die für Juristen vielleicht wichtigste Frage ist
die nach der Beweislast, also die Frage wie zu
entscheiden ist, wenn nicht eindeutig geklärt
ist, ob z.B. ein Behandlungsfehler vorliegt
oder nicht. Die Beweislast ist nun bei der Frage
nach dem Behandlungsfehler für den Zahn-
arzt günstig verteilt, d.h. sie liegt beim Patien-
ten. Das bedeutet: Gelingt dem Patienten der
Beweis eines Behandlungsfehlers nicht, hat
der Zahnarzt den Prozess gewonnen.
Ob nun dieser Beweis erbracht wurde, ent-
scheidet der Richter. Dabei gilt der Grundsatz
der freien Beweiswürdigung, d.h. die fragliche
Tatsache muss nach Überzeugung des Rich-
ters vorliegen. Diese an sich nahe liegende Re-
gel macht manchen Zahnärzten Schwierig-
keiten, wenn ihrer Ansicht nach ein solcher
Beweis nicht erbracht ist, nach Ansicht des
Richters dagegen schon. In solchen Fällen
bleibt nur das Rechtsmittel in der Hoffnung,
dass der Richter der nächsten Instanz die Sa-
che anders sehen wird.  Es geht also darum,
den Richter von der eigenen Auffassung zu
überzeugen. Hierbei ist es wenig hilfreich,
wenn Zahnärzte in Prozessen selbstherrlich
auftreten und den Richter spüren lassen, dass
sie ihn für inkompetent halten. 

Wenn der Zahnarzt
Fehler macht

Obgleich wir noch keine amerikanischen Verhältnisse haben, muss jeder
Zahnarzt damit rechnen, dass er von einem Patienten wegen eines angeb-
lichen Behandlungsfehlers verklagt wird. Ein solcher Haftungsprozess ist für
jeden Zahnarzt eine große Belastung. Der folgende Beitrag führt in die
Rechtslage ein und gibt Tipps, wie man sich im schlimmsten Fall am 
Besten verhalten sollte.

Dr. Wieland Schinnenburg

Dr. Wieland Schinnenburg ist so-
wohl Zahnarzt als auch Rechtsan-
walt. Er ist auch als Referent für Zahn-
ärztekammern und private Fortbil-
dungseinrichtungen zu folgenden
Themen tätig:
• Die Haftung des Zahnarztes für

Behandlungsfehler 
• Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei

Vertragszahnärzten 
• Honorarverteilungsmaßstäbe der

KZVen 
• Werbung von Zahnärzten 
• Durchsetzung von Honorarforde-

rungen 

der autor:

Dr. Wieland Schinnenburg
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„schwachstelle“ zahnarzt

Die Richter kompensieren ihre meist kaum
vorhandenen zahnmedizinischen Kenntnisse
über die Bestellung eines Sachverständigen,
also eines anderen Zahnarztes. Dessen Beur-
teilung hat in der Regel einen großen Einfluss
auf die richterliche Entscheidung, wenngleich
der Richter verpflichtet ist, sich mit den Aus-
führungen des Sachverständigen kritisch aus-
einander zu setzen. Ein bloßes Übernehmen
des Gutachtens reicht nicht aus und führt für
die unterlegene Partei zum Rechtsmittel.
Angesichts der großen Bedeutung des Gutach-
tens muss man deshalb hinzufügen: Es kommt
nicht nur darauf an, den Richter zu überzeu-
gen, man muss zunächst den Sachverständigen
überzeugen. Hierzu ist ein offener und fairer
Umgang, aber auch die deutliche Vertretung
des eigenen Standpunktes erforderlich. Der
Sachverständige erfährt nämlich die Meinung
des Patienten in jedem Falle. Dieser kommt
schließlich zur Untersuchung und kann dabei
den Sachverständigen mit seiner Sicht der
Dinge „versorgen“. Deshalb kommt es sehr
wesentlich auf den vorhergehenden Schriftver-
kehr an, dieser wird dem Sachverständigen
vorgelegt. Wenn dann das Gutachten nicht so
ausfällt wie erhofft, sollte man eine Befragung
des Sachverständigen im Gerichtssaal verlan-
gen. Das Gericht ist hierzu verpflichtet (BGH,
Urteil vom 17.12.1996, Az. VI ZR 50/96).

Vertrauen?
Immer wieder gibt es erhebliche Ausei-
nandersetzungen wegen Nachbesserungen
des fraglichen Zahnersatzes. Vom Zahnarzt
kann nämlich nicht verlangt werden, dass
Zahnersatz sofort allen Anforderungen ge-
nügt, ihm ist vom Patienten eine Nachbesse-
rung zu ermöglichen (OLG Düsseldorf, Urteil
vom 12.6.1986, Az. 8 U 279/84). Dieser von
vielen Gerichten anerkannten Nachbesse-
rungsmöglichkeit versuchen sich manche Pa-
tienten dadurch zu entziehen, dass sie das Ver-
trauensverhältnis zum Zahnarzt für gestört
erklären und damit eine weitere Behandlung
durch diesen Zahnarzt ablehnen.  Ein solches
Recht haben Patienten jedoch nur, wenn be-
sondere Umstände vorliegen, also z.B. der
Zahnarzt beleidigend wurde oder rundweg
abstreitet, dass ein Fehler vorliegen könnte.
Deshalb ist es richtig, mit den Beschwerden
des Patienten ernsthaft umzugehen und auch
selbstkritisch zu prüfen, ob die eigene Arbeit
den genannten Anforderungen genügt.

Gut zu wissen
Abschließend sei noch auf einige Fallstricke
hingewiesen: Bevor überhaupt eine Behand-

lung begonnen wird, muss eine sorgfältige Auf-
klärung erfolgen. Der Patient muss in die Lage
versetzt werden, die Situation und die geplante
Behandlung in ihrer Bedeutung einzuschätzen.
Diese ist nämlich nur dann zulässig, wenn eine
wirksame Einwilligung des Patienten vorliegt.
Die setzt wiederum voraus, dass der Patient
aufgeklärt wurde. Die Aufklärung muss fol-
gende Punkte umfassen: Befund, Diagnose, ge-
plante Therapie, Alternativen, Risiken, Nach-
behandlung. Zunehmend wird auch eine Kos-
tenaufklärung gefordert. Bei dieser Aufklärung
ist die Verwendung von Formblättern hilfreich,
die Aufklärung darf sich jedoch nicht auf sie be-
schränken. Es muss vielmehr deutlich werden,
dass Nachfragen des Patienten möglich waren
und auch beantwortet wurden. Ein weiteres
Problem ist die Dokumentation. Der Zahnarzt
ist dazu verpflichtet, eine sorgfältige Doku-
mentation vorzunehmen. Diese darf sich nicht
auf die Abrechnungspositionen beschränken,
vielmehr muss der Verlauf der Behandlung
deutlich werden, sehr hilfreich ist eben auch die
Dokumentation der Aufklärung. Fehler bei der
Dokumentation können erhebliche Folgen ha-
ben: Nach der Rechtsprechung sind nicht do-
kumentierte Maßnahmen und Aufklärungen
nämlich nicht erfolgt. Und genauso lagen nicht
dokumentierte Vorschädigungen auch nicht
vor (der Zahnarzt ist also für die Pulpitis selbst
verantwortlich). Schließlich wird bei mangel-
hafter Aufklärung das gegnerische Vorbringen
als wahr unterstellt.  Viele Zahnärzte denken,
dass ihnen bei solchen Haftungsprozessen
keine großen finanziellen Gefahren drohen, da
die Haftpflichtversicherung alle Kosten über-
nehme. Dies ist jedoch nicht so. Zum einen
muss der Zahnarzt einen auch nur drohenden
Schaden sofort seiner Haftpflichtversicherung
melden. Tut er dies nicht innerhalb einer Wo-
che, droht ihm ein Verlust des Versicherungs-
schutzes (§ 5 Nr. 2 AHB). Weiter übernimmt die
Haftpflichtversicherung nicht den so genann-
ten Erfüllungsschaden (§ 4 II AHB). Hinter die-
sem Begriff verbergen sich die Kosten für die
Neuanfertigung des Zahnersatzes. Die Versi-
cherung übernimmt nur das Schmerzensgeld.

Mit Rat und Tat
In diesem Beitrag konnte das sehr komplexe
Thema des zahnärztlichen Haftungsrechts
nur angerissen werden. Regelmäßig ist ein
Zahnarzt als juristischer Laie mit der eigenen
Vertretung in solchen Prozessen überfordert.
Deshalb empfiehlt sich die Heranziehung ei-
nes spezialisierten Rechtsanwaltes. Dieser
übernimmt dann auch die Korrespondenz mit
der Haftpflichtversicherung. �

Dr. med. dent. 
Wieland Schinnenburg

Zahnarzt und Rechtsanwalt
Güntherstr. 94 

22087 Hamburg
Tel.: 0 40/2 50 72 02

www.wieland-schinnenburg.de

kontakt:
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Der behandelnde Zahnarzt ist vor ei-
nem vorgesehenen Eingriff zu einer
so genannten Grundaufklärung ver-

pflichtet. Mit der Aufklärung, als für einen
Zahnarzt zwingende Maßnahme, wird die
Voraussetzung für die Erteilung der Einwilli-
gung des Patienten geschaffen. Der Patient
muss infolge seines Selbstbestimmungsrechts
frei entscheiden können, ob er sich für oder ge-
gen eine Behandlungsmaßnahme entschei-
det. Ohne die erforderliche Einwilligung führt
die dennoch vorgenommene Behandlung zur
Rechtswidrigkeit und gegebenenfalls auch
zur Strafbarkeit des Zahnarztes. 
Das persönliche Gespräch zwischen dem
Zahnarzt und seinem Patienten muss die Auf-
klärung über die Diagnose, die verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten und deren Er-
folgschancen, alternative Therapien, Risiken,
Nebenwirkungen und mögliche Folgen der
Behandlung beinhalten. Nicht ausreichend ist
in jedem Fall, dass das Aufklärungsgespräch
durch Vorlage von Merkblättern und der
Unterschrift unter ein Formular ersetzt wird.
Das vertrauensvolle Gespräch zwischen
Zahnarzt und Patienten schließt die Verwen-
dung von Merkblättern allerdings nicht aus.

Zeitpunkt der Aufklärung
In diesem Zusammenhang ist ebenso die
Rechtzeitigkeit des Aufklärungsgesprächs
notwendige Voraussetzung einer wirksamen

Einwilligung. Dabei hängt der richtige Zeit-
punkt von der Dringlichkeit und Schwere des
Eingriffs ab. Je schwerer der Eingriff, desto
früher sollte die Aufklärung beginnen. Dem
Patienten muss die Möglichkeit gegeben sein,
sich innerlich frei entscheiden und das Für und
Wider der Behandlung abwägen zu können.
Werden so genannte normale oder geringfü-
gige Eingriffe ambulant durchgeführt, kann
das Aufklärungsgespräch am Tag des Eingrif-
fes durchgeführt werden. Findet der Eingriff
stationär statt, so hat die Aufklärung am Vor-
tag des Eingriffs zu erfolgen. Eine Aufklärung,
die erst am Tag des Eingriffs selbst erfolgt, ist
bei einer stationären Behandlung grundsätz-
lich verspätet, es sei denn es handelt sich um
Notfallsituationen. Es ist damit dem Patien-
ten immer die Möglichkeit einzuräumen, sich
aus dem Geschehensablauf noch lösen zu
können.

Umfang der Aufklärungspflicht
Der Umfang der Aufklärungspflicht kann
nicht abstrakt bestimmt werden, sondern
richtet sich nach dem konkreten Fall und
kann oft nicht ohne Hinzuziehung eines Sach-
verständigen geklärt werden. Für eine erste
Orientierung kann ein Blick in die Rechtspre-
chung helfen. Hierbei ist jedoch anzumerken,
dass hinsichtlich des Umfangs der Aufklä-
rungspflicht die derzeitige Rechtsprechung
der Oberlandesgerichte nicht einheitlich ist. 

falldarstellung

Die Aufklärungspflicht
eines Zahnarztes

Die Aufklärungspflicht gehört seit Langem zu den Pflichten eines Zahn-
arztes und soll als aktive Qualitätssicherung therapiebegleitend erfolgen.
Die Aufklärungspflicht stellt nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes keine bloße Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag dar,
sondern ist Teil der Heilbehandlung selbst. Die Verletzung dieser Pflicht –
wie auch das Vorliegen eines Behandlungsfehlers – führt zu einer eigen-
ständigen Anspruchsgrundlage, die den Zahnarzt zu Schadenersatz 
verpflichten kann. In diesem Artikel wird die Aufklärung insbesondere bei
der Schädigung des Nervus lingualis beschrieben.

Nadja V. Döscher

Anwaltskanzlei
Nadja V. Döscher

Rechtsanwältin
Straße der Einheit 55

08340 Schwarzenberg
Tel.: 0 37 74/5 12 12
Fax:  0 37 74/5 12 19

E-Mail: RAin-Doescher@gmx.de

kontakt:

Nadja V. Döscher
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So entschieden das OLG Stuttgart sowie das
OLG Zweibrücken jeweils mit Urteil vom
17.11.1998 und 22.02.2000, dass über das
Risiko einer Schädigung des Nervus lingualis
bei der Leitungsanästhesie nicht aufzuklären
ist.  Zwar handele es sich um ein typisches Ri-
siko, aber die Wahrscheinlichkeit des Eintritts
sei so gering (1:400.000), dass es für den Wil-
lensentschluss eines verständigen Patienten
nicht ins Gewicht falle. 
Im letzteren Urteil verabreichte der behan-
delnde Zahnarzt anlässlich einer Parodonto-
sebehandlung eine Lokalleitungsanästhesie
im Unterkiefer. Bei vorangegangenen Be-
handlungen, u.a. auch einer Parodontosebe-
handlung, war der Patient in gleicher Weise
behandelt worden. Bei keiner der Behandlun-
gen hatte der Zahnarzt über das Risiko einer
Schädigung des Nervus lingualis aufgeklärt.
Infolge der Anästhesie erlitt der Patient eine
Teilläsion des Nervus lingualis mit zumindest
anfänglichem Taubheitsgefühl in der Zunge.
Eine Medikation mit einem Vitamin B-Präpa-
rat führte nicht zum Erfolg. Später wurde
auch noch eine Geschmacksstörung im linken
Zungenareal festgestellt. 
Der Patient verlangte Schadenersatz wegen
unterlassener Aufklärung. Im Ergebnis
konnte der Patient mit seinem Schadenersatz-
anspruch nicht durchdringen, die Klage
wurde abgewiesen.  Das Gericht führte zur
Begründung aus, dass bei einer vorüberge-
henden Schädigung des Nervus lingualis nicht
aufgeklärt werden muss, da dieses Risiko 
als Nebenfolge einer Schmerzausschaltung
durch Betäubung als allgemein bekannt 
vorausgesetzt werden kann. Jedoch wird die
Möglichkeit des Auftretens bleibender Schä-
den des Nervus lingualis nicht von der Kennt-
nis des Patienten über das allgemeine Nar-
koserisiko umfasst. Dem Grundsatz nach ist
allerdings auch über seltene Risiken aufzu-
klären, wenn sie im Fall der Verwirklichung
die Lebensführung schwer beeinträchtigen
und dennoch für den Eingriff spezifisch sind.
Eine Aufklärung ist bei einer Komplikations-
dichte von weniger als 1% nur dann entbehr-
lich, wenn der Patient seine Einwilligung für
oder gegen eine Leitungsanästhesie vernünfti-
gerweise nicht davon abhängig macht, dass
der Nervus lingualis in ganz seltenen Fällen
dauerhaft geschädigt werden kann. Dies auch
vor dem Hintergrund, dass es keine risiko-
ärmere Alternative zur Schmerzlinderung
gegenüber der Leitungsanästhesie gibt. Eine
Aufklärung soll erst dann vorgenommen wer-
den, wenn der Patient ausdrücklich nach et-
waigen Gefahren der Behandlung fragt. 

Am 13.05.2004 entschied das OLG Koblenz
gegenteilig. Auf Grund dieses Urteils ist über
das Risiko einer dauerhaften Schädigung des
Nervus lingualis durch eine Leistungsanäs-
thesie zur Schmerzbehandlung aufzuklären,
weil eine erheblich beeinträchtigende Folge
droht.  Der behandelnde Zahnarzt wollte bei
seinem Patienten die Füllung eines Backen-
zahns erneuern. In Vorbereitung des Eingriffs
wurde bei diesem Patienten eine Leitungsan-
ästhesie durchgeführt, in deren Folge sich pe-
ristierende Beschwerden, Ausfälle im Bereich
der Injektionsstelle und der rechten Zungen-
hälfte einstellten. 
Das OLG Koblenz führte dazu aus, dass zwar
über extrem seltene Risiken, die zudem nicht
zu einer dauerhaften Schädigung führen kön-
nen, nicht aufgeklärt werden muss, dennoch
ist bei der Besorgnis von Dauerschäden im
Rahmen der Grundaufklärung eine Aufklä-
rung auch über seltene Risiken erforderlich,
sofern für den Patienten bei Eintritt des Risi-
kos die Lebensführung schwer belastet wird
und trotz ihrer Seltenheit für den Eingriff spe-
zifisch und für den Laien überraschend sind.
Maßgebend kann dabei also nur sein, ob 
das betreffende Risiko dem Eingriff spezifisch
anhaftet und es bei seiner Verwirklichung 
die Lebensführung des Patienten besonders
belastet. 
Infolge dieser erfolgreichen Klage des Patien-
ten wurde diesem ein Schmerzensgeld in
Höhe von 6.000,– EUR zugesprochen.
Der erkennende Senat des OLG Koblenz
bringt mit seiner Begründung damit unmiss-
verständlich zum Ausdruck, dass grundsätz-
lich auch über derartige, äußerst seltene Risi-
ken aufzuklären ist. Nicht zuletzt wird bei
Verwirklichung dieses Risikos in Form der
Schädigung oder gar Durchtrennung des Ner-
vus lingualis die Lebensführung je nach Alter,
Beruf und sozialer Stellung des Patienten er-
heblich beeinträchtigt.
Da die Rechtsprechung der Oberlandesge-
richte hierzu nicht einheitlich entscheiden, 
erscheint es im Ergebnis sinnvoll auch über ein
derartiges Risiko aufzuklären. Nicht zuletzt
fehlt den Patienten auch oft die Entschlossen-
heit, gewisse Risiken zu hinterfragen. Auch
sind sie sich dem Ausmaß gegebenenfalls 
nur am Rande erwähnter möglicher Behand-
lungsfolgen überhaupt nicht bewusst. 
Letztendlich schützt ein umfassendes und
vollständiges Aufklärungsgespräch über
Therapierisiken den behandelnden Zahnarzt
vor überraschenden und vermeidbaren
Schadenersatzprozessen und festigt auch das
Vertrauensverhältnis zum Patienten. �
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Welche  Maßnahmen können
sich nun im stressigen Praxis-
alltag positiv auf die Finanz-

lage des Zahnarztes auswirken? „Um
ehrlich zu sein, ein Zahnarzt muss 
ein Multitalent sein. Es reicht nicht mehr
nur aus, sein Handwerk zu verstehen.“
Hohe Anforderungen werden an den

Zahnarzt gestellt, die er erfüllen muss,
um den Erfolg seiner Praxis zu sichern.
Wertewandel, rasante technische und
wirtschaftliche Veränderungen, Gesund-
heitsreformen sind einige der Aspekte,
die maßgeblichen Einfluss auf die 
Praxisführung haben und die Anforde-
rungen an Zahnärzte steigen lassen.

Dr. Jack Peretz, Kopf der deut-
schen Niederlassung des internatio-
nalen Pharmaunternehmens Dexcel
Ltd., der sich für das Wohl seiner
Kunden und deren Patienten ein-
setzt.

der autor:

„schwachstelle“ zahnarzt

Super Nanny für den
Zahnarzt gesucht

Neben handwerklichem Geschick zählt Einfühlungsvermögen, Ge-
schäftsführung und Mitarbeiterverantwortung zum Tagesgeschäft. Der
eine oder andere fühlt sich damit manchmal überfordert. Rentabel wirt-
schaften – aber wie, wenn die Nerven blank sind?

Dr. Jack Peretz

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:
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Diese Entwicklungen lassen sich
aber mit ein paar Tipps und
Tricks in den Alltag integrieren.

Der Chef
• Ein wichtiges Kriterium einer

guten Zahnarztpraxis ist für die
Patienten ein motiviertes und
engagiertes Praxisteam. Stimmt
die Atmosphäre zwischen den
Mitarbeitern, dann kommt der
Patient wieder.

• Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter
ernst und holen Sie sie bei Ent-
scheidungen mit ins Boot. Ge-
ben Sie einen Teil Ihrer Verant-
wortung ab und übertragen Sie
jedem Mitarbeiter individuelle
Projekte. 

• Geben Sie klare und eindeutige
Anweisungen und passen Sie
auf, dass es bei den Aufgabenbe-
reichen keine großen Über-
schneidungen gibt, damit es
nicht zu Missverständnissen
kommt.

• Kommunikation ist wichtig am
Arbeitsplatz. Sprechen Sie mit
Ihren Mitarbeitern und zeigen
Sie Interesse an jedem Einzel-
nen. Kurzer Small Talk ist nicht
zu unterschätzen, denn er sorgt
für ein ausgewogenes Arbeits-
klima.

Der Zahnarzt
• Fachliche Kompetenz ist der

Grundstein des Erfolgs. Doch
behalten Sie Ihr Wissen nicht für
sich, sondern teilen Sie sich Ihren
Patienten mit. Beratung und
Aufklärung sind das A und O der
Behandlung. Weisen Sie bei-
spielsweise bei Parodontitis auf
die Gefahr systemischer Erkran-
kungen hin und verschweigen
Sie nicht das Risiko des Zahn-
verlusts. Immerhin haben ca.
25% der 60- bis 74-Jährigen
keine eigenen Zähne mehr.
Übernehmen Sie Verantwortung
und ziehen Sie an einem Strang
mit der WHO, die als Ziel für
2020 hat, dass weniger als 5%
dieser Altersgruppe vollständig
zahnlos sind. Stellen Sie beim
Sondieren der Zahnfleischta-
schen eine Tiefe von 5mm oder

mehr fest, dann können Sie die
Taschen sehr effektiv und kom-
fortabel mit PerioChip behan-
deln. PerioChip ist kein Antibio-
tikum, sondern enthält den
Wirkstoff Chlorhexidin. Eine
fortgeschrittene Parodontitis
können Sie daher mit dem Chlor-
hexidinchip direkt im Keim ersti-
cken – eine medizinisch richtige
Behandlung, die auch wirt-
schaftlich interessant ist.

Der Psychologe
• Bewahren Sie Ruhe und Geduld

mit Ihrem Patienten. Zeigen Sie
sich verständnisvoll und neh-
men Sie ihn mit seinen Ängsten
ernst. Durch Einfühlungsver-
mögen können Sie Vertrauen
aufbauen.

• Denken Sie immer daran: Kom-
munikation ist der erste Schritt
der Behandlung. Erklären Sie
Ihrem Patienten Schritt für
Schritt, wie Sie ihn behandeln
werden. Sprechen Sie in kurzen
Sätzen und vermeiden Sie
Fremdwörter. Medizinisch kor-
rekte Begriffe helfen dem Pa-
tienten nicht, wenn er sie nicht
versteht. Die wenigsten trauen
sich nachzufragen. Eine der
häufigsten Frage wäre aber si-
cherlich, ob Parodontose (steht
verwirrenderweise auf fast jeder
Zahnpastatube) und Parodonti-
tis das Gleiche bedeutet.

Der Geschäftsmann
• Investieren Sie rund fünf Minu-

ten mehr pro Behandlung und be-
raten Sie Ihre Patienten hinsicht-
lich möglicher privater Leistun-
gen, sofern diese sinnvoll sind.
Integrieren Sie Zusatzgeschäfte
in den Praxisalltag.

• Prüfen Sie kontinuierlich Ihre
Zulieferer und denken Sie daran,
dass der Einkauf direkt vom Her-
steller wie beispielsweise bei Dex-
cel Pharma sehr rentabel für Sie
sein kann, denn Sie sparen die
Großhandelsmarge. 

Wir beraten Sie gerne bei Ihrer
Bestellung und geben Ihnen auch
gerne eine Preisempfehlung für Ihre
Behandlung mit dem PerioChip. �

ANZEIGE
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Im Dschungel der verschiedenen Materi-
alien, die für eine erfolgreiche Wurzel-
kanalbehandlung nötig sind, sollten die

ausgesucht werden, die das vom Zahnarzt ge-
wählte Endodontiekonzept optimal unter-
stützen. 
Verstehen wir die Ursache für die Notwen-
digkeit einer Wurzelkanalbehandlung in der
Infektion der Pulpa, die wir als irreversibel
ansehen, dann sind alle unsere Therapie-
schritte unter der Maxime der Infektions-
kontrolle zu betreiben – Infektionsbeseiti-
gung und Verhindern der Reinfektion. 

Systematische Reinigung
Im Rahmen der Infektionsbeseitigung bemü-
hen wir uns die Anzahl der Bakterien im Zahn
optimal zu reduzieren. Bei der Verhinderung
der Reinfektion stehen wir vor der Aufgabe,
den Zahn wiederum so abzudichten, dass
keine neuen Bakterien eindringen können.
Die systematische Reinigung des Zahnes be-
ginnt mit der Kariesentfernung und dem Le-
gen einer neuen adhäsiven Füllung. In diese
neue Füllung wird dann durch eine Klasse 1-
Kavität die Wurzelkanalbehandlung durch-
geführt. Dadurch wird während der weiteren
Säuberung vermieden, dass Bakterien aus

dem koronalen Anteil des Zahnes nach api-
kal verschleppt werden.
Das Verwenden von Kofferdam verhindert
die Reinfektion des Wurzelkanalsystems
durch Bakterien aus dem Speichel sowie auch
die Kontamination der Mundschleimhaut
mit den Reinigungsflüssigkeiten wie Natri-
umhypochlorit und EDTA und ist daher
nicht nur aus forensischen Gründen während
der WKB unerlässlich. Durch eine kariesfreie
Aufbaufüllung und dem Anlegen von Koffer-
dam sind mit diesen zwei außerendodontisch
prognoseverbessernden Maßnahmen we-
sentliche Aspekte eines modernen endodon-
tischen Konzeptes realisiert,  ohne dass über-
haupt ein Wurzelkanalinstrument benutzt
wurde.
Heute wissen wir, dass wir von einem Wur-
zelkanalsystem sprechen müssen, bei dem die
einzelnen Hauptwurzelkanäle durch viele
unterschiedliche Verästelungen miteinander
in Verbindung stehen. Veröffentlichungen
zeigen, dass bei der Aufbereitung der Haupt-
wurzelkanäle durch die Anwendung ver-
schiedenster Feilensysteme häufig 30% der
Kanalwandfläche nicht bearbeitet wird. Be-
rücksichtigt man weiterhin, dass bei der bak-
teriellen Infektion alle Bereiche eines Wur-

fachbeitrag

Endodontie

Behandlungsfehler
vermeiden

Ein endodontisches Behandlungskonzept ist nur so gut, wie das 
schwächste Glied in der Abfolge der einzelnen Therapieschritte. Jeder
Zahnarzt ist sich dessen bewusst und weiß genau um seine Stolpersteine in
der systematischen Wurzelkanalbehandlung (WKB). Da wundert es uns
Kollegen nicht, dass nach Veröffentlichungen von Hülsmann und Weiger
die Erfolgsprognose von endodontischen Behandlungen im Durchschnitt
in Deutschland nur ca. 45% beträgt, während in der Literatur für die Pri-
märbehandlung ein möglicher Erfolg von bis zu 90–95% und für die Re-
visionsbehandlung um 70–80% beschrieben ist.

Dr. Anselm Brune

Dr. Anselm Brune
Zahnarzt

Bischopink Straße 24–26
48151 Münster

Tel.: 02 51/79 10 07
E-Mail: brune@praxis-am-aasee.de

kontakt:

Dr. Anselm Brune
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zelkanalsystems infiziert sein können, muss durch
Spüllösungen ein Reduzieren der Bakteriämie im
Wurzelkanalsystem erreicht werden.
Alle nicht mechanisch erreichten Areale des Wur-
zelkanalsystems sollten über die Spüllösungen er-
reicht werden. Natriumhypochlorit löst in der
Konzentration ab 0,5% odevitales Pulpagewebe
und ab 1% vitales Pulpagewebe. Durch den Ein-
satz von Ultraschall im Wurzelkanal wird die Effi-
zienz dieser Spüllösung entscheidend gesteigert.
Somit sollte ein modernes endodontisches Be-
handlungskonzept sowohl die Infektionsmecha-
nismen als auch alle heute verfügbaren Möglich-
keiten der chemischen und mechanischen Reini-
gung des Wurzelkanalsystems berücksichtigen.

Die Wurzelkanalaufbereitung
Die Röntgendiagnostik vor jeder WKB ist eine
große Hilfe. Die orthograde und auch exzentri-
sche Röntgenaufnahme eines Zahnes gibt im Vor-
feld schon viele Hinweise auf die Anzahl der Wur-
zelkanäle, Obliterationen und dadurch eventuelle
Verlagerungen von Wurzelkanaleingängen.
Die Trepanationsöffnung ist von der Größe so
klein wie möglich zu halten, um den Zahn nicht
unnötig zu schwächen. Vergrößerungshilfen
unterstützen diese Maxime und tragen wesentlich
dazu bei, alle Kanaleingänge in einem Wurzelka-
nalsystem zu erkennen. Diese Eingänge können
sowohl am Pulpaboden sein, als auch bei sich tei-
lenden Wurzelkanälen im unteren Drittel eines an-
fänglich einzelnen Kanals. Um den Pulpaboden
möglichst gut einzusehen, damit alle Wurzelka-
naleingänge auch aufgespürt werden können,
sollte ein gerader Zugang für die Feilensysteme ge-
schaffen werden. Sowohl Handinstrumente als
auch rotierende Feilensysteme sollten in der obe-
ren Hälfte des Zahnes möglichst gerade stehen.
Dazu ist es zum Beispiel meistens beim UK-6er nö-
tig, die mesiale Wand des Pulpakavums aufzurich-
ten. Hierzu eignen sich Gates Glidden Bohrer, aber
auch diamantierte Ultraschallansätze.
Beim Auffinden kleiner oder auch obliterierter 
Kanaleingänge sind besonders handliche Instru-
mente wie Microopener oder auch spezielle C-
Pilot Feilen eine sehr gute Hilfe.
Nachdem unter Kofferdam die Wurzelkanalein-
gänge dargestellt wurden, ist die Trepanationsöff-
nung so zu verändern, dass die einzubringenden
Aufbereitungsfeilen, manuell oder rotierend, in
der oberen Hälfte des Zahnes möglichst gerade
stehen. Dadurch ist ein leichtes Gleiten des Instru-
mentes in den jeweiligen Kanal sichergestellt, und
ausgeschlossen, dass die Instrumente schon im
oberen Bereich Torsionskräften ausgesetzt sind.
Betrachtet man die Wurzelkanallänge vom Orifi-
zium bis zum Foramen, kann die WKB in zwei Ab-
schnitte aufgeteilt werden.
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Im Sinne der Crown-Down-Technik sollte
zuerst der obere Anteil des Wurzelkanals son-
diert und auf seine Gängigkeit überprüft und
anschließend erweitert und aufbereitet wer-
den. Dazu eignen sich Gates Glidden Bohrer,
die in pinselnder, ausstreichender Weise ein-
gesetzt werden, oder besonders für diesen Ar-
beitsschritt der WKB entwickelte rotierende
Instrumente wie die IntroFile von VDW. Das
Spülprotokoll sieht abwechselnd Natrium-
hypochlorit und EDTA vor. Für die Feilen
können zusätzlich Glide-Pasten wie FileCare
EDTA eingesetzt werden.
Dieses Scouten, Säubern und Aufbereiten des
oberen bis mittleren Anteils des Wurzelka-
nals verhindert ein Verschleppen von Bakte-
rien von der koronalen in die apikale Region.
Im Falle einer Vitalexstirpation sind am Apex
keine Bakterien anzunehmen. Beim Scouten
des apikalen Drittels des Wurzelkanals im
nächsten Schritt mit elektrometrischer Län-
genmessung, wie zum Beispiel dem Raypex,
kann ein Überinstrumentieren verhindert
werden. Somit wird ein Verschleppen von
Bakterien aus dem Zahn in den Knochen ver-
mieden. Außerdem sind die Unzulänglichkei-
ten der Röntgendiagnostik zur Arbeitslän-
genbestimmung (RöMess) bekannt, sodass
in Kombination mit der elektrometrischen
Längenmessung ein besseres Therapieergeb-
nis erzielt werden kann. Bei der rein mecha-
nischen Aufbereitung der Hauptwurzelka-
näle sollte der originäre Verlauf des Wurzel-
kanals nicht verändert werden, eine Verlage-
rung des Foramens verhindert und das
Foramen so klein wie möglich belassen wer-
den. Außerdem sollte eine kontinuierliche
Konizität im gesamten Verlauf vorhanden
sein. Diese Maximen der WKB dienen dazu,
dass die Infektion im Wurzelkanalsystem op-
timal beseitigt wird. Nur bei einem originä-
ren Verlauf des Wurzelkanals können Feilen-
systeme infizierte Kanalwandareale effizient
bearbeiten. Flexible NiTi-Instrumente ver-
hindern eine Begradigung des Kanals, entfer-
nen dadurch mehr infiziertes Dentin und sind
in der maschinellen Aufbereitung rationeller.

Ein Elbow-Zip am Foramen wird mit NiTi-
Instrumenten deshalb vermieden, weil der
bekannte Rückstellungseffekt von Stahlins-
trumenten entfällt. Die Forderung einer kon-
tinuierlichen Konizität über die gesamte
Länge des Hauptwurzelkanals ergibt sich aus
der Tatsache heraus, dass Spüllösungen bis
zum Apex gebracht werden müssen. Diese
Spüllösungen wirken dann nicht nur an der
Kanalwand, sondern auch in den vorhande-
nen Verästelungen. Somit ist ein Deep Shape
der Hauptwurzelkanäle die Voraussetzung,
dass Spüllösungen im gesamten Wurzelka-
nalsystem wirken können. In der Kombina-
tion von Stahlhandinstrumenten sowie rotie-
renden NiTi-Feilensystem liegt der Erfolg der
rationellen erfolgreichen modernen Endo-
dontie. Grazile Stahlinstrumente der Größe
ISO 10, 15 als Reamer geben uns beim Scou-
ten der koronalen und apikalen Bereiche des
Hauptwurzelkanals durch ihre plastische
Deformation sehr gut Auskunft über den tat-
sächlichen Verlauf des Wurzelkanals.
Entsprechend der Crown-Down-Technik
wird in den oberen zwei Dritteln des Haupt-
wurzelkanals mit rotierenden Feilensyste-
men größeren Tapers gearbeitet. Die Intro-
File von VDW zum Beispiel hat einen 
Taper .11. Diese Vorgehensweise dient auch
wieder nur der Bakterienelemination im ko-
ronalen Anteil der Hauptwurzelkanäle, dass
heißt, großzügiges Entfernen von infiziertem
Dentin und Raum schaffen für Spüllösungen.
Hierzu hat VDW einfache farbcodierte 
Sequenzen mit unterschiedlichen Tapern für
die verschiedenen Kanalanatomien im Flex-
Master-System zusammengestellt.
Ist im apikalen Bereich dann auch mit grazi-
len Stahlinstrumenten der Größe ISO 10, 15
als Reamer vorgescoutet, und mit  diesen Ins-
trumenten ein primärer Pfad im Hauptwur-
zelkanal exploriert, ist die weitere maschi-
nelle Aufbereitung mit einem sehr flexiblen
sicheren rotierenden NiTi-System, wie Stu-
dien zeigen, schneller und rationeller.
Hierbei liefert das FlexMaster-System der
Firma VDW eine geradezu geniale Auswahl
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Abb. 4 und 5: Erfolgreiche Primärbehandlung am Zahn 4.5;
röntgenologisch erkennbarer Parodontalspalt nach zwei Jahren.

Abb. 1–3: Revision der Wurzelkanalbehandlung am Zahn 3.7; nach neun Monaten röntge-
nologisch nachweisbarer Rückgang der Osteolyse.
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an verschiedenen Größen und Tapern. Fle-
xible Nickel-Titan-Instrumente zeigen ihre
wahre Stärke in den kleinen ISO-Größen. Das
FlexMaster-System fängt genau mit der ISO-
Größe an, mit der die Arbeitslänge gescoutet
wird. Entsprechend der Kanalanatomie sowie
nach Auswahl des Wurzelfüllsystems wird der
apikale Bereich des Hauptwurzelkanals dann
mit rotierenden NiTi-Feilen von Taper .02 bis
Taper .06 aufbereitet und somit durch eine
kontinuierlich aufbereitete Konizität im
Hauptwurzelkanal der Spüllösung Raum ge-
schaffen zu wirken. Ein Deep Shape gibt damit
erst die Möglichkeit Natriumhypochlorit bis
zum Apex zu bringen.

Einzelne Therapieschritte
Unter dem Aspekt der Infektionskontrolle ist
mit der entsprechenden modernen Wurzel-
kanalaufbereitung die Infektion im Wurzel-
kanalsystem beseitigt. Die Obturation des
Wurzelkanalsystems stellt den ersten Schritt
zur Verhinderung der Reinfektion dar. Es liegt
nun ganz eindeutig an den Fähigkeiten jedes
einzelnen Behandlers, sich für ein entspre-
chendes Obturationsverfahren zu entschei-
den; thermoplastisch dreidimensionale Wur-
zelfüllung, laterale Kaltkondensation oder
Einstifttechnik mit entsprechenden Guttaper-
chastiften, die eine gleiche Konizität aufwei-
sen wie das letzte Instrument. Mit EndoTwinn

und BeeFill bietet VDW dem Praktiker ein
neues Verfahren an, auch dreidimensional zu
obturieren. Der zweite wichtige Schritt zur
Verhinderung der Reinfektion ist die koronale
Restauration. Heute wissen wir, dass der so-
fortige adhäsive Verschluss eine ganz ent-
scheidende Maßnahme zur Prognoseverbes-
serung darstellt. In Abhängigkeit zum Zerstö-
rungsgrad des Zahnes und seiner weiteren
Versorgung kann eine adhäsive Aufbaufül-
lung ausreichend sein. Muss bei einer prothe-
tischen Versorgung des Zahnes ein Stift ver-
wendet werden, sollte heute ein System Be-
rücksichtigung finden, bei dem der Stift ein E-
Modul entsprechend des Zahnes aufweist.
Dadurch sind nachweislich weniger Kompli-
kationen durch Stiftversorgungen, wie Längs-
frakturen oder Zahnwurzelbrüche, zu ver-
zeichnen. Das DT Light/White-Post-System
von VDW ist ein System, welches nicht nur
den entsprechenden E-Modul zeigt, sondern
auch in einem Stift unterschiedlich getapert
ist, um auf die entsprechende Anatomie en-
dodontisch behandelter Zähne einzugehen. 
Zusammenfassend sollte bei einer endodonti-
schen Behandlung die Infektionskontrolle
durch adäquate Beseitigung der Infektion im
Zahn und suffiziente Verhinderung der Rein-
fektion sichergestellt sein. Je früher die defini-
tive koronale Restauration vorhanden ist,
umso besser ist die Prognose. �
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Abb. 8: Dr. Brune im Beratungsgespräch.

Abb. 9: Endo IT professional – ein leistungsfähiger
Endomotor.

Abb. 10: Raypex 5 – modernes Endometriegerät. Abb. 11: Rotierende Aufbereitung mit dem Flex-
Master NiTi System.

Abb. 6: BeeFill  – Obturation mit warmer Guttapercha. Abb. 7: C- Pilot Feilen zum Gängigmachen von Kanälen.
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Der Erfolg oder Misserfolg einer
zahnärztlichen Behandlungs-
maßnahme wird in der restaurati-

ven Zahnerhaltung wie in kaum einem an-
deren Bereich der Zahnheilkunde mit der
Verwendung bestimmter Materialien
korreliert. Sicherlich basiert dies bei di-
rekten adhäsiven Restaurationen zu ei-
nem großen Anteil auf publizierten Unter-
suchungen zu physikalischen Eigenschaf-
ten, Randdichtigkeiten und Haftwerten
von Adhäsivsystemen und Kompositen,
die dem Anwender bessere klinische Re-
sultate bei der Verwendung des einen oder
anderen Produktes suggerieren. Man darf
hierbei allerdings nicht außer Acht lassen,
dass derartige Daten in der Regel aus In-
vitro-Studien gewonnen werden, in denen
auf Grund einer idealen Standardisierung
und der weitestgehenden Eliminierung
von Patienten-individuellen Variablen,
sich selbst kleinere Unterschiede, z.B. in
der Randdichtigkeit von Restaurations-
materialien, als signifikant darstellen
können. Da oftmals eine große Verbesse-
rung, die sich dann auch klinisch als rele-
vant darstellt, als Summationseffekt vie-
ler kleiner Einzelverbesserungen – im Ein-
zelnen vielleicht nicht unbedingt klinisch
relevant – entsteht, sind derartige Unter-
suchungen generell sehr wertvoll und un-

abdingbar. In-vitro-Studien sind immer
noch eine „conditio sine qua non“, bevor
ein neues Restaurationsmaterial klinisch
am Patienten Verwendung finden darf.
Aus diesem Grunde sind demzufolge aus
klinischen Studien erfolgreich dokumen-
tierte Verbesserungen sicherlich als pra-
xisrelevanter zu bewerten als vergleich-
bare Daten, gewonnen im Labormodell.
Aber auch klinische Studien müssen nicht
unbedingt den tatsächlichen klinischen
Alltag repräsentieren: Auch hier wird eine
weitestgehende Standardisierung der Ka-
vitätengrößen, der Präparationsform, der
Kontaminationskontrolle etc. angestrebt,
was in der täglichen Praxis kaum im Zen-
trum der Bemühungen um direkte plasti-
sche adhäsive Restaurationen steht. Des-
wegen darf der Praktiker nicht verwun-
dert sein, dass sich signifikante Unter-
schiede zwischen zwei
Restaurationsmaterialien, die in einer kli-
nischen Studie belegt werden konnten,
nicht unbedingt in seiner täglichen Arbeit
widerspiegeln. Aus diesem Grunde soll
der folgende Beitrag einige grundlegende
Tipps für erfolgreiche direkte adhäsive
Restaurationsmaßnahmen herausarbei-
ten. Diese sind in jedem Lehrbuch zu fin-
den, sollten jedoch kurz zusammengefasst
werden. 

Adhäsive richtig
angewendet
Teil 1

Die Auswahl des geeigneten Adhäsivs bei Restaurationen ist für den Be-
handlungserfolg unabdingbar.  Dabei erfreuen sich gerade die selbstkon-
ditionierenden Adhäsive in den Zahnarztpraxen zunehmend steigender
Beliebtheit. Doch mindestens genauso wichtig ist die korrekte Anwen-
dung des Adhäsivs – um Fehler bei der Behandlung zu vermeiden und ein
optimales Ergebnis zu erzielen. 

Dr. Claus-Peter Ernst

Priv.-Doz. Dr. Claus-Peter Ernst
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde

Augustusplatz 2
55131 Mainz

Tel.: 0 61 31/17 72 47
Fax: 0 61 31/17 34 06

E-Mail: Ernst@uni-mainz.de

kontakt:

Den zweiten Teil dieses Artikels 
zum Thema „Direkte Kompo-
sitfüllungen“ können Sie im 

Supplement „ZWP spezial“ der 
nächsten Ausgabe  lesen.

tipp:
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Priorität: Kariesentfernung
Beobachtungen unter Praktikern ergaben,
dass bei genauer Zeitdokumentation ein-
zelner Arbeitsschritte für das Exkavieren
der Karies eine unverhältnismäßig kurze
Zeit dokumentiert wurde. Dies kann
durchaus in dem einen oder anderen Fall
eines Füllungsaustausches auf Grund von
Restaurationsmaterialfrakturen realis-
tisch sein, im Querschnitt mag sich viel-
leicht das Problem aufzeigen, dass der An-
forderung nach einem sauberen Kavitäten-
boden nicht in dem Maße nachgekommen
worden ist, wie er es eigentlich verdient
hätte: Gerade bei adhäsiven Restauratio-
nen, die keinerlei bakterizide oder bakte-
riostatische Wirkung haben, ist die Besei-
tigung der Primärkaries essenziell. Den
Kompositfüllungen wird oftmals nachge-
sagt, dass sie der Sekundärkariesbildung
Tür und Tor öffnen. Nahezu jeder Prakti-
ker kann von Fällen erzählen, „in denen er
bei oberflächlich intakten Kompositfül-

lungen vollständig erweichtes, kariöses
Dentin“ vorfand. Aber ist dies immer 
Sekundärkaries? In vielen Fällen sicher,
aber genauso häufig ist es zu-
rückgebliebene „Primär“karies. Diese
konnte sich auf Grund der beschriebenen
fehlenden kariesprotektiven Mechanis-
men (eine marginale Fluoridionenabgabe
aus Kompositfüllungen wollen wir mal
nicht als klinisch bedeutsam ansehen) un-
gehindert vermehren, da Acrylate und Ka-
talysatoren in der Lage sind, das Bakte-
rienwachstum zu steigern.10 Aus diesem
Grunde ist es gerade bei adhäsiven Restau-
rationen so eminent wichtig, genügend
Augenmerk auf die vollständige Entfer-
nung der Karies zu legen. 
Die gerade aufkommende Diskussion um
antibakterielle Adhäsive ist hier sicherlich
sehr interessant und auch hilfreich, jedoch
darf sie einen nicht dazu verleiten, sich bei
einer sauberen Kariesentfernung auf 
sekundäre Hilfsmittel zu verlassen. Die in

Abb. 2: Eröffnete Kavität direkt nach Entfernung der alten
Versorgung vor der Exkavation. Es lässt sich sowohl Se-
kundärkaries als auch Primärkaries erkennen.

Abb. 1: Insuffiziente Kompositfüllung an Zahn 46. Das
transluzente Erscheinungsbild des Zahnschmelzes und die
dunklen Areale unter der Füllung lassen nichts Gutes erah-
nen.

Abb. 4: Nachkontrolle der Versorgung nach einem Jahr:
Die Restauration zeigt dichte Ränder und eine okklusal
wiederhergestellte anatomische Form.

Abb. 3: Neuversorgung des Zahnes nach sorgfältiger 
Exkavation unter Vitalerhaltung der Pulpa (Venus A2,
Heraeus Kulzer, Hanau).

Hinweis:

Großen Anklang fanden die von
Heraeus Kulzer veranstalteten
Dentalsymposien in Berlin, Köln,
Mannheim und Hamburg. Priv.-
Doz. Dr. Claus-Peter Ernst, Ex-
perte in der Komposite- und Ad-
häsivtechnologie, zeigte dort die
Vor- und Nachteile der verschie-
denen Komposite- und Adhäsiv-
generationen auf. Weitere Sym-
posien mit Fortbildungspunkten
finden im November und Dezem-
ber 2005 in Gütersloh, Hannover
und Dresden statt.
Informationen und Anmeldung:
Heraeus Kulzer, Sabrina Möller
Tel.: 0 61 81/35-35 18.
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Abbildung 1 gezeigte Komposit-
füllung lässt klinisch Schlimmes
erahnen, auch wenn die Füllungs-
ränder mit Ausnahme einer Stelle
im lingualen Kavitätenrandbe-
reich sauber erscheinen. Die in Ab-
bildung 2 ersichtliche vorgefun-
dene Karies mag zu einem Großteil
auf eine Penetration durch den
kleinen Defekt an dieser Stelle zu
erklären sein (Sekundärkaries), je-
doch zeigte die Karies im distalen
Bereich der Kavität keine Verbin-
dung zu dem okklusal-lingualen
Bereich. 
Durch eine Neuversorgung des
Defektes (Abb. 3) konnte nach
sauberer (und zeitaufwändiger)
Exkavation die Pulpa vital erhal-
ten werden. Auch die kleine Pri-
märkaries in der bukkalen Fissur
wurde gleich mitversorgt. Die Ab-
bildung 4 zeigt die Neuversorgung
bei einer Kontrolle nach einem
Jahr. Die Restauration besticht
durch dichte Ränder und durch
eine korrekte Wiederherstellung
der anatomischen Form. Auf ein-
gefärbte Fissuren wurde bewusst
verzichtet.

Das geeignete Adhäsiv
Der vorgestellte Fall zeigte deut-
lich die Problematik des Belassens
einer Primärkaries und der Prä-
vention vor einer Sekundärkaries
über die Restaurationsränder.
Hier ist die Auswahl eines geeigne-
ten Adhäsivs zwar wichtig, ent-
scheidend hingegen ist seine kor-
rekte Anwendung,  entscheiden-
der als die Produktauswahl. Als
wichtigster Anwendungstipp sei
hier genannt, sich mit der Ge-
brauchsanweisung auseinander zu
setzen und zu verstehen, welche
Anforderungen die einzelnen 
Anwendungsschritte kavitätenspe-
zifisch an den Behandler stellen. 
Die Verwendung selbstkonditio-
nierender Adhäsive ist heute ab-
solut „en vogue“ – kaum ein neu
auf den Markt erscheinendes Ad-
häsiv gehört inzwischen nicht in
diese Sparte. Selbstkonditionie-
rende Adhäsive erfreuen sich ge-
rade auf Grund einer postulierten
geringeren Rate an postoperativen

Sensibilitäten9,11 sowie gegen-über
konventionellen Systemen mit
Phosphorsäureätzung8 verein-
fachter Anwendung2 bei ange-
strebter vergleichbarer Qualität
des adhäsiven Verbundes1, 7 zuneh-
mend steigender Beliebtheit.2

Positiv zu vermerken ist allerdings
nach Studium der Literatur, dass
Anwender von „Etch & Rinse“-
Adhäsiven3,12,13 sich immer noch
auf der sicheren Seite bewegen und
gerade im Falle von Typ-1-Adhäsi-
ven die Art von Adhäsiven bevor-
zugen, die nach wie vor die beste
Langzeitprognose erwarten lässt.
Also ist es nicht unbedingt ein
„Muss“, auf selbstkonditionie-
rende Adhäsive umzusteigen. Es
ergeben sich allerdings für be-
stimmte Indikationen eindeutige
Anwendungsvorteile. 
Generell gibt es zwar keine klini-
sche Behandlungsindikation, die
nicht mit einem „Etch & Rinse“-
Adhäsiv erfolgreich behandelt
werden kann, aber es bleibt kein
Geheimnis, dass die konventio-
nelle Phosphorsäureätztechnik
durchaus Probleme bereiten kann.
Gemeint sind hier nicht postopera-
tive Beschwerden, die nicht system-
immanent sind, sondern lediglich
auf Anwendungsfehlern beruhen,
sondern behandlungstechnische
Anwendungsprobleme: Zum Bei-
spiel werden sicherlich noch die
Mehrzahl an Klasse-V-Restaura-
tionen ohne Kofferdam gelegt. Ein
Kontakt des Phosphorsäuregels
bei Anwendung eines konventio-
nellen Typ-1- oder Typ-2-Adhä-
sivs zur Gingiva führt dann aber in
Konsequenz oftmals zu einer gin-
givalen Blutung, die man zu die-
sem Zeitpunkt natürlich über-
haupt nicht gebrauchen kann. Die
Verwendung eines selbstkonditio-
nierenden Adhäsivs hat diese Fol-
gen nicht: Hier entsteht maximal
ein diskreter weißer Randsaum in
Form einer oberflächlichen epithe-
lialen Ätznekrose. 
Da in diesem Fall der Gesamtbe-
handlungsablauf nicht durch die
Blutkontamination gestört wird,
hat das selbstkonditionierende
Adhäsiv am Zahnhals somit ein-
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deutig einen klinischen Anwendungs-
vorteil. Zudem kann man am Dentin 
mit selbstkonditionierenden Adhäsiven
durchaus einen vergleichbaren Verbund
wie unter Verwendung der „Etch &
Rinse“-Technik erzielen. Da die Klasse V
diejenige Kavitätenklasse ist, die prozen-
tual den größten Anteil Dentinklebefläche
aufweist, ist damit für diese Indikation
ebenso das selbstkonditionierende Adhä-
siv prädestiniert3 (Abb. 5–7).
Etwas kritischer zu sehen ist da sicherlich
die Klasse II. Auch hier zeigen sich für
selbstkonditionierende Adhäsive durch-
aus sehr viel versprechende Ergebnisse.4–

6 Solange aber noch keine eindeutige Ant-
wort auf die Frage nach der Langzeitqua-

lität des adhäsiven Verbundes im kau-
druckbelasteten Seitenzahnbereich gege-
ben werden kann, macht der Anwender
sicherlich nichts falsch, wenn er bei dieser
von der Behandlungsfrequenz doch sehr
häufig zu versorgenden und auf der ande-
ren Seite gerade approximal zervikal sehr
schwer klinisch zu kontrollierenden Ka-
vitätenklasse noch bei konventionellen
Adhäsiven bleibt. 
Hier erbringt sicherlich ein Mehrstufen-
system (Typ-1-Adhäsiv) auf lange Sicht
die besten Dienste.3 Fazit: Holen 
Sie das Optimum aus Ihrem Adhäsiv he-
raus, indem Sie es exakt nach Anwen-
dungsempfehlung einsetzen und verar-
beiten.�
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Abb. 7: Fertiggestellte frei modellierte (Heidemannspatel) direkte Kompositrestauration (Venus A3).

Abb. 5: Klasse V – ideal für selbstkonditionierende
Adhäsive: Vorrangig Dentin-Klebeflächen und ge-
ringere Blutungsneigung nach Absprühen des Phos-
phorsäuregels.

Abb. 6: Applikation eines selbstkonditionierenden
Adhäsivs (hier iBond GI, Heraeus Kulzer) in mehre-
ren Schichten.
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Die Firma Keydex GmbH stellt eine Da-
tenbank mit Zahnarztempfehlungen

zur Verfügung – unter www.zahnarzt-
empfehlung.de kann in der Suchma-
schine nach Zahnärzten gesucht wer-
den, die von zufriedenen Patienten
empfohlen wurden. Die Empfehlun-
gen stammen von Personen, die bei
Abschluss einer Zahnzusatzversiche-
rung befragt wurden. Für Patienten ist
die Suche nach Zahnärzten kostenlos.
Derzeit enthält die Datenbank knapp
4.000 empfohlene Zahnärzte. Die
Seite wird durch Werbung finanziert –
der Kauf eines Eintrags durch Zahn-
ärzte ist nicht möglich.

www.zahnarzt-empfehlung.de

Internetsuchmaschine mit
empfohlenen Zahnärzten

Die moderne Industriegesellschaft for-
dert ihren Preis. Wir stehen zumeist
ständig unter Hektik, Stress und An-
spannung aller körperlichen und geisti-
gen Kräfte. Oftmals machen wir dann
doch die Erfahrung, irgendein Ziel im
beruflichen oder privaten Bereich nicht
erreicht zu haben. Infolge dieser Belas-
tungen wächst leider auch die Gefahr,
dass die tatsächlichen Kernaufgaben
und Lebensziele inklusive der Gesund-
heit auf der Strecke bleiben. 
Der Premium-Seminarveranstalter
Global Competence Forum nimmt sich

mit seinem aktuellen Seminar „Zeit-,
Selbst- und Energiemanagement“ der
Herausforderung an, die permanente
Zeitnot zu bekämpfen. Entwickelt
wurde die  praxisorientierte Veran-
staltung in Zusammenarbeit mit Mag.
Franz J. Schweifer, einem der füh-
renden Zeitmanagement-Experten im
deutschsprachigen Europa. 
Das Seminarprogramm ist unter http:
//www.gcforum.de/broschure_EGZS.
pdf abrufbar. 

Seit Jahresbeginn zahlen die Krankenkassen Festzuschüsse zur Zahnversorgung.
Nachteil: Behandlungen, die über eine von den Kassen festgelegte Regelversor-
gung hinausgehen, werden häufig noch teurer als sie es ohnehin schon sind. Das

test SPEZIAL Zähne verschafft hier mit vielen Beispielen einen
Überblick. Genannt werden Preisbeispiele zu den unterschied-
lichsten Versorgungsformen mit Kronen, Brücken und Implanta-
ten. Nachzulesen ist zudem das Ergebnis eines Zahnarzt-Tests in
Deutschland und Polen. Außerdem im test SPEZIAL Zähne: Die
komplette Festzuschussliste, Patientenrechte beim Zahnarzt, al-
les zu Zahnspangen, Tipps zur effektiven Vorsorge. 
Das test SPEZIAL Zähne ist zum Preis von 7,50 Euro unter
www.test.de oder telefonisch unter 0180/5 00 24 67 erhältlich.

Sonderheft von Stiftung Warentest:
„test SPEZIAL Zähne“

Zwei Institutionen, ein
Ziel: Zur Förderung der
häuslichen Prophylaxe
hat Oral-B jetzt ein von der
Bundeszahnärztekam-
mer BZÄK unterstütztes
Poster für die zahnärztli-
che Praxis vorgestellt.
Unter dem Motto „Zahn-
seide – die Zahnbürste für
dazwischen“ werden Pa-
tienten auf die hohe Be-
deutung von Zahnseide
aufmerksam gemacht.
Das optisch überzeu-
gende Ergebnis der Zu-
sammenarbeit von Oral-B
und BZÄK kann ab sofort
exklusiv von Zahnarzt-
praxen unter der Fax-

Nummer 0 61 71/58 62 66
angefordert werden. 
Limitierte Auflage – Liefe-
rung nur solange Vorrat
reicht.

Oral-B und BZÄK:

Interdental-Pflege als Blick-
fang in der Zahnarztpraxis

Nicht nur große Zahnarztpraxen und Praxisgemein-
schaften können von guter PR-Arbeit profitieren. Auch
junge, kleine und mittelgroße Unternehmen haben aus-
gezeichnete Möglichkeiten, PR-Instrumente zu nut-
zen. Markus Wöckel liefert dem deutschen Buchmarkt
erstmals einen PR-Ratgeber für Zahnärzte. 
Dabei stehen Lösungen für die besondere Situation der
Zahnärzte im Vordergrund. Die beschriebenen An-
sätze, die im Gegensatz zu Marketingmaßnahmen dem
seriösen Anspruch der Zahnarztpraxen und -kliniken
gerecht werden, sind effizient und kosten dabei oft nur
einen Bruchteil dessen, was teure Werbeanzeigen an
Budgets verschlingen.

„Public Relations für 
Zahnärzte – Neue Wege
der Kunden- und Patienten-
akquise“
Markus Wöckel
Edition Printis, Nürnberg 2005
170 Seiten
ISBN: 3-938633-00-X
Preis: 24,90 Euro

Bestellung unter
www.edition-printis.de

Buchvorstellung:
PR für Zahnärzte 

Neues Seminar:
„Unsere Turbo-Generation 
hat alles, nur keine Zeit“





Ausschlaggebend für den Entscheid, den
elexxion claros zu kaufen, waren in 
erster Linie die technischen Parameter

des Gerätes. Hinzu kamen das Design, die
Möglichkeit der Erweiterung zu einem Mehr-
wellenlasergerät und last but not least natür-
lich der Preis. Nach der Lieferung des elexxion
claros machte die genaue Einführung des Ge-
rätes den sofortigen Einsatz leicht, unterstützt
durch die gute Handhabung des Touchpanels. 

Chirurgie
In der Chirurgie können mit dem Dioden-
laser (810 nm) verschiedene Arbeits-
schritte oder ganze Therapiekonzepte
durchgeführt werden. Diese neue Genera-
tion der Diodenlaser ermöglicht eine scho-
nende Schnittführung und durch die koa-
gulierende Wirkung ein absolut blutungs-
freies Arbeitsgebiet. Dadurch werden viele
chirurgische Eingriffe für den Behandler
vereinfacht und verkürzt. Die Patienten-
compliance ist zusätzlich um einiges er-
höht. Auch Kinder oder ängstliche Patien-
ten können oft problemlos behandelt wer-

den. Durch die zusätzliche Applikation der
LLLT (Low Level Laser Therapy) sind die
post-operativen Beschwerden in vielen
Fällen geringer im Vergleich zum konven-
tionell chirurgischen Eingriff. Die Wund-
heilung ist komplikationsloser und es sind
keine Narbenzüge sichtbar, was vor allem
bei ästhetischen Eingriffen wichtig ist.

Parodontologie
Der Einsatz des Diodenlasers in der parodon-
talen Chirurgie bringt auch hier die erwähn-
ten Vorteile. Das übersichtliche Arbeiten
durch ein fast blutungsfreies Operationsge-
biet und die Narbenfreiheit begünstigt den
Einsatz des Lasers. Die zusätzliche Dekonta-
mination des Gebietes ist ein weiterer Plus-
punkt. Durch die regelmäßige diodenlaser-
unterstützte Parodontaltherapie können viele
Rezidive vermieden werden und zum Teil
„hoffnungslose“ Zähne, welche für die
Extraktion bestimmt wären, noch für längere
Zeit gerettet werden. Diese Tatsache ist bei
vielen Patienten ein Grund sich für eine La-
sertherapie zu entscheiden.

Implantologie
Hier reicht das Einsatzgebiet von der Schnitt-
führung beim Implantieren, über die LLLT
nach dem Implantieren, bis hin zur Implan-
tatfreilegung. Zur Behandlung der Periim-
plantitis kann der Diodenlaser eine große
Hilfe, wenn nicht sogar das Mittel der Wahl
darstellen. Durch die regelmäßige laserunter-
stützte Dekontamination des marginalen
Gingivasaums um die Implantate, kann pro-
phylaktisch eine Entzündung verhindert oder
eine beginnende Periimplantitis aufgehalten
werden.
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Erfolgreich mit dem
Diodenlaser

Mittlerweile gibt es viele verschiedene Diodenlasersysteme auf dem Markt.
Ein sehr überzeugendes Produkt ist der Diodenlaser elexxion claros. Der
folgende Beitrag soll Ihnen einen kurzen Überblick über die vielseitigen An-
wendungsmöglichkeiten dieses Lasers im täglichen Praxisalltag bieten.  

Dr. med. dent. Michel Vock

Abb. 1: Parodontitis apicalis:
RX direkt nach einer Laserap-
plikation und CaOH2-Einlage.

Abb. 2: Zwei Wochen später:
2. Laserapplikation und defi-
nitive Obturation.

Abb. 3: Einjahreskontrolle.

Dr. med. dent. Michel Vock



Endodontie
Der Diodenlaser ist durch seine Abstrahlcha-
rakteristik von 24 Grad, der guten Penetra-
tionseigenschaft und der Möglichkeit der
Verwendung einer 200 µm-Faser optimal ge-
eignet, auch Areale des Wurzelkanals zu er-
reichen, die durch chemisch-mechanische
Aufbereitung nicht zugänglich sind (Abb. 
1–3). Eine gute Desinfektion ist schon nach
einmaliger Applikation möglich und oft
kann die Obturation in der gleichen Sitzung
erfolgen, was Zeit und Kosten erspart. Hoff-
nungslose Endodontiefälle können oft mit
der laserunterstützten Therapie in einen ge-
sunden Zustand überführt werden.

Überempfindliche Zahnhälse
Durch die Applikation von Fluorgel (ZnF-
Gel) und der anschließenden Behandlung mit
dem Diodenlaser können überempfindliche
Zahnhälse schnell in ein wesentlich weniger
empfindliches Stadium überführt werden.
Mit dem T8-Handstück des elexxion claros
können diese Areale optimal therapiert wer-
den, da eine großflächige Auflage möglich ist.

Bleaching
Ebenfalls mit dem T8-Glasstab kann das 
Bleaching einfach durchgeführt werden.
Nach vorhergehendem Abdecken der Gin-
giva mit flüssigem Kofferdam kann ein ge-
eignetes Bleaching-Gel (z.B. Opalescence 
x-tra) aufgetragen und danach mit dem Dio-
denlaser aktiviert werden (Abb. 4 und 5). 
Bei schwereren Verfärbungen sind zum 
Teil mehrere Sitzungen nötig. Die post-
therapeutischen Hypersensibilitäten sind
äußerst selten anzutreffen.

Erfolgreiches Arbeiten
Der Diodenlaser ist der am besten untersuch-
teste Lasertyp und stellt somit dem Thera-
peuten ein sicheres Instrument dar. Die viel-
seitige Anwendung in fast allen Teilgebieten

der Zahnmedizin ist sein großer Vorteil. Die
richtige Indikation mit den richtigen Einstel-
lungsparametern ist der wichtigste Punkt für
ein erfolgreiches Arbeiten mit dem Dioden-
laser, oder allgemeiner gesagt für jeglichen 
Lasertyp. Der elexxion claros bietet durch 
die gebietsspezifischen Presets mit den
kurzen Therapiehinweisen dem Anfänger 
sicherlich eine große Hilfe. Bei uns in der 
Praxis ist der elexxion Diodenlaser nicht
mehr wegzudenken und die Tatsache, dass in
nächster Zeit die Möglichkeit besteht, ihn zu
einem 2-Laserwellengerät (Dioden 810 nm
und Er:YAG 2940 nm) aufzurüsten, macht
ihn noch interessanter. �

praxis zahnmedizin
anwenderbericht

ANZEIGE

Abb. 4: Anfangsbefund: 11/21 vor Bleaching. Abb. 5: Schlussbefund: nach zweimaligem Laser-
Bleaching und vor dem Wechsel der alten verfärbten
Kunststofffüllungen.



Das Sandstrahlverfahren bereitet
Präparationen und Oberflächen
besser auf das Anbringen und Hal-

ten von Kleberestaurierungen vor als kon-
ventionelle Methoden. Untersuchungen
präparierter Zähne mit dem Rasterelektro-
nenmikroskop haben ergeben, dass das
Sandstrahlverfahren die Rauheit von Den-
tin- und Schmelzoberflächen erhöht.1, 2, 14

Laurell und Hess3 haben die Oberflächen
von extrahierten menschlichen Zähnen so-
wohl nach der Präparation mit Hartmetall-
bohrern bei einer Geschwindigkeit von
400.000 UpM als auch nach dem Abrasiv-
strahlen mit unterschiedlich kombinierten
Oxidpartikelgrößen und unterschiedli-
chem Abrasivstrahldruck untersucht. Cha-
rakteristisch für die Proben, die mit dem
Hochgeschwindigkeitsbohrer bearbeitet
wurden, waren scharfe Kanten, Absplitte-
rungen am Kavitätenrand und Furchen an
der Innenoberfläche. Abrasivgestrahlte
Präparationen hingegen produzierten ab-
gerundete Kavitätenränder und Innenwin-
kellinien. Die Oberflächen wiesen mikros-
kopisch kleine Unebenheiten auf, die Den-
tinkanälchen waren verschlossen. Dass die
Proben mit unterschiedlich kombinierten
Oxidpartikelgrößen und unterschiedli-
chem Abrasivstrahldruck bearbeitet wur-
den, zeigte sich im Erscheinungsbild kaum.
Anlässlich einer anderen Studie wurde fest-
gestellt, dass die abrasivgestrahlten
Schmelzoberflächen Unregelmäßigkeiten

aufwiesen und großflächiger waren, je-
doch nicht das typische Wabenmuster auf-
wiesen, das üblicherweise bei der Verwen-
dung von Ätzmitteln entsteht. Bei der Ver-
wendung eines Bohrers bildet sich eine
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Das Hydro-Air-
Abrasionsverfahren 
Teil 2

Das Sandstrahlverfahren gewinnt trotz seiner Entwicklung vor mehr als
50 Jahren in der modernen Zahnmedizin wieder an Bedeutung. Lesen Sie
in unserem zweiten Teil weitere Anwendungsmöglichkeiten dieses Ver-
fahrens und die Vorteile für den Patienten.

David Engelberg, MD, DMD

David Engelberg beendete das Stu-
dium der Zahnmedizin 1991 an der
University of British Columbia, Van-
couver/Kanada. Seine Ausbildung in
allgemeiner Zahnmedizin vervoll-
ständigte er als Assistenzarzt am
Vancouver General Hospital. 1999
beendete er sein Medizinstudium,
ebenfalls an der University of British
Columbia, Vancouver/Kanada. Er
praktiziert allgemeine Zahnmedizin
in Leonia, New Jersey/USA und
macht außerdem ein Praktikum als
Allgemeinmediziner an der McMas-
ter University in Hamilton,Ontario/
Kanada. David Engelberg kann un-
ter +1-416-898-9378 oder unter
engelbd@univmail.cis.mcmaster.ca.
engelbd erreicht werden. 

der autor:

Abb. 1: Aquacut-Gerät.

Abb. 2: Aquacut-Handstück mit Spraynebel.



Schmierschicht, die entfernt werden muss.
Um diese vor dem Auftragen des Kunst-
stoffs zu entfernen, muss mit einem
Säurekonditionierer vorbehandelt wer-
den. Diese Schmierschicht entsteht beim
Aqua-Strahlverfahren nicht.
Zur besseren Haftung kann der Behandler
sein gewohntes Handling anwenden, z. B.
Säure und Primär oder selbsthärtender
Primär.

Ästhetische Restaurierungen
Während der Präparation von Veneers von
labial für Frontzähne, die mit Komposit res-
tauriert werden sollen, können kleinste
Schmelzmengen effizient entfernt werden,
ohne ersichtliche Präparationsstufen zu

schaffen. Die Düsenspitze sollte etwa 3 bis
5 mm von der Zahnoberfläche platziert und
inzisal ausgerichtet werden.5 Die schonende
und ästhetische Abrasionsmikrochirurgie
wurde bereits zur Entfernung weißer
Schmelzflecken6 und bei der Reparatur
von Inzisalkanten an den Frontzähnen7

eingesetzt.
Einige Abrasionsstrahlsysteme sind mit ei-
ner Dualfunktion ausgestattet und können
nicht nur zum Präparieren, sondern auch
zum Pulverstrahlen eingesetzt werden. Zum
Reinigen verwendet man dann Bikarbonat-
pulver anstelle der Aluminiumpartikel. Da-
mit werden nicht nur Plaque, Zahnstein und
Oberflächenverfärbungen effektiv entfernt.
Es ist auch eine hervorragende Methode, um
verfärbte Fissuren zu reinigen, ohne den in-
takten Schmelz zu beschädigen. Diese Tech-
nik ermöglicht eine äußerliche Entfernung
von Verfärbungen, die dazu beiträgt, das äs-
thetische Gesamtbild der Restaurierung
noch zu verbessern.

Oberflächenbehandlung
Die Oberflächenbehandlung verschiedener
Dentalgewebe und Restaurierungsmateria-
lien in Kombination mit Adhäsivkunststof-
fen erzeugt eine verbesserte Haftfähigkeit
von direkt und indirekt zementierten Kunst-
stoffrestaurationen. Probestücke aus Dentin
und Metalllegierungen wiesen nach der Be-
handlung mit dem Sandstrahlverfahren eine
bessere Haftung zu Kompositrestaurierun-
gen auf.8, 9 Das Sandstrahlverfahren kann so-
wohl zur Entfernung bestehender Kompo-
sitrestaurierungen als auch zur Reparatur
von Restaurierungsrändern eingesetzt wer-
den. Die Abrasivstrahlbehandlung von
Kompositoberflächen bewirkt zusammen
mit Haftvermittlern eine höhere Haftfähig-
keit der Reparatur.10–12 Das Anrauen der
Oberflächen mit dem Sandstrahlgerät ver-
bessert auch die Haftfähigkeit von laborge-
arbeiteten indirekten Kompositrestauratio-
nen.13 Abschließend bleibt noch zu erwäh-
nen, dass das Sandstrahlverfahren die 
Haftfähigkeit von Kunststoff zu den Metall-
gerüsten abnehmbarer Prothesen ausschlag-
gebend verbessert.14

Die Präparation von Schmelz im Abrasiv-
strahlverfahren zeigt hohe Wirkung auf die
Haftung von kieferorthopädischen Bra-
ckets und Apparaten. Brackets, die auf ab-
rasivgestrahlte und geätzte Oberflächen ge-
klebt werden, haben eine maßgeblich hö-
here Haftfähigkeit als Brackets, die nur ge-
ätzt oder nur abrasivgestrahlt wurden.15 
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Abb. 3: Kavitätenpräparation mit dem Aquacut Abrasionssystem und 
Kofferdam. Bemerkung: minimaler Abschliff auf dem Kofferdam.

Abb. 4: Endgültige Restaurierung mit einem kondensierten Komposit-
material.



Was der Patient bevorzugt?
Der minimale Abtrag gesunder
Zahnsubstanz durch das Sand-
strahlverfahren birgt für den Pa-
tienten neben dem im letzten Teil
beschriebenen Nutzen einen weite-
ren Vorteil. Die Schmerzen, mit de-
nen herkömmliche Zahnbehand-
lungen immer in Verbindung ge-
bracht werden, werden reduziert
oder treten gar nicht erst auf.16

In einer Studie wurde ein Fragebo-
gen ausgewertet, der den Patienten
bezüglich seiner Gefühlslage und
Präferenztechnik befragte. Die Pa-
tienten, deren Fissurenkaries mit
dem Abrasivstrahlgerät behandelt
wurden, beurteilten das Empfinden
von Schmerz bei dieser Methode als
wesentlich niedriger.17 Alle Patien-
ten zogen die Sandstrahltechnik der
herkömmlichen Bohrerbehandlung
vor, und keiner der Patienten bean-
spruchte eine Lokalanästhesie. In
einer anderen Studie wurde das
Strahlverfahren mit der konventio-
nellen Behandlung mit rotierenden
Instrumenten verglichen. 
Alle Teilnehmer befanden das Sand-
strahlverfahren als insgesamt ange-
nehmer. Aufzeichnungen über die
klinischen Behandlungszeiten zeig-
ten, dass die Abrasivstrahlbehand-
lung ohne Lokalanästhesie weniger
zeitaufwändig ist als die herkömm-
liche Behandlung.21 Zwar weniger
häufig als bei konventionellen Be-
handlungen zeigt diese Studie je-
doch auch Aspekte der Abrasiv-
strahlbehandlung auf, die bei den
Patienten Ängste hervorrufen. Am
häufigsten wurden diese Ängste
durch Geräusche und Staubpartikel
im Mund hervorgerufen.18 Trotz
guter und vielfach dokumentierter
Patientenakzeptanz bestehen die
oben genannten Besorgnisse nach
wie vor, doch stehen sie bereits im
Blickfeld weiterer Neuerungen in
der Sandstrahltechnologie. 
Bedenken bezüglich der Infektions-
kontrolle bei der Verwendung von
Aluminiumoxidpulver haben sich
als nicht signifikant erwiesen, da
die von den Herstellern gelieferten
Pulver frei von lebensfähigen
Mikroorganismen zu sein schei-
nen.19

Einatmen von Partikeln
Das Aluminiumoxidpulver, das
nach der Behandlung mit dem Sand-
strahlgerät noch in der Luft hängt,
ist einer der wenigen Nachteile die-
ser Technik.19 Erste Bedenken be-
züglich der Auswirkungen, die das
Einatmen dieser Partikel haben
könnte, wurden bereits 1952 von
van Leeuwen und Rossano ausge-
räumt. Basierend auf Staubauszäh-
lungen, Partikelgrößen und Zu-
sammensetzung zeigten sie auf, dass
bei der Nutzung eines Sandstrahlge-
rätes sowohl für den Patienten als
auch den Zahnarzt eine sehr geringe
Gefährdung besteht.20 Diese Fakto-
ren, gekoppelt mit dem vernünftigen
Einsatz von Kofferdam (Abb. 3 
und 4), Schutzmasken für das be-
handelnde Team und effizienter,
hochvolumiger Absaugung vermin-
dern zusätzlich das Risiko, dass Par-
tikel eingeatmet werden. Neue Ab-
saugvorrichtungen, die simultan mit
der Abrasivstrahldüse laufen, wur-
den ebenfalls bereits eingesetzt.
Diese Technik schränkt jedoch das
Anwendungsgebiet ein, indem es
eine Minikammer schafft, an die die
Absaugvorrichtung angeschlossen
wird.23 Ein integriertes System zum
Abtransport fängt das Pulver so-
wohl am Zahn als auch an der
Mundöffnung auf (AirTouch Tower
von Midwest Dental).
Weitere Neuerungen bezüglich der
Kontrollierbarkeit des Schweb-
staubes gibt es bei der Gestaltung
des Handstücks und beim Schleif-
mittelausstoß. Dieser wurde in ein
System integriert, das an der Düsen-
spitze unter Druck einen von einem
Wasservorhang umgebenen Alumi-
niumpartikelstrahl abgibt (AQUA-
CUT). Eine Einwegdüse aus Plastik
wird auf das Ende der Handstück-
spitze gesetzt und mit der Wasser-
einspeisung verbunden. Die Flüs-
sigkeit wird durch die Venturikraft
in den Luftstrom gezogen und um-
mantelt so den aktiven Schleif-
strahl. Diese Technologie, die als
„Aquabrasion“ bezeichnet wurde,
reduziert effizient die Pulverstreu-
ung und hilft dem klinischen Ab-
saugsystem bei der Bewältigung des
Pulvers.
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Abrasivstrahlsysteme
In letzter Zeit wurde eine Vielzahl von Ab-
rasionsstrahlsystemen – teils Tischgeräte,
teils mit Gerätewagen – bewertet und ihre
einzigartigen Eigenschaften hervorgeho-
ben.22, 23 Einige Geräte haben einen einge-
bauten Kompressor, während andere an
den Praxiskompressor angeschlossen wer-
den. Alle variieren in Preis, Mobilität und
Instandhaltung. Auswechselbare Düsen
sind in verschiedenen Krümmungen und
Durchmessern erhältlich. Diese bestim-
men sowohl die Einsatzmöglichkeiten und
den Zugang zu den hinteren Zähnen als
auch die Schleifrate. Bei allen Geräten wird
Aluminiumoxidpulver als Schleifmittel
eingesetzt. Nur bei wenigen Geräten kann
die Durchflussgeschwindigkeit und die
Partikelgröße eingestellt werden. Der
Emissionsdruck der Quarzpartikel ist je-
doch ein signifikanter Faktor für die Er-
stellung der gewünschten Oberflächenbe-
handlung.8 Dies ist besonders wichtig,
wenn das Abrasivstrahlgerät für verschie-
dene Anwendungen genutzt wird. Ob ge-
sunde, natürliche Zahnsubstanz, Kompo-
sitrestaurierungen, Dentin oder Metall-

und Keramikoberflächen beschliffen wer-
den – jede Anwendung erfordert einen
unterschiedlichen Grad an Abrasivität.
Ich selbst habe verschiedene Sandstrahlge-
räte ausprobiert und festgestellt, dass das
Gerät AQUACUT die größte Auswahl an
klinischen Anwendungsmöglichkeiten
bietet und den Patienten optimal zufrieden
stellt. Dieses Gerät arbeitet mit einem was-
serummantelten Abrasivstrahl. Diese Ar-
beitsweise wird als Aquabrasion bezeich-
net. Das AQUACUT-Gerät hat einen Fuß-
schalter, mit dem man durch eine einfache
Fußbewegung vom Präparations- und Pro-
phylaxemodus in den Spül- und Trocken-
modus umschalten kann. Das Gerät er-
laubt dem Behandler den Wechsel zwi-
schen zwei Schleifmitteln – 53 und 29 µm
Aluminiumoxid – und einem Natriumbi-
karbonat zum Reinigen. Der Pulverstrahl
ist durch ein drehbares Rändelrad und ein

Druckmanometer stufenlos von 0 bis 6 g/
Min. einstellbar und ist damit für eine Viel-
zahl klinischer Anwendungen einsetzbar.
Ich habe festgestellt, dass die Aquabrasion
eine effiziente Präparationstechnologie
mit geringer Pulverzerstreuung darstellt,
mit deren Hilfe eine sanfte Behandlung –
meist ohne den Einsatz von Lokalanästhe-
sie – durchgeführt werden kann. Der Ein-
satz einer Wasserspülung wird durch Stu-
dien unterstützt, die belegen, dass die pul-
pale Reaktion bei der Anwendung des Ab-
rasivstrahlverfahrens und der Präparation
mittels rotierender Instrumente bei reichli-
chem Wassereinsatz keine signifikanten
Unterschiede aufweist.3 Darüber hinaus
haben diese Untersuchungen gezeigt, dass
das Weichgewebe nicht beeinträchtigt
wird, wenn der Abrasivstrahl auf die be-
festigte Gingiva gerichtet ist. 

Schlussfolgerung
Trotz seiner Entwicklung vor mehr als 50
Jahren gewinnt das Abrasivstrahlverfahren
erneut Akzeptanz in der modernen Zahn-
arztpraxis. Neue Technologien und Materi-
alien haben das Interesse an der Abrasiv-

strahltechnologie für Präparationszwecke
wieder aufleben lassen. Die bessere Haftfä-
higkeit bei der Behandlung von Schmelz-,
Dentin-, Metall- und Kompositoberflächen
findet Anklang in der restaurativen Zahn-
medizin. Die verbesserte Retention von kie-
ferorthopädischen Brackets und Apparaten
begeistert den Allgemeinbehandler und
Kieferorthopäden, und die Fähigkeit, kari-
öses Material minimalinvasiv, substanz-
schonend und ohne Einsatz von Lokalanäs-
thesie zu entfernen, erfreut den Patienten.
Neuerungen bei Schleifmittelausstoß und
Absaugtechnik ermöglichen zudem einen
breiteren Anwendungsbereich und vermin-
dern Schwebstaub. Durch Nutzung der mo-
dernen Aquabrasion kann diese Technik
weiterhin verfeinert werden, um dem 
Patienten durch verbesserte Leistungen 
ein noch höheres Wohlbefinden zu ver-
schaffen. �
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„AQACUT bietet die größte Auswahl an 
klinischen Anwendungsmöglichkeiten und stellt

den Patienten optimal zufrieden.“







Dr. Winges, wie lange arbeiten Sie schon mit
Expasyl?
Die Paste ist bei uns seit ca. drei Jahren in Ge-
brauch.

Besitzen Sie den manuellen Applikator oder
das neue Power-Handstück?
Wir arbeiten mit dem manuellen Applikator.

Welche Bedeutung hat das System für Sie in 
der Praxis?
Dank Expasyl haben wir deutliche Verbesse-
rungen bei den Abformungen festgestellt. Aus
diesem Grund hat die Paste auch eine recht
große Bedeutung für unseren Arbeitsalltag.

Wann und wie wenden Sie es an?
Ich verwende die Paste hauptsächlich zur Blut-
stillung und Sulkuserweiterung bei Präparatio-
nen. Gleichzeitig habe ich aber auch schon sehr
gute Erfahrungen gemacht, wenn ich das Mate-
rial bei der Füllungstherapie im interdentalen
Bereich des Schleimhautniveaus appliziert habe.

Wie lange dauert die Anwendung insgesamt?
Ein Arbeitsvorgang dauert maximal vier Mi-
nuten.

Wo liegen für Sie mögliche Fehlerquellen?
Und wie lassen sich diese vermeiden?
Probleme können zum Beispiel auftauchen,
wenn die Schleimhaut zu feucht ist, denn
dann kann sich die Paste verflüssigen. Mein
Tipp ist, die Sulkusgingiva mit dem Hei-
demannspatel einen kleinen Spalt weit auf-
zudehnen und dann die Paste direkt zu
applizieren, oder sie am besten gleich mit
einem Wattepellet an den Stumpf und in den
Sulkus drücken.

Der Hersteller wirbt damit, dass die Paste 
sogar die Gingiva pflegt. Können das Ihre 
Erfahrungen auch bestätigen?
Ja, eindeutig. Wir konnten eine viel geringere
Traumatisierung im Vergleich zum Retrak-
tionsfaden feststellen.

Verfärbt sich die Gingiva während der 
Behandlung? Und die visuelle Kontrolle?
Nein, es gibt keine Verfärbungen der Gingiva
und durch die grüne Eigenfarbe der Paste 
haben wir eine sehr gute visuelle Kontroll-
möglichkeit.

Dr. Winges, vielen Dank für das Gespräch. �
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Abformungen ohne Gingiva-
traumatisierung oder -verfärbung

Atraumatisch, zuverlässig und schmerzfrei – Expasyl von Pierre Rolland
(Acteon Group) ist weltweit die einzige Paste zur temporären Gingivare-
traktion. Wie einfach und effizient sie appliziert werden kann, das hat vor
drei Jahren auch Dr. Wolfgang Winges aus Bad Hersfeld festgestellt. Der Spe-
zialist für Implantologie und Parodontologie verwendet sie seitdem zur Blut-
stillung in seiner Praxis. Wir sprachen mit ihm in einem Blitz-Interview über
seine Erfahrungen mit der patentierten Retraktionspaste.

Redaktion

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann

Hotline: 0800/7 28 35 32
E-Mail: info@de.acteongroup.com

www.de.acteongroup.com

kontakt:

Dr. Wolfgang Winges

Die Retraktionspaste wird appliziert  … …  und führt zur Blutstillung bei Präparationen.





Untersuchungen ergaben, dass, bei-
spielhaft für die westlichen In-
dustrieländer, zwei Drittel der

amerikanischen Bevölkerung ihre Zahn-
zwischenräume nicht zusätzlich zum Put-

zen mit Zahnseide reinigen. 21 Prozent der
Befragten gaben an, dass ihnen dieses Ver-
fahren zu zeitaufwändig sei, 13 Prozent
vergessen es schlicht und 12 Prozent sind
zu faul zur Durchführung dieser Prozedur. 
Die Ergebnisse zeigen, dass trotz des Wis-
sens über die Notwendigkeit weitergehen-
der Zahnreinigung der Komfort und die
Effektivität der Maßnahmen im Mittel-

punkt des Interesses stehen. Dem moder-
nen Menschen muss in der schnelllebigen
Zeit ein einfaches und wirkungsvolles Ge-
rät geboten werden, um seiner Bequem-
lichkeit und der ihn ständig bedrohenden
Zeitnot Rechnung zu tragen.
Die Firma Waterpik hat sich diesen Bedin-
gungen angenommen und bietet eine maß-
geschneiderte Lösung. Die Waterpik
Munddusche ist nicht neu. Bereits im Jahr
1962 wurde das erste Modell entwickelt
und ist seitdem als sinnvolle und wirksame
Unterstützung der Mundhygiene nicht
mehr wegzudenken.
Seit Erfindung der Munddusche durch Wa-
terpik wurden unzählige Studien zur Wirk-
samkeit und Sicherheit des Gerätes durch-
geführt. Die neuesten Erkenntnisse kom-
men von der Universität Nebraska, USA,
und beweisen, dass die Waterpik Munddu-
sche eine adäquate Alternative zum tradi-
tionellen Reinigen mit Zahnseide darstellt
und sogar deutlich bessere Ergebnisse vor-
zuweisen hat. Untersucht wurden die
unterschiedlichen Auswirkungen auf die
Reduzierung von Zahnfleischbluten, Gin-
givitis und der Umfang der Plaquebeseiti-
gung.
Insgesamt nahmen an der Studie, die über
28 Tage lang dauerte, 105 Testpersonen
teil. Die Teilnehmer wurden in drei Grup-
pen mit je 35 Personen aufgeteilt. Die ers-
te Gruppe sollte die Zahnreinigung wäh-
rend des Testzeitraums mit einer manuel-
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Neue klinische Studie

Munddusche erzielt bessere

Ergebnisse als Zahnseide
Eine neue, unter Federführung der Universität von Nebraska, USA,
durchgeführte klinische Studie – erstmalig auf der diesjährigen Jahres-
tagung der ADA präsentiert und kürzlich im „Journal of Clinical Den-
tistry“ veröffentlicht – konnte nachweisen, der Gebrauch einer Water-
pik® Munddusche ist eine effektive Alternative zur Zahnseide. 

Susann Luthardt

Waterpik Familien-Munddusche, wirksame Oral-Prophylaxe für die ganze
Familie.

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



len Zahnbürste und Zahnseide vorneh-
men. Die Probanden der Gruppe 2 hatten
eine manuelle Zahnbürste und die Water-
pik Munddusche zur Pflege, und Gruppe 3
verwendete eine Schallzahnbürste und die
Munddusche. Alle Teilnehmer waren an-
gehalten, zweimal täglich zwei Minuten
die Zähne zu putzen und einmal täglich je
nachdem  die Zahnseide oder die Mund-
dusche zu benutzen.
Die Probanden wurden gebeten, keine an-
deren Zahnpflegegeräte oder -produkte
zu verwenden. Es erfolgten zwei Untersu-
chungen nach 14 Tagen und nach Ab-
schluss der Testzeit nach 28 Tagen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bei
Gruppe 2 und 3, also den beiden Grup-
pen, in denen die Testpersonen die Mund-
dusche benutzten, signifikant effektiver
Zahnfleischbluten reduziert werden
konnte als in Gruppe 1, in der die Proban-
den Zahnseide verwendeten.  
Beide Gruppen, in denen die Munddusche
benutzt wurde, verzeichneten nach 14 Ta-
gen eine größere Reduzierung von Gingi-
vitis auf den äußeren Flächen im Vergleich
zur Gruppe 1. In diesem Testzeitraum
konnte wiederum kein nennenswerter
Unterschied zwischen allen drei Gruppen
auf den inneren Flächen ausgemacht wer-
den. Nach 28 Tagen konnte bezüglich der
Gingivitisreduzierung ein deutlicher
Unterschied zwischen Gruppe 1 und 2 so-
wohl auf der Außen- als auch auf der
Innenseite des Gebisses nachgewiesen
werden.
Hinsichtlich der Plaquebeseitigung stell-
ten die Forscher keine Unterschiede auf
der der Zunge zugewandten Seite bei al-
len drei Gruppen fest. Die manuelle
Zahnbürste kombiniert mit der Zahnsei-
denreinigung war insgesamt weniger ef-
fektiv als die Schallzahnbürste in Verbin-
dung mit der Munddusche. In beiden
Testzeiträumen war die Reinigung von
Gruppe 3 auf der Außenseite signifikant
besser als die von Gruppe 1. Gruppe 2 er-
zielte nach 14 Tagen bessere Ergebnisse
als Gruppe 1 an den äußeren Zahnflä-
chen. Nach 28 Tagen war zwischen den
beiden Gruppen kein statistischer Unter-
schied mehr festzustellen.
Zusammenfassend heißt das, die Kombi-
nation einer manuellen Zahnbürste oder
einer Schallzahnbürste mit einer Mund-
dusche ist eine effektive Alternative zur
Verwendung einer manuellen Zahnbürste
und Zahnseide, wenn man an den äußeren

Seiten des Gebisses Zahnfleischbluten
und Zahnfleischentzündungen reduzie-
ren und Plaque entfernen will.
Die Forscher hielten ebenso fest, dass mit
der Waterpik Munddusche die Reduzie-
rung von Zahnfleischbluten 93 Prozent
effektiver ist als mit Zahnseide. Das Wis-
sen über die hohe Wirksamkeit der täg-
lichen Anwendung einer Munddusche
muss deshalb zukünftig noch mehr und
eindringlicher ins Bewusstsein der Bevöl-
kerung treten, da das Gerät, neben diesen
deutlichen Ergebnissen, auch dem oben
angesprochenen Bedürfnissen nach einer
schnell und einfach anzuwendenden Me-
thode entspricht und damit ein wichtiger
Beitrag zur Verbesserung der Mundge-
sundheit ist. 
Weitere Informationen über die medizini-
schen Zahn- und  Mundhygienegeräte
von Waterpik® erhalten Sie von dem deut-
schen Allein-Vertriebspartner intersanté
GmbH.�
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intersanté GmbH
Berliner Ring 163 B
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/9 32 80
Fax: 0 62 51/93 28 93 
www.intersante.de

kontakt:

Die vollständige Studie der Univer-
sität Nebraska können Sie in engli-
scher Sprache bei der intersanté
GmbH anfordern.
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Frau Reiter, was ist Ihr beruflicher Wer-
degang? Wie sind Sie mit dem goDentis-
Konzept in Berührung gekommen?
Nach meiner Ausbildung zur ZMP habe
ich bei einem Berliner Zahnarzt als Pro-
phylaxeassistentin gearbeitet. 2004 habe ich
zum ersten Mal von dem  goDentis-Konzept
gehört. Herr Wimberger ist ein überzeugter
goDentis-Partnerzahnarzt, was einer der 
Beweggründe für mich war, in seine Praxis zu
wechseln. Das Konzept der goDentis stimmt
mit meinen Vorstellungen von guter Zahn-
prophylaxe überein. Ich bin mit meiner Ar-
beit zufrieden, bin motiviert und das schlägt
sich natürlich auch im Umgang mit meinen
Patienten nieder. 

Was unterscheidet das goDentis-Konzept
von anderen Zahnprophylaxebehand-
lungen? Was war daran neu für Sie?
Die Arbeitsabläufe nach dem goDentis-
Konzept erfolgen in mehreren Stufen und
benötigen etwas mehr Zeit als eine einfache
PZR. Wir arbeiten nach dem hohen Stan-
dard des Programm-System-Handbuchs.
Es ist sozusagen ein Regieplan, innerhalb
dessen ich meine Behandlung individuell
gestalten kann. Auch die Zusammenarbeit
mit goDentis ist sehr gut: Ich hatte eine
goDentis-Basisschulung in Stuttgart und
dann noch einmal die Gelegenheit, an einer
Hospitation teilzunehmen. 
Ich habe dort das goDentis-Konzept live
erlebt und wieder einige Neuigkeiten auf
dem Gebiet der Prophylaxe erfahren.
Diese Trainings sind gerade am Anfang
besonders wichtig, da der Umgang mit der
Sonde zur Taschentiefenmessung (Flori-

daprobe, Abb. 1) und der Software (OH-
Manager) Übung braucht. Außerdem hat
sich durch die Schulungen schon eine Art
„goDentis-Netzwerk“ unter uns Helfe-
rinnen gebildet, wir tauschen Meinungen,
praktische Tipps und Erfahrungen aus. 

Wie läuft Ihre Arbeit in der Praxis Wim-
berger?
Herr Wimberger und ich arbeiten Hand in
Hand zusammen. Er weist seine Patienten

auf die Notwendigkeit der Prophylaxe hin
und wie wichtig die Mundgesundheit für
das gesamte Wohlbefinden ist. Dann ver-
einbare ich mit dem Patienten einen eigenen
Termin für die Prophylaxebehandlung.
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Individuelle Prophy-
laxe mit Konzept

Prophylaxeassistentin Steffi Reiter arbeitet in der Berliner Praxis Ralf
Wimberger nach dem innovativen goDentis-Konzept. Im Gespräch mit
der ZWP-Redaktion berichtet sie, was das Besondere an dieser „Zahn-
prophylaxe mit System“ ist. 

Redaktion

Abb. 1: Taschentiefenmessung mit der Florida-
probe.

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



Wie sieht es mit der Dokumenta-
tion aus? Sieht der Patient seine
Fortschritte?
Mit der von uns verwendeten Soft-
ware, dem OH-Manager, können
die Daten viel einfacher und schnel-
ler erfasst und archiviert werden.
Die Dokumentation ermöglicht
mir, dem Patienten eine bildliche
Darstellung seiner Mundgesund-
heit und seiner Fortschritte mitzu-
geben. Der Patient wird so moti-
viert, weiterhin besser auf seine
Mundhygiene zu achten (Abb. 2).

Wie reagieren die Patienten auf die
Preisgestaltung bei der goDentis-
Prophylaxebehandlung?
Bei goDentis steht die Qualität im

Vordergrund und für gute Qualität
ist man immer bereit mehr zu be-
zahlen. Qualität hat ihren Preis:
Für jeden Patienten wird ein Indi-
vidualkonzept erstellt und er kann

sich sicher sein, nach hohen Stan-
dards behandelt zu werden, so-
wohl was die Geräte und Materi-
alien als auch die Qualifizierung
des Personals angeht. 
Einige Patienten, die zu uns kom-
men, haben bereits den neuen Tarif
Optident der DKV abgeschlossen.
Über diese Zahn-Zusatzversiche-
rung bekommen sie bei einem
goDentis-Partnerzahnarzt zwei
Prophylaxebehandlungen im Jahr
zu je maximal 100 Euro erstattet,
bei anderen Zahnärzten bekom-
men sie maximal 50 Euro erstattet.
Ich halte diesen Tarif für zukunfts-
fähig, da Prophylaxe auf jeden 
Fall noch weiter unterstützt wer-
den soll.

Wie sehen Sie die Zukunft auf
dem Gebiet der Prophylaxe? 
Ich bin Prophylaxehelferin gewor-
den, da Prophylaxe das Funda-
ment jeglicher Zahnheilkunde ist.
Mein Ziel ist, die gesunde Zahn-
substanz zu erhalten und auch die
damit verbundene Lebensqualität.
Ich zeige dem Patienten, wie er
selbst dazu beitragen kann, seine
Mundhygiene zu perfektionieren. 
Es ist nun einmal so, dass Entzün-
dungen im Mund sich auf den ge-
samten Organismus auswirken.
Nach der Herd-Theorie hängen
Entzündungen im Mund über den
Blutkreislauf mit inneren Erkran-
kungen zusammen. Wenn Bakte-
rien in die Blutbahn gelangen, wird
das gesamte Immunsystem ge-
schwächt. Und mit der steigenden
Lebenserwartung der Menschen
steigt auch der Wunsch, die eige-
nen Zähne möglichst lange zu er-
halten. �
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Abb. 2: Beratungsgespräch nach der Pro-
phylaxebehandlung.

„Das Konzept der goDentis
stimmt mit meinen 

Vorstellungen von guter
Zahnprophylaxe überein.“
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Der Zahnarzt kann seinem Instrumentensorti-
ment jetzt die drei neuen Airscaler S950KL,
S950SL und S950L hinzufügen. Die Phatelus-
Luft-Scaler sind die logische Erweiterung der
NSK-Produktpalette im Bereich der mit Licht
ausgestatteten Instrumentenreihe. Mit ihnen
ist kraftvolles und leises Arbeiten möglich. Zu-
dem sind sie einfach an die Luftturbinen-Kupp-
lung anzuschließen. Die Airscaler sind mit drei
variablen Leistungsstufen ausgestattet. Damit
ist es erstmals möglich, je nach Bedarf die Ar-
beitsstärke des Instruments zu bestimmen.
Drei Amplituden erzeugen die drei Leistungs-
stufen. Dank der Ringbeleuchtung hat man mit
den Scalern hervorragende Lichtverhältnisse
im benötigten Arbeitsgebiet, was die Behand-
lung erleichtert und beschleunigt, ohne den Be-

handler zu belasten. Der Körper der Hand-
stücke besteht aus Titan. Die natürliche Be-
schaffenheit von Titan bietet einen sicheren
Griff mit hoher Tastsensibilität. Dank der Ver-
wendung von Titan ist es NSK möglich, Pro-
dukte herzustellen, die leichter und trotzdem
stärker und langlebiger sind als vergleichbare
Instrumente aus anderen Materialien. 
Die Airscaler sind für KaVo® MULTIflex®LUX,
Sirona®-Schnellkupplungen und für NSK 
FlexiQuik-Kupplungen verwendbar. Jeder
Scaler wird mit dem Starter-Set inklusive drei
Scalerspitzen (Universal, Sichel und Perio),
Drehmomentschlüssel und Tip Cover gelie-
fert.
NSK EUROPE GMBH
www.nsk-europe.de

Airscaler:

Arbeitsstärke je nach Bedarf bestimmen

Als einziger, farbloser Fluoridlack
enthält das klinisch bewährte Biflu-
orid 12 sowohl Natrium- als auch
Kalziumfluorid in einer speziellen
galenischen Formulierung. Die be-
sondere Kombination dieser bei-
den Fluoride sorgt für eine sofor-

tige, langanhaltende Isolation ge-
gen thermische Einflüsse. Studien
bestätigen die sehr hohe Auf-
nahme von Fluorid im Wurzelden-
tin bei der Anwendung von Bifluo-
rid 12 im Vergleich zu reinen Natri-
umfluoridlacken. Dabei ist bei einer
Behandlung mit Bifluorid 12 eine
geringere Applikationsmenge er-
forderlich als bei den meisten ande-
ren Präparaten. Oft genügt schon
eine einmalige Touchierung der
Zahnfläche, um hervorragende Be-

handlungsergebnisse zu erzielen.
Eine achtzehnjährige klinische Er-
fahrung belegt einen Behandlungs-
erfolg von über 94 % bei Hypersen-
sibilität der Zahnhälse und bestätigt
die kariesprotektive Wirkung von
Bifluorid 12.  

Da Bifluorid 12 schnell trocknet, ist
die Anwendung sowohl für den
Zahnarzt als auch für den Patienten
angenehm. Der Fluoridlack ver-
bleibt längere Zeit auf den Zahn-
flächen und führt zu einer sehr
guten Tiefenfluoridierung und Re-
mineralisierung. Vor allem in den
gefährdeten Stellen wie Approxi-
malräumen und Fissuren haftet der
Lack lange am Schmelz.
VOCO GmbH
www.voco.de

Fluoridierungslack:
Isolation gegen thermische Einflüsse

Die unmontierten Super-
Snap Scheiben polieren
Microfill- und Hybrid-Kom-
posit-Füllungen einfach,
rasch und sicher. Super-
Snaps sind beschichtete
Scheiben mit weichen, elasti-
schen Trägern, die auf das
Mandrell aufgesetzt werden.
Anders als bei Metallzentren
verhindert dies ein versehent-
liches Beschädigen oder Ver-
färben der Füllung. Diese Si-
cherheit bedeutet: schneller
polieren. Super-Snaps sind
extrem dünn und hochflexi-
bel; sie biegen sich unter

Druck, ohne zu brechen. Mit
den Super-Snap Polierstrei-
fen erzielen Sie interdenal
hervorragende Ergebnisse.

Farbcodierung und Körnung:
• schwarz/violett: grobe/mittlere

Körnung
• grün/rot: feine/extrafeine Kör-

nung

Die Super-Snap Scheiben und
Streifen sind separat und als
Sortiment im Rainbow Techni-
que Kit erhältlich.
SHOFU Dental GmbH
www.shofu.de

Poliersystem:
Finieren und Polieren von Komposit

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Von der umständlichen Endo-
dontie des vermeintlichen
Hauptkanals zur sicheren En-
dodontie des Kanalsystems
führt das Prinzip des perma-
nent sterilen, vom Organis-
mus abgeschlossenen Ka-
nalsystems. Dieses wurde
durch die Cupral-Depotpho-
rese nach o. Univ.-Prof. Dr. 
Dr. med. dent. h. c. Knapp-
wost (Universität Hamburg,
früher Tübingen) verwirk-
licht. Grundlage des Verfah-
rens ist das Cupral und sein
gezielter schneller Transport
bis in alle Foramina. Entschei-
dend ist neben der erreichten
Sterilität der durch Kupfer-Io-
nen stimulierte ossäre Ver-
schluss aller Foramina und
Mikroforamina.
Bei der in der Praxis einfach
und ohne großen apparativen
Aufwand durchführbaren De-
potphorese® wird Cupral®

aus einem kleinen Depot im
Wurzelkanaleingang mittels
eines elektrischen Feldes
durch alle Arme des apikalen
Deltas – und nicht darüber
hinaus – getrieben. Die Fora-
mina werden systematisch
durch Osteozement ver-
schlossen. Die Vorbereitung
des Wurzelkanals auch stark
gangränöser Zähne be-
schränkt sich auf die Erweite-
rung auf etwa zwei Drittel sei-
ner Länge (ca. ISO 30). Nur

am Eingang erfolgt eine etwas
stärkere Erweiterung zur Auf-
nahme des Cupral-Depots.
Nach bakteriologischen Un-
tersuchungen ist die Depot-
phorese bis heute das einzige
endodontische Verfahren, für
das ein Sterilitätsnachweis
für das gesamte apikale Delta
und angrenzende Wurzelden-
tin dokumentiert werden
konnte.
Die Depotphorese optimiert
nicht nur endodontische Be-
handlungen, sondern stellt
eine wesentliche Erweiterung
des Indikationsgebietes in
der Endodontie dar (z. B. obli-
terierte Kanäle). Die WSR er-
übrigt sich. Eine Studie der
Universität Leipzig an kon-
ventionell nicht therapierba-
ren Zähnen erzielte mittels
Depotphorese eine Erfolgs-
quote von 89,8 % (Arnold, A.,
Rupf, S., Merte, K.: Zum Stel-
lenwert der Depotphorese bei
der Wurzelkanalbehandlung.
Dtsch Zahnärztl Z 53 (1998)
1, S. 32 ff.). Die Staatl. Medi-
zinische Akademie Omsk er-
zielte bei konventionell nicht
therapierbaren Zähnen so-
gar eine Erfolgsquote von 
96 % (Bokaya, V. G., Lubja-
nova, S.: Depotphorese mit
Kupfer-Calciumhydroxid.
ZMK 11/2000, S. 750 ff.).
Humanchemie GmbH
www.humanchemie.de

ANZEIGE
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Cupral-Depotphorese:

Optimierung endodonti-
scher Behandlungen
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orangedental präsentiert mit der i-on das erste,
universell einsetzbare Intraoral-Kamerasys-
tem, das den Zahnarzt optimal in der Patien-
tenberatung und Diagnostik unterstützt. Maxi-
male Bildschärfe, hohe Lichtempfindlichkeit,
geringes Gewicht und eine einzigartige Flexibi-
lität in der Handhabung machen das i-on Intra-
oral-Kamerasystem zu einem wertvollen Ar-
beitsmittel in der modernen Zahnarztpraxis. 
In Kombination mit der i-on 1 Station oder der
i-on 2 Station kann der Zahnarzt die Intraoral-
Kamera überall in der Praxis einsetzen. So
bringt gerade die i-on 2 Station noch mehr Un-
abhängigkeit, weil diese auch für den Einsatz an
Behandlungsstühlen ohne Rechner geeignet
ist. An diese Station können Notebook, PC,
LCD-Monitor, TV, Video und Röhrenmonitor

angeschlossen werden. Außerdem verfügt die
i-on 2 Station über eine Speicherkapazität für
bis zu 12 Bilder, die der Zahnarzt auf einem
USB-Memorystick speichern, dann an einem
Computer weiter verarbeiten und ausdrucken
kann. Die i-on 1 Station wird über USB an einen
PC oder ein Notebook angeschlossen, sodass
das Bild in Digitalqualität direkt an den Compu-
ter übertragen wird. Dort können die Bilder mit-
hilfe der Bild-Beratungs-Software byzz optimal
bearbeitet oder direkt in die verschiedenen Ab-

rechnungsprogramme integriert werden. Eine
Frame-Grabber-Karte ist nicht notwendig. 
orangedental bietet nun zur c-on II, der einzigen
Intraoral-Kamera mit integrierter Bilddrehung,
eine weitere Highend-Intraoral-Kamera an. In
Verbindung mit der Schick USB-Cam deckt
orangedental somit sämtliche Anforderungen
der modernen Zahnarztpraxis im Bereich Intra-
oral-Kamerasysteme ab.
orangedental GmbH & Co.KG
www.orangedental.de

Intraoral-Kamerasystem:

Unterstützung für Patientenberatung und Diagnostik

Der Zahnärzteschaft wird mit der Ab-
saugkanüle Prothesuc®eine interes-
sante Neuheit angeboten, die spezi-
ell für die Prothetik entwickelt wurde.
Das Produkt besteht aus drei Teilen:
anatomisch geformtes Arbeitsende,

Adapter-Element mit Filterhalter und
Einwegfilter. Die patentierte Prothe-
suc® Absaugkanüle ermöglicht es,
kleine prothetische Werkstücke, wie
z.B. Stifte, Inlays, Onlays, Proviso-
rien, Implantat- oder KFO-Teile nach
der Anprobe einzusaugen und
anschließend aus dem Filterteil zu
entnehmen. Ebenso ist das Absau-
gen von dünnfließenden Abformma-
terialien bei der Oberkieferabfor-
mung bei Totalprothesen am Löffel-
rand des Abdrucklöffels möglich.

Auch bei der Unterfütterung von To-
talprothesen eignet sich Prothesuc®,
da überschüssiger Kunststoff prob-
lemlos abgesaugt werden kann. Das
Risiko der Aspiration oder ein Ver-
schlucken des Unterfütterungsma-

terials vom Patienten wird vermie-
den. Prothesuc® eignet sich beim
Einsatz in der professionellen Mund-
hygiene bei der Prophylaxe für die
Absaugung von Pulverwassergemi-
schen. Durch das Einwegfilterblatt
im Filterelement wird das einge-
saugte Material sicher zurückgehal-
ten, gelangt somit nicht in den Ab-
saugschlauch und verhindert dort
unerwünschte Ablagerungen.
Kentzler-Kaschner Dental GmbH
www.kkd-topdent.de

Absaugkanüle:
Schutz vor Aspiration oder Verschlucken

Rund ein Jahr nach der er-
folgreichen Einführung der
Weltneuheit ergab eine reprä-
sentative Umfrage unter den
Anwendern, dass GuttaFlow
bereits einen herausragen-
den Stellenwert im Markt ge-
nießt und als höchst innovati-
ves Produkt im Bereich Endo-
dontie geschätzt wird. 
Dabei bewerten die Behand-
ler mehrere Materialeigen-
schaften als ausgesprochen
positiv. Den ersten Platz be-
legt deutlich die kurze Verar-
beitungszeit, dicht gefolgt
vom einfachen Handling des
Einmal-Kapselsystems. 
Ebenso wurden die Mate-
rialkonsistenz (exzellente
Fließeigenschaften, kein
Schrumpf, Biokompatibi-
lität, etc.) sowie das Ergeb-
nis des abgefüllten Kanals
positiv bewertet. 
Über drei Viertel der Befrag-
ten sind so begeistert von
GuttaFlow, dass sie, ge-
mäß eigenen Angaben, das 
Produkt weiterhin verwen-

den werden. Belegt werden
diese Ergebnisse auch durch
zahlreiche internationale
Studien, welche unter
www.guttaflow.com einseh-
bar sind. 
Außerdem wurde Gutta-
Flow, das Kaltfüllsystem 
für die Obturation von Wur-
zelkanälen, im Rahmen 
des Innovationspreises von
Pluradent und DZW unter
den 10 besten Innovationen
2005 nominiert. Weitere 
Informationen unter Tel.:
0 73 45/8 05-6 70.
Coltène/Whaledent GmbH +
Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Umfrage:
Hohe Kundenzufriedenheit
für Füllsystem

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



Der beliebte temporäre Implan-
tatzement ist jetzt wieder in
Deutschland erhältlich. ImProv®

ist ein eugenolfreier provisori-
scher Zement auf Acryl-Urethan-
Basis, der speziell zum Zemen-
tieren von implantatgetragenen
Restaurationen entwickelt wur-
de. Die ausgewogenen Haftei-
genschaften sorgen für eine aus-
gezeichnete Retention der Sup-
rakonstruktion und gleichzeitig
für eine problemlose Abnehm-

barkeit. Ebenso garantiert die
mechanische Festigkeit auch im
Bedarfsfall eine langfristige
Retention. ImProv® haftet nicht
am Weichgewebe, sodass Über-

schüsse mühelos und Zeit
sparend entfernt werden
können. Das verbesserte
Handling durch die neuen
Doppelkolbenspritzen er-
möglicht eine sparende
Applikation und ist da-
durch für den Anwender
wesentlich wirtschaftli-
cher.
Dentegris medical 
GmbH & Co. KG
www.dentegris.de

Implantatzement:
ImProv® ab sofort bei Dentegris erhältlich

Übersichtlich, informativ und mit vielen technischen Details – mit
der neuen siebensprachigen Ausgabe seines Gesamtproduktka-
talogs 2005/2006 gibt GC EUROPE ab sofort eine aktualisierte und
umfassende Übersicht über sämtliche auf dem europäischen
Markt erhältliche GC-
Artikel und -Techno-
logien heraus – und
zwar sowohl für den
Zahnarzt als auch für
den Zahntechniker.
Gefüllt mit den zur
IDS 2005 vorgestell-
ten Highlights sowie
den bewährten und
beliebten Markenpro-
dukten spiegelt der
Katalog die Leis-
tungsfähigkeit und
Kompetenz des weltweiten Marktführers für Glasionomerze-
mente wider. So enthält er neben den aktuellen Neuheiten wie GC
Tooth Mousse, GC G-Bond und GC G-Light auch detaillierte Hin-
weise zur innovativen GC Initial-Keramikserie sowie dem ästheti-
schen Komposit-Verblendkunststoff GC Gradia und dem direkten
Komposit-Füllungsmaterial GC Gradia Direct. Aber auch über die
zuverlässigen und vielseitigen GC Fuji-Produkte informiert der in
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch
und Spanisch erhältliche Katalog übersichtlich und detailliert.
GC Germany GmbH  
www.germany.gceurope.com 

Gesamtproduktkatalog 2005/2006:
65 Seiten Neues, Bewährtes und
Beliebtes 

Dentegris bietet
ab sofort ein
e i n z i g a r t i g e s
Winkelstück für
die Implantologie
mit exklusivem An-
schlagvorrichtungs-
system zur Voreinstel-
lung der gewünschten
Bohrtiefe. Diese lässt
sich präzise und indivi-
duell einstellen. Damit
ist das Surgi Control
für alle Implantatsys-
teme und Chirurgie-
maschinen geeignet. 

Es besitzt eine ver-
stellbare Anschlagvor-

richtung und bietet mehr Si-
cherheit in den Risikozonen.
Das Ergebnis: eine geziel-
tere und präzisere Len-

kung der Irrigation an die
Bohrerzone. 
Die Knochenerhitzung
wird durch ein exklusi-
ves Irrigationssystem
durch den Anschlag ver-
hindert.
Dentegris medical
GmbH & Co. KG
www.dentegris.de
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Winkelstück:

Anschlagvorrichtungs-
system für die Bohrtiefe
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Die bewährte ESTE-
TICA Sensus 1066
Einheit, die als Rechts/
Tisch- oder Cart-Ver-
sion zur Verfügung
steht, bietet für har-
monische Arbeitsab-
läufe in der Praxis die
idealen Vorausset-
zungen. Arztelement,
Helferinelement und
Patientenstuhl der

Einheit sind optimal aufeinander abgestimmt. Mühelos können im Sit-
zen alle Instrumente erreicht und alle Funktionen bedient werden. Das
integrative, höhenverstellbare Arztelement verfügt über ein grafi-
sches Display und eine übersichtliche Folientastatur für die optimale
Darstellung der gewünschten Bedienfunktionen. Diese können
schnell und unkompliziert direkt vom Behandlungsplatz aus pro-
grammiert und gespeichert werden. 
Bis zu sechs Instrumente lassen sich individuell installieren und sind
jederzeit austauschbar. Über den Multifunktionsfußanlasser können
alle Stuhl- und Instrumentenfunktionen bedient werden. 
KaVo Dental GmbH
www.kavo.com

Behandlungseinheit: 

Sicher, effektiv und komfortabel

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Die regelmäßige Verwendung
von Chlorhexamed® Zahn-
fleisch-Schutz Mundspül-Lö-
sung (0,06% Chlorhexidin +
250 ppm Fluorid) ist eine sinn-
volle Ergänzung der täglichen
mechanischen Zahnreinigung
mit der Zahnbürste und bewirkt
so eine Verbesserung der Zahn-
fleischgesundheit. Dies konnte
in einer vierwöchigen Anwen-
dungsbeobachtung der IHCF-
Stiftung zur Förderung der Gesundheit gezeigt
werden, an der sich bundesweit über 300
Zahnarztpraxen beteiligt haben. Bei 1.355 Pa-
tienten wurden die wichtigen Parameter „Pla-
quereduktion“, „Bleeding on Probing“ (BOP:
der Blutungsindex auf standardisierte Sondie-
rung) sowie der „Parodontale Screening In-
dex“ (PSI) zu Beginn der Untersuchung und
nach vierwöchigem Spülen mit Chlorhe-
xamed® Zahnfleisch-Schutz Mundspül-Lösung

erhoben. Alle Indizes wurden in-
nerhalb dieser Zeit aus höheren
Risikostufen in niedrigere ge-
bracht, das parodontale Risiko-
profil der Patienten verbesserte
sich also deutlich.
Diese Untersuchung bestätigt die
Ergebnisse früherer wissen-
schaftlicher Arbeiten, die bereits
die klinische Relevanz von niedrig
dosierten Chlorhexidin-Präpara-
ten für die dauerhafte Anwen-

dung bestätigt hatten. Demnach werden die
Bakterien als Ursache von Gingivitis und Pa-
rodontitis aktiv und lang anhaltend bekämpft.
So kann die  Verwendung einer niedrig dosier-
ten, chlorhexidinhaltigen Mundspüllösung die
tägliche Mundhygiene unterstützen und hel-
fen, Zahnfleisch und Zähne gesund zu halten. 
GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
www.gsk-consumer.de

Anwendungsbeobachtung:

Gesundes Zahnfleisch ist keine Zauberei

Die antibakterielle Mund-
spüllösung BacterX pro von
EMS bekämpft schädliche
Bakterien in Mund und Ra-
chen wirksam und zuverläs-
sig und verhindert so die
Neubildung von Plaque, Ka-

ries, Gingivitis und Parodon-
titis. Darüber hinaus redu-
ziert sie den Biofilm in pro-
fessionellen Dentalgeräten
sowie die Keimzahl in Aero-

solen. Verantwortlich dafür
ist der Wirkstoff Chlorhexi-
din, der in einer Konzentra-
tion von 0,2 Prozent enthal-
ten ist. Zwei weitere Plus-
punkte von BacterX pro: Die
Lösung ist gebrauchsfertig
und enthält keinen Alkohol.
Den Einsatz von Alkohol be-
urteilen Wissenschaftler als
überflüssig, da er als Lö-
sungsvermittler nicht ge-
braucht wird und für die
Wirksamkeit des Präparats
keine Rolle spielt.
Auf Grund seiner entzün-
dungshemmenden und
keimtötenden Wirkung eig-
net sich die Mundspüllösung
optimal zur Infektionspro-
phylaxe: 20–30 Sekunden
Spülen vor einer zahnärztli-
chen Behandlung reduziert
die Bakterienbelastung auf
der Mundoberfläche um bis
zu 97 Prozent. Damit sinkt
die Infektionsgefahr für den

Patienten, weil das Eindrin-
gen der Bakterien in das Ge-
webe verhindert wird und es
weder zu transitorischen
Bakteriämien noch zu loka-
len Entzündungen kommt.
Umgekehrt schützt das Vor-
spülen mit BacterX pro auch
den Behandler vor Infek-
tionen, denn die bei der Be-
handlung austretenden pa-
thogenen Keime werden re-
duziert. 
Ein weiteres Einsatzgebiet
von BacterX pro ist die Unter-
stützung von Parodontalbe-
handlungen. Subgingivales
Spülen, etwa mit der Spitze
des Ultraschall-Scalers, einer
Spüldüse oder Spritze, er-
reicht selbst tiefe Taschen
und bringt Chlorhexidin di-
rekt an die Stellen, an denen
es am wirksamsten ist. 
EMS Electro Medical
Systems-Vertriebs GmbH
www.ems-dent.de

Antiinfektiva:

Alkoholfreie Mundspüllösung

Röntgenaufnahmen digitalisieren, archi-
vieren und präsentieren ist unerlässlich
in der implantologisch eingerichteten
Praxis. Mit dem Scan-System SAVILUX®

von BEYCODENT können alle drei Anfor-
derungen in einem erledigt werden.
Gleichgültig ob eine OPG-Panorama-Auf-
nahme, Zahnfilme oder ganze Zahnfilm-
serien digitalisiert werden sollen, das 
SAVILUX®-System bietet eine komplette
Lösung. 
Dia-Filme und Einzeldias werden in her-
vorragender Qualität gescannt. Das zent-
rale Element beim SAVILUX®-System ist
der Expression-Scanner, der die Hard-

warevoraussetzung erfüllt (Qualität und
Geschwindigkeit) und das beigestellte
Archivprogramm. Alle gescannten Doku-
mente werden patientenbezogen verwal-
tet und gekennzeichnet. Für den Anwen-
der ist als Hardware lediglich ein PC mit
USB-Anschluss Voraussetzung – ein
handelsüblicher Computer mit einer
guten Grafikkarte sollte dabei selbstver-
ständlich sein. 
Eine Spezialausrüstung ist somit nicht er-
forderlich. Die Scangeschwindigkeit 
von 3,1 ms/Zeile bei SW-Röntgenfilmen
ist überzeugend schnell. Qualitäts-
Musteraufnahmen sowie das kostenfreie
Programm stehen im Internet zum Down-
load zur Verfügung: www.savilux.beyco-
dent.de
BEYCODENT-Software
www.beycodent.de

Scan-System:

Implantat-Planung 
am Bildschirm 

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.





Vom 26.–30. Oktober 2005 fand in Berlin
erstmalig die ZMK 2005, die gemeinsame
Tagung aller wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften, statt. Unter Federführung der

DGZMK, Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde, konnten über 5.000 Teil-
nehmer drei Tage lang einem bisher einma-
ligen wissenschaftlichen Programm bei-
wohnen.

Die ganzheitliche Betrachtung der Human-
und Zahnmedizin war das zentrale Thema der
Veranstaltung. Besonders das immer stär-
kere Zusammenwachsen der beiden Grund-

disziplinen der Medizin in Lehre, Forschung
und Krankenversorgung stand im Mittel-
punkt des Kongresses.
Ziel der Veranstaltung, die gemeinsam mit dem
Zahnärztetag 2005 veranstaltet wurde, war es,

die verschiedenen Fachgebiete an einem Ort
zusammenzubringen und Verbindungen zu
knüpfen. Die Annäherung der einzelnen Fach-
gesellschaften bot nach Auffassung von Prof.
Dr. Georg Meyer, Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK), die einzigartige Gelegenheit
des gegenseitigen Meinungsaustausches auf
ganz neuer Ebene. Darüber hinaus bedeute 
das Überschreiten der Disziplingrenzen auch
eine Annäherung an die Allgemeinmedizin und
damit die Erfüllung einer weiteren Vorgabe des
Wissenschaftsrates, so Prof. Dr. Meyer weiter.
Neben dem umfangreichen wissenschaftli-
chem Hauptprogramm konnten sich die 
Teilnehmer auf der direkt angeschlossenen
Industrieausstellung über die neuesten 
Produkte der Dentalbranche informieren. 
Das große Besucherinteresse an der ZMK
2005, welches sich in den Teilnehmerzahlen
widerspiegelte, untermauerte den Erfolg die-
ser erstmalig so umfassend veranstalteten
Tagung.
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… war das Motto des 14. Deutschen Kongresses für Präventive Zahnheil-
kunde, der dieses Jahr am 14. und 15. Oktober in Frankfurt am Main statt-
fand – initiiert und veranstaltet von der blend-a-med Forschung. Und es gab
hinreichend Gelegenheit, die entscheidenden Parameter für einen dauer-
haften Behandlungserfolg in der Zahnheilkunde im Allgemeinen und spe-
ziell in Parodontologie und Implantologie zu diskutieren. Eröffnet wurde
der Kongress mit hochkarätigen Experten und Wissenschaftlern von der
wissenschaftlichen Leitung, die in diesem Jahr Prof. Dr. Peter Eickholz
(Frankfurt), Prof. Dr. Johannes Einwag (Stuttgart) und Dr. Dieter Langsch
(Schwalbach) übernommen hatten. In den Grußworten der ersten Redner
zeichnete sich schon die Spannung auf die kommenden Tage ab: Welche

Ergebnisse stellen die Ex-
perten vor? Hängt es ab von
der Behandlungsstrategie,
dem Material, der Geschick-
lichkeit des Zahnarztes und
seines Teams bei der Thera-
pie und professionellen Pro-
phylaxe – oder der Compli-
ance des Patienten …? 
Die Veranstalter hatten auch
in diesem Jahr wieder ein 
ausgewogenes Programm 
mit aktuellen Themen für
Zahnärzte und Praxisteams

zusammengestellt. In der Abschlussdiskussion am zweiten und letzten Tag
mit Prof. Dr. Johannes Einwag und Prof. Dr. Peter Eickholz wurde eines
noch einmal ganz deutlich: Die Bedeutung der systematischen Nachsorge
in den Bereichen Parodontologie und Implantologie ist unbestritten. Be-
züglich der Bedeutung der Nachsorge für den Langzeiterfolg von Füllun-
gen, Inlays, Kronen, Brücken und Teilprothesen liegen bislang jedoch nur
äußerst spärliche Informationen vor. Hier besteht ein ganz klarer For-
schungsbedarf. 
Die mit über 300 Teilnehmern gut besuchte Veranstaltung hat einen er-
heblichen Beitrag geleistet, dieser vernachlässigten Thematik mehr Öf-
fentlichkeit zu verschaffen.

14. Kongress für Präventive Zahnheilkunde:

„Therapieerfolge langfristig sichern … – gewusst wie!“

ANZEIGE

ZMK 2005 in Berlin:

Alle wissenschaftlichen Gesellschaften unter einem Dach

Die Referenten des 14. Deutschen Kongresses für Präventive Zahnheil-
kunde.



herstellerinformation

fortbildungf kus

Das Arbeiten am Zahnarztstuhl
kann eine spannende, bei falscher
Haltung für den Behandler jedoch
auch „ver“spannende Tätigkeit
sein. Mit der Teamschulung „Sys-
tematische Absaug- und Halte-
technik“ bietet die Vistacademy
von Dürr Dental daher seit dem
Frühjahr dieses Jahres eine spezi-
elle Ergonomieschulung an: Ne-
ben Übungen zur Absaug- und
Haltetechnik und zur richtigen Pa-
tientenlagerung steht bei ihr das
Vorbeugen von Haltungsschäden
von Zahnarzt und Assistenz im
Vordergrund – die konzeptionelle
Basis stammt dabei von dem re-
nommierten Ergonomie-Trainer
Dr. Richard Hilger. Und die kommt

in den Praxen offenbar sehr gut an,
denn bereits in den ersten Mona-
ten ließen sich 60 Teams von den
Trainerinnen der Dürr Vistaca-
demy, direkt in der gewohnten
Umgebung ihrer Zahnarztpraxis,
für ein „entspanntes“ Arbeiten
schulen. Unterstrichen wird die
Kompetenz des Trainerteams der
Dürr Vistacademy für die Ergo-
Teamschulung jetzt zusätzlich
durch ihre Qualifikation als „Ge-
prüfte Ergonomie-Instructoren
für die Zahnarztpraxis“ gemäß den
Richtlinien des JUST-Instituts für
Gesundheit & Management – da-
mit weisen sie sich als anerkannte
Expertinnen aus. 
„Die Schulung hat wesentlich dazu

beigetragen, unserer Absaugtech-
nik mehr Systematik einzuhau-
chen. Die Vorteile, die das bietet,
spüre ich jeden Tag“, beurteilt
Schulungsteilnehmer Dr. Wolf-
gang Stoltenberg aus Bochum die
Fortbildung. Mit ihr wird insbe-
sondere eine ergonomische Hal-
tung erreicht, die Schäden an
Schulter und Rücken vorbeugt.
Peter Böhm, Zahnarzt aus Rudol-
stadt, spürt die Vorteile jeden Tag:
„Schon wenige Tage nach radika-
ler Umstellung der Sitz-, Halte-
und Absaugtechniken trat eine we-
sentliche Besserung bestehender
Beschwerden ein.“ 
„Die individuelle Korrektur aller
eingeschliffenen Fehler lassen in-

nerhalb weniger Tage eine sofor-
tige Umsetzung des Konzeptes 
in die Praxis zu“, so das Fazit 
von Schulungsteilnehmer Peter
Böhm. Sechs Schulungspunkte
werden angerechnet. 
Weitere Informationen unter 
www.vistacademy.de

Ergo-Teamschulung:

Schulen für ein „entspanntes“ Arbeiten

Mit Inhalten aus der Praxis für die Praxis informiert der Fortbil-
dungsanbieter Point Seminars GmbH Zahnmediziner und Zahn-
techniker. Um den Anwendern ein ganzheitliches Seminar-
konzept zu bieten, verbindet die Kooperation mit der
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG wichtige Kompetenzen
beider Unternehmen. „Durch die Partnerschaft mit PHAR-
MATECHNIK ist es uns möglich, bei der Vermittlung inno-
vativer Methoden das wichtige Thema Abrechnung einzu-
beziehen. Damit wird unser Angebot insgesamt runder und
umfassender“, so Stefan Mahler, Eventmanager bei Point
Seminars.
Der Patient von heute ist aufgeklärter, aber auch an-
spruchsvoller was seine gesundheitliche Versorgung be-
trifft. Nicht zuletzt, weil Reformen von ihm immer mehr Zu-
zahlungen einfordern. 
Umso wichtiger ist es, dass die Zahnmediziner in der Lage
sind, ihre Arbeit professionell zu präsentieren. Der zweitä-
gige Kurs „Dentalfotografie & Point Beratung“, für den 11
Fortbildungspunkte vergeben werden, nimmt sich der
Thematik Patienteninformation an. Neben der Erstellung
eigener Beratungsunterlagen lernen die Teilnehmer auch
deren erfolgreiche Verwendung. Iris Wälter-Bergob prä-
sentiert am zweiten Seminartag die Vorteile und vielseiti-
gen Einsatzbereiche  der EDV in der Dentalfotografie und
die Dokumentation nach gesetzlichen Vorgaben.  
Termin: 3./4.12.2005, 09.00–17.00 Uhr, AKADEMIE DR.
GRAESSNER, Münchner Str. 15, 82319 Starnberg, Kos-
ten:  398,– Euro zzgl. MwSt., inkl. Speisen und Getränke,
11 Fortbildungspunkte. 

Infos und Anmeldung bei: Point Seminars GmbH per 
Fax: 0 97 71/60 11 65 oder E-Mail: info@point-world.de

Integratives Seminarkonzept:

Die eigene Arbeit professionell präsentieren

ANZEIGE











Mit dem Trendthema „Prophylaxe
und Kinderzahnheilkunde: DIE
Herausforderungen für die Praxis“

hatten die Veranstalter des Bayerischen Zahn-
ärztetages, die Bayerische Landeszahnärzte-
kammer (BLZK) und die Deutsche Gesell-
schaft für Kinderzahnheilkunde (DGK) voll 
ins Schwarze getroffen. Die Nachfrage nach
Kinderzahnheilkunde steigt nach wie vor. Of-
fensichtlich werden sich die Eltern der Verant-
wortung um die Zahngesundheit ihrer Kinder
immer mehr bewusst. Hand in Hand damit
geht die Erkenntnis, dass eine frühzeitige, rich-
tige und regelmäßige orale Prophylaxe wichtig
für das erfolgreiche Bemühen um die Mundge-
sundheit bei Kindern und Erwachsenen ist. 

Anstieg komplexer Behandlungsfälle
Die Kinderzahnheilkunde kann in der Bundes-
republik beachtliche Erfolge vorweisen. Die
heute notwendigen Betreuungs- und Therapie-
konzepte umfassen nahezu alle Bereiche der Kin-
derzahnheilkunde – präventive, restaurative bis
hin zu prothetischen Maßnahmen. Die Sanie-
rung der Defekte steht hier zunächst im Vorder-
grund.  Auffällig ist in der letzten Zeit der Anstieg
an komplexen Behandlungsfällen in der Kinder-
zahnheilkunde. Doch nicht alle Kinder profitie-
ren gleichmäßig vom allgemeinen Kariesrück-
gang: Epidemiologische Untersuchungen wei-
sen nach, dass die Erkrankung stark mit sozio-
demographischen Faktoren korreliert und
außerdem von der Altersstufe abhängig ist. So
zeigt beispielsweise eine aktuelle bayerische Stu-
die zur Mundgesundheit: Etwa 50 Prozent der
sechs- bis siebenjährigen Schüler hatten naturge-
sunde Gebisse. Aber nur knapp die Hälfte der an

Karies erkrankten Milchzähne war 2004 mit
Füllungen versorgt worden. Während noch 55
Prozent der 12-Jährigen naturgesunde Gebisse
aufwiesen, lag der Anteil bei den 15-Jährigen bei
lediglich 42 Prozent. Aber auch die „frühkindli-
che Karies“ bereitet Probleme. Untersuchungen
bei Vorschulkindern zeigen, dass der Anteil der
„Nuckelkaries“ bei über zehn Prozent liegt. 

Breites Themenspektrum
Die Vorträge des wissenschaftlichen Pro-
gramms beleuchteten umfassend den aktuellen
Stand und die Facetten der Kinderzahnheil-
kunde. Den Kongress hatte der DGK-Fortbil-
dungsreferent Prof. Dr. Norbert Krämer mit der
provokanten Frage nach dem Bedarf von „Spe-
zialisten für Kinderzahnheilkunde“ eröffnet,
den er in Deutschland aus universitärer Sicht auf
etwa 500 bis 600 Zahnärzte schätzt. Das Spekt-
rum der Referate war weit gespannt. Modernen
Methoden der Karieserkennung und Empfeh-
lungen zur Kariesrisikodiagnostik widmeten
sich der Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Kinderzahnheilkunde, Prof. Dr. Ulrich
Schiffner, Hamburg, und Prof. Dr. Karl-Heinz
Kunzelmann, München. Prof. Dr. Svante Twet-
man, Schweden, vermittelte die neuesten Er-
kenntnisse zur Fluoridierung in der zahnärzt-
lichen Prävention. Weitere Beiträge behandel-
ten prothetische Konzepte bei Kindern, ver-
schiedene Füllungstherapien – aber auch den
Umgang mit besonders ängstlichen Kindern.
Ferner ging es um die Behandlung unter Hyp-
nose, Sedierung oder Narkose und um das Not-
fallmanagement bei Kindern. Vorträge über
spezifische Präventionskonzepte rundeten den
Kongress ab. 
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46. Bayerischer
Zahnärztetag 

Rundum gelungen war in diesem Jahr der Bayerische Zahnärztetag vom
13. bis 15. Oktober 2005 in München. 1.200 Teilnehmer besuchten das 
wissenschaftliche Programm, damit wurden die Erwartungen weit über-
troffen. Erfolgreich fand erstmals auch der Deutsche Zahnärzte Unter-
nehmertag im Rahmen des Zahnärztetages statt. 

Dr. Rüdiger Schott

Bayerische Landeszahn-
ärztekammer

Koordination Zahnärztetag
Isolde M. Th. Kohl

Fallstr. 34, 81369 München
Tel.: 0 89/72 48 01 06
Fax: 0 89/72 48 01 08

E-Mail: zaet@blzk.de
www.blzk.de

kontakt:



Kongress „Zahnärztliches Personal“
Mit rund 400 Anmeldungen war der Kongress
für das zahnärztliche Personal schon vor Be-
ginn des Zahnärztetages ausgebucht. Die Ver-
anstalter hatten einen besonderen Schwer-
punkt auf die gute Zusammenarbeit im Team,
insbesondere beim Thema Prophylaxe, gesetzt
und die Vortragsthemen entsprechend gestal-
tet. Die KongressteilnehmerInnen konnten
zwischen beiden Programmen wechseln – ein
zusätzliches Angebot, das gerne in Anspruch
genommen wurde. Bei der Eintagesveranstal-
tung standen Vorträge zur Prävention, Pro-
phylaxe und zu psychologischen Behandlungs-
konzepten auf dem Programm. Die Referenten
widmeten sich u.a. den Ernährungsgewohn-
heiten von Kindern und Jugendlichen und den
daraus resultierenden Herausforderungen für
das zahnärztliche Team.

Brückenschlag zwischen Ethik und 
Monetik

Doch der Bayerische Zahnärztetag beschränkte
sich nicht nur auf zahnmedizinisch-fachliche
Themen. Erstmals fand in diesem Rahmen auch
der Deutsche Zahnärzte Unternehmertag statt.
Denn der Zahnarzt ist neben Arzt und Behand-
ler auch Unternehmer und hat sich zum einen in
einem immer dichter werdenden Geflecht von

Regelungen – seien sie EU-bedingt oder auf 
heimische Verwaltungsvorschriften zurück-
gehend – , zum anderen in wirtschaftlich immer
angespannter werdender Lage bei zunehmen-
dem Konkurrenzdruck und hohen Investitio-
nen für seine Existenzgründung zu behaupten.
Als Referenten traten Jesuitenpater Prof. Dr. Al-
bert Ziegler aus der Schweiz, Dipl.-Volkswirt 
Günter F. Gross, München, ein Pionier der Ma-
nagement- und Marketingberatung, und der
Gesundheits-Marketingspezialist  Prof. Dr.
Gerhard Riegl, Augsburg, auf. Prof. Ziegler SJ
beschäftigte sich in seinem Vortrag mit dem
Spannungsfeld zwischen Ethik und Monetik,
dem sich der Zahnarzt permanent ausgesetzt
sieht. Um diesen Spagat zu leben, ist aus seiner
Sicht das Bild eines verantwortungsbewussten
(ethischen) Unternehmers gefragt. Günter
Gross forderte die Stärkung von innerer Stabi-
lität und Charakterstärke. Nicht die Probleme
dürften im Mittelpunkt stehen, sondern die Su-
che nach Lösungen. Moderne Managementme-
thoden werden auch in Zahnarztpraxen ge-
braucht, um Ziele und Visionen zu realisieren.
Prof. Dr. Gerhard Riegl sieht die patienten-
orientierte Zahnarztpraxis als „Center of Ex-
cellence“ mit innovativer Zahnmedizin, Ser-
viceorientierung, Prophylaxezentrum, Gesund-
heitsvorträgen und umfassenden Kommunika-
tionsmitteln. Der wichtigste Qualitätsfaktor ist
der Patient. In der anschließenden Podiumsdis-
kussion wurden unter der Moderation von TV-
Moderatorin Gaby Dietzen und Jürgen Isbaner
von der Oemus Media AG die Thesen und In-
halte der Vorträge vertieft. Michael Schwarz,
Präsident der BLZK, verdeutlichte die Position
der Zahnärzteschaft im täglichen Dilemma zwi-
schen Ethik und Monetik mit anschaulichen
Beispielen und Lösungsansätzen. 
Angegliedert an den Bayerischen Zahnärztetag
fand die 2. Jahrestagung Orale Chirurgie der
bayerischen Landesverbände des Berufsverban-
des Deutscher Oralchirurgen (BDO) und der
Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie (DGMKG) statt, die ebenfalls
sehr gut besucht war. Zur Freude der über 70
Aussteller war auch die begleitende Dentalaus-
stellung mit einem guten Überblick über die viel-
fältigen Produkte und Dienstleistungen für die
Praxis ein voller Erfolg. 

Bayerischer Zahnärztetag 2006
Der 47. Bayerische Zahnärztetag findet vom
26. bis 28. Oktober 2006 zum Thema „Funk-
tionsanalyse, Funktionstherapie und Kiefer-
gelenk“ statt. Er wird in Kooperation mit der
Arbeitsgemeinschaft für Funktionsdiagnostik
und Therapie in der DGZMK vorbereitet. �
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Dr. Rüdiger Schott, Leiter des Baye-
rischen Zahnärztetages, Vorstands-
mitglied der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer.

Teilnehmer beim DZUT (v.l.n.r.): Prof. Dr. Gerhard
Riegl, Prof. Dr. Albert Ziegler SJ, Moderatorin Gaby
Dietzen, BLZK-Präsident Michael Schwarz, Dipl.-
Volkswirt Günter F. Gross und Co-Moderator Jürgen
Isbaner.

Prof. Dr. Ulrich Schiffner, Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Kin-
derzahnheilkunde.

Dr. Herbert Michel referierte über
ein wissenschaftlich basiertes und re-
alisierbares Prophylaxekonzept.

Prof. Dr. Norbert Krämer, Fortbildungsreferent der
Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde,
konzipierte mit Dr. Rüdiger Schott das wissenschaft-
liche Programm.

Fotos: BLZK







Herr Troost,  wie kam es zu der Idee der „Sie-
ben Wege DVDs“?
Piet Troost: „Dies ist die Idee unserer Kurs-
teilnehmer. Viele Zahnärzte und Zahntechni-
ker möchten gerne unabhängig bleiben. Ne-
ben den Hands-on-Kursen im innovativen
Point Center sind die ,Sieben Wege DVDs‘
die ideale Ergänzung. Es bietet jedem die

Möglichkeit, Fortbildung zu Hause und in der
eigenen Praxis oder im Labor genießen zu
können. Noch nie war es so einfach, das 
Point-Konzept umzusetzen.“

Was verstehen Sie unter der „Sieben Wege
DVD Bibliothek“?
Piet Troost: „Wir produzieren in den nächsten
drei Jahren 96 DVD-Titel. Das ist eine Menge
Holz. Es wird ein umfassendes Gesamtwerk
zur aktuellen, modernen Zahnmedizin. Sämt-
liche aktuellen Themen von Ästhetik, Funk-
tion über Prophylaxe, Implantologie, PA und
Prothetik sind vertreten. Aber auch Beratung,
Abrechnung und Praxismanagement werden
im Detail behandelt. Neu ist also, dass alle Ar-
beitsabläufe einer Zahnarztpraxis im Detail
abgebildet werden.“

Herr Grünewald, Sie sind der Studioleiter der
Point-Studios. Wie realisieren Sie dieses
Großprojekt?
Marcel Grünewald: „Wir arbeiten in den 
Point-Studios voll digital. Ein Mediaserver
versorgt sämtliche Schnittplätze für Video,
Audio und 3D. So kann das ganze Team zeit-
gleich an demselben DVD-Titel arbeiten. Das
spart enorm Zeit und ermöglicht eine nahezu
verlustfreie, hohe Qualität. Selbst kurzfristige
Änderungen der Inhalte sind so möglich. Wir
nennen das ,total recall‘. Eine Aufnahmesitu-
ation, die schon länger zurückliegt, kann in

wenigen Minuten wieder hergestellt werden.
So können wir Updates und Ergänzungen zu
bereits veröffentlichten DVDs schnell und ef-
fektiv anbieten. Das heißt für die Zahnärzte,
Helferinnen und Zahntechniker, dass sie im-
mer up to date bleiben können.“

Was kann man sich unter dem Begriff „Trai-
nings-DVD“ vorstellen?
Marcel Grünewald: „Die Sieben Wege DVDs
sind nicht nur einfache Video-Mitschnitte
von diversen Behandlungen. Tatsächlich ha-
ben wir das Point-Fortbildungskonzept kom-
plett integriert und interaktiv programmiert.
Das erkennt man schon an den drei Haupt-
menues ,Theorie‘, ,Praxis‘ und ,Team Trai-
ning‘. Schritt für Schritt wird man in die Me-
thodik eingeführt. Alle Digitalvideos sind
nach den Schlüsselszenen und Einzelthemen
direkt abrufbar. Der Zahnarzt oder Zahn-
techniker kann dann sogar die Schulung sei-
nes Teams mit der DVD ideal unterstützen.
Darüber hinaus findet er im Extra-Menü um-
fangreiches Zusatzmaterial wie z.B. Geräte-
und Materiallisten oder Bezugsquellen.“
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Fortbildung per DVD
Genau vor einem Jahr eröffnete das Point Studio – das erste Fernsehstudio
für Zahnmedizin in HD. Nun startet die Fortbildungsreihe auf DVD. Von
2006 bis Ende 2008 entsteht ein Gesamtwerk mit über 96 DVD-Titeln.
Die ersten beiden DVDs der „Sieben Wege DVD Bibliothek“ sind nun in
Kürze erhältlich.

Tobias Straus

Point Seminars GmbH
Gartenstraße 11

97616 Bad Neustadt a. d. Saale

kontakt:

Marcel Grünewald

Piet Troost Hochwertige 16:9-Produktion in HDTV-Qualität,
interaktive Menüprogrammierung, Einzelthemen
auf Knopfdruck.



Was können Sie zur ersten Point-DVD „Die
Situationsabformung“ sagen? 
Piet Troost: „Der Anfang des Point-Kon-
zepts ist die Point-Diagnostik. Seit Jahren
zeigen wir mit den Sieben Wegen zur perfek-
ten Okklusion, wie eine professionelle Ana-
lyse der Funktion und Ästhetik im Artikula-
tor aussehen kann. Vor allem aber mündet
das Point-Konzept in eine moderne ZE-Pla-
nung, die wir ARTI-CHECK nennen. Zahn-
arzt und Zahntechniker führen an Präzi-
sionsmodellen – in Zentrik montiert – eine
hochwertige und wissenschaftlich fundierte
Diagnostik und Therapieplanung gemein-

sam durch. Diese erfolgreiche Vorbereitung
auch der komplexen Patientenfälle findet
seinen Ursprung in exakten Präzisionsmo-
dellen. Mit dieser ersten ,Sieben Wege DVD‘
erhält der Zahnarzt eine Komplettlösung,
wie er mit seinem Praxisteam zu absolut per-
fekten Situationsmodellen kommt.“

Was ist neu auf der Point-DVD Nr. 2 „Die ad-
häsive Aufbaufüllung“?
Piet Troost: „Die chemisch härtende Aufbau-
füllung ist einer unserer Highlights in unseren
Point-Kursen. Viele  hundert Zahnärzte wen-
den diese Methode bereits mit großem Erfolg
an. Das erste Kapitel zeigt die Anwendung des
Gruppenkofferdams mit vielen Innovatio-
nen. Ich bin mir sicher, dass viele Kollegen mit
der regelmäßigen Anwendung des Koffer-

dams beginnen werden, wenn Sie hier sehen,
wie schnell und effektiv Kofferdam-Techni-
ken heute sind. Das zweite Kapitel widmet
sich der neuesten Generation der Adhäsiv-
techniken beginnend mit der sicheren Karies-
entfernung unter Lupenbrille bis hin zum pro-
fessionellen Dentin-Bonding mit all seinen
Möglichkeiten aber auch Grenzen. Und nicht
zuletzt lernt der Zahnarzt, wie er mit hoch-
wertigen Aufbaufüllungen auch kritische kli-
nische Situationen perfekt lösen kann. Die ad-
häsive Aufbaufüllung kann als Tor zur klassi-
schen Quadrantensanierung angesehen wer-
den. Sie erhöht die Effektivität der gesamten

Behandlung und spart somit wertvolle Zeit
und Kosten. Nicht nur uns Zahnärzten, son-
dern vor allem auch unseren Patienten.“

Welche Themen werden Sie als Nächstes ver-
öffentlichen?
Piet Troost: „Die ,Sieben Wege zur Okklu-
sion‘ erscheint im ersten Quartal 2006 zeit-
gleich zur Kursreihe C der Point University.
Alle anderen Kursreihen folgen dann in
Kürze. Wir freuen uns sehr, nun unseren Kol-
legen und Kolleginnen eine wirklich komfor-
table Lösung anbieten zu können. Das Inte-
resse ist schon jetzt riesengroß. Die ,Sieben
Wege DVDs‘ machen die Umsetzung des 
Point-Konzepts so einfach wie nie.“

Wir danken Ihnen für das Gespräch. �
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Nähere Informationen erhalten
Sie unter www.zahnarzt.tv

tipp:

Jedes Thema direkt abrufbar, Extra-Trainings für
das Praxisteam.

Umfangreiches Zusatzmaterial wie z.B. Geräte- und
Materiallisten u. a.

„Mit dieser ersten ,Sieben Wege DVD‘ erhält der Zahn-
arzt eine Komplettlösung, wie er mit seinem Praxisteam 
zu absolut perfekten Situationsmodellen kommt.“



Sie als Zahnarzt oder Zahnärztin erbrin-
gen täglich hoch qualifizierte Leistun-
gen. Dazu müssen Sie viel Geld und Zeit

in Personal, Weiterbildung, Praxiseinrich-
tung und Technologie investieren. Gesund-
heitsleistungen auf dauerhaft hohem Niveau
können Sie jedoch nur erbringen, wenn Sie auf
der anderen Seite ein leistungsgerechtes Ho-
norar erzielen. Dieses Potenzial gilt es zu akti-
vieren, auch um Ihre zahnmedizinischen 
Fachangestellten langfristig mit zu motivie-
ren. Immer wieder höre ich: „Wenn ich 
meine Angestellten zu einer Weiterbildung 
geschickt habe, im Schnitt ein bis zwei Tage,
kamen sie tatsächlich voller Motivation 
wieder. Doch in ihrer Abwesenheit stapelten
sich Materialbestellungen, Abrechnungs-
und Büroarbeiten und Recall-Telefonate
mussten auf den verbleibenden Rest der 
Woche verteilt werden. War die liegen geblie-
bene Arbeit nach drei bis vier Tagen wieder
aufgearbeitet, war ein Großteil der Motiva-
tion schon wieder verpufft und der Rest dann
spätestens nach den übernächsten Tagen.“
Schade eigentlich, denn daher fragen sich
viele, was nützen Schulungen und Weiter-
bildungen für unser Personal eigentlich, sie 
kosteten letzten Endes nur Geld.
Doch es gibt eine Lösung, eine mit der Sie den
Privatumsatz Ihrer Patienten effektiv und
langfristig steigern können.

Das Konzept 
Und Sie fragen sich jetzt, wie diese Weiterbil-
dung heißt? Es ist die „Ausbildung zur zerti-
fizierten Dentalberaterin“. Diese Ausbil-
dung ist eine Investition in die Zukunft, denn
jede Weiterbildung für Ihr Personal ist eine
Weiterentwicklung Ihres Unternehmens. 
Die Ausbildungs-/Schulungsmethode zur
Dentalberaterin wurde über drei Jahre lang
entwickelt und sogar vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BiBB) im Bereich medizini-

scher Dienste im Jahr 2000 ausgezeichnet.
Der Erfolg der Maßnahme lag in den Ergeb-
nissen der einzelnen Teilnehmerinnen, die in
konkreten Zahlen gemessen wurden. Höchs-
ter Umsatz im Quartal, der gemessen wurde,
lag bei 12.500 €bis 15.500 €bei den Dental-
beraterinnen, die im Praxisalltag stark integ-
riert waren. Bei den Verwaltungs-/Abrech-
nungspersonal konnte ein Zusatzumsatz von
4.500 € bis 6.000 € gemessen werden.
Mit der Ausbildung zur Dentalberaterin er-
reichen wir die höchstmögliche Entlastung
des Zahnarztes. Die Dentalberaterin über-
nimmt nach Befund selbstständig die qualifi-
zierte Patientenberatung, also den Verkauf.
Das Konzept der Dentalberaterin kann ohne
großen Aufwand in den täglichen Praxisab-
lauf integriert werden. Das Kosten/Nutzen-
Verhältnis zeichnet sich mehrfach schon
während der Ausbildungsmaßnahme aus.
Ihre Investition wird somit langfristig am Le-
ben erhalten und Sie tragen einen wesent-
lichen Anteil dazu bei, dass der Trend zum
weiteren Arbeitsplatzabbau in dieser Bran-
che gestoppt wird.
Meine Garantie: Für jeden Euro, den Sie in die
Ausbildung investieren, hole ich gemeinsam
mit Ihrer Angestellten das Doppelte wieder
heraus. Wie interessant ist das für Sie? 

Konzeptionelles Praxis-Coaching realisiert 
folgende Praxisziele:
• mehr Umsatz mit hochwertigen Privatleistungen
• sich von anderen Zahnarztpraxen abheben
• Ihre Patienten werden begeisterte „Praxis-Empfehler“
• mit weniger Zeitaufwand höhere Erträge erzielen

Wünschen Sie weitere Informationen zum
Thema? Sind Sie an einem Tagesseminar/Bau-
steinseminar für Ihre Zahnarztpraxis inte-
ressiert? 
Dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin. �
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Schneller zum Erfolg
Viele Patienten wissen nicht, welche wirkungsvollen und innovativen 
Lösungen die Zahnmedizin bei Zahnproblemen bietet. Jede Zahnarztpraxis hat
ein Potenzial an Kassenpatienten, die bereit sind, Privatleistungen zu zahlen. 

Antje Kaltwasser

Kaltwasser-Coaching
Antje Kaltwasser
Angerstraße 16
06844 Dessau   

Tel.: 03 40/7 91 17 49
Fax: 03 40/2 16 53 66

E-Mail: info@kaltwasser-coaching.de  
www.kaltwasser-coaching.de 

kontakt:

Antje Kaltwasser ist zertifizierte
Diplom-Verkaufs- und Verhaltens-
trainerin mit dem Schwerpunktthema
Unternehmensberatung für kon-
zeptionelles Praxis-Coaching und
zertifizierte Qualitätsmanagement-
Beauftragte nach TÜV-Richtlinien. 

die autorin:

Ausbildungstermine 2006:
25.01.2006 Hamburg    
26.01.2006 Hannover    
13.02.2006 Göttingen    
14.02.2006 Leipzig    
18.04.2006 Berlin    
26.04.2006 Magdeburg    
04.05.2006 Erfurt 

Anmeldung: 14 Tage vor Ausbildungsbeginn,
Fortbildungspunkte werden erteilt.









Beate Gatermann hat einen amerikani-
schen und einen Schweizer Abschluss als
lizenzierte und Diplom-Dentalhygie-

nikerin und arbeitet daher auch international
gesehen auf höchstem Niveau. In Deutschland

keine Selbstverständlichkeit. Hier zu Lande ar-
beiten in Zahnarztpraxen viele angebliche
Dentalhygienikerinnen, die oftmals nur auf
eine mehrtägige private  Zusatzfortbildung zu-
rückgreifen können. Diplom-Dentalhygieni-
kerinnen wie Gatermann haben im Ausland
hingegen ein Minimum von separate 2.500
Stunden Ausbildung absolviert. Abgerechnet
wird von deutschen Zahnärzten in der Regel
ohne Rücksicht auf die Güte der Ausbildung
ihrer Mitarbeiterinnen – oftmals  ein  deutlich
überhöhter Satz. Während etwa eine Behand-
lung in der Schweiz umgerechnet 110 Euro
kostet, ist es hier zu Lande zum Teil das Dop-
pelte. International gesehen ist die Dentalhy-

giene in Deutschland damit am teuersten. An-
ders sieht es in der Praxis für Dentalhygiene
von Beate Gatermann aus. Sie hält sich an das
europäische Preisniveau von etwa 110 Euro
pro Behandlung.
Dass bei der Dentalhygiene vieles im Argen ist,
liegt daran, dass der Beruf der Dentalhygieni-
kerin in Deutschland bislang staatlich nicht
anerkannt ist. Die Zahnheilkunde ist in
Deutschland das einzige Berufsfeld, das kei-
nen paramedizinischen Berufszweig toleriert.
Deswegen setzt sich Gatermann dafür ein,
dass sich bald auch andere Dentalhygienike-
rinnen in Deutschland selbstständig machen
können. „Es geht dabei um etwa 40.000 neue
Arbeitsplätze“, sagt die 56-Jährige.
Gatermanns Arbeit in ihrer eigenen Münche-
ner Praxis genügt höchsten Ansprüchen. So
achtet sie penibel auf Hygiene. Sie verwendet
für jeden Patienten ausschließlich sterilisierte
Instrumente und Prophylaxeköpfe und offe-
riert sogar sterilisierte Glas-Mundspülbecher:
„Ich bin meines Wissens die Einzige, die das
macht. Alle anderen stellen die Becher nach ei-
ner Thermodesinfektion wieder hin. HIV-
oder Hepatitis-Erreger werden dadurch aber
nicht abgetötet.“ 
Modeerscheinungen wie etwa das Bleichen
von Zähnen macht sie nicht mit. In ihren Au-
gen sollten Patienten das Geld besser in die
Präventive Parodontitistherapie investieren,
die ausschließlich von gut ausgebildeten Den-
talhygienikerinnen angeboten wird. Ohnehin
würden die Zähne des Patienten bei dieser Be-
handlung durch die professionelle Entfernung
von Belägen heller. �
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Erste Praxis für
Dentalhygiene eröffnet

Seit Oktober gibt es in Deutschland die erste Praxis für Dentalhygiene. 
Inhaberin Beate Gatermann hatte sich zuvor jahrelang dafür eingesetzt, sich
selbstständig machen zu dürfen. Denn während es im europäischen Ausland
die Regel ist, dass Diplom-Dentalhygienikerinnen in eigenen Praxen arbei-
ten, ist dies in Deutschland nicht üblich. Dass Beate Gatermann es dennoch
kann, liegt an ihrer sehr guten Ausbildung und langjährigen Berufserfahrung.

Redaktion

Beate Gatermann, RDH,
Diplom-DH 

Veit-Pogner-Str. 23
81927 München

Tel.: 0 89/91 24 42
Fax: 0 89/91 51 62

E-Mail:
gatermann@dentalhygienepraxis.de

www.dentalhygienepraxis.de

kontakt:

Die Diplom-Dentalhy-
gienikerin Beate Gater-

mann in ihrer eigenen
Münchner Praxis.





Herr Paris, in diesem Jahr haben Sie gemein-
same Messeauftritte mit der Firma DKL zur
IDS in Köln und auf der ZMK in Berlin rea-
lisiert. Auf den regionalen Fachdentalmes-
sen waren Sie 2005 aber nicht präsent. In
welchem Rahmen können Ihre Kunden
DENTEK im nächsten Jahr erleben?

Ich möchte an dieser Stelle nochmals beto-
nen, dass wir nur eine Ausstellungsgemein-
schaft eingegangen sind. Alle anderen Ge-
rüchte sind sicherlich aus Angst vor dem
Wettbewerb, sei es bei DKL oder DENTEK,
frei erfunden worden. 
Nun zu Ihrer Frage: In diesem Jahr haben
wir uns entschieden, nicht an den Fachden-
tals teilzunehmen, da traditionell im IDS-
Jahr eine Vielzahl von Nachlese-Veranstal-
tungen und Hausmessen unserer Depot-
partner stattfinden, die sich aus unserer
Sicht zur Information unserer Kunden eher
eignen. DENTEK war auf allen Fachdentals
in Form meiner Person vertreten, um den
interessierten Kunden unserer Koopera-
tionspartner auf dem eigenen Messestand
zu unterstützen.  
2006 wollen wir aber wieder alle, aus unse-
rer Sicht wichtigen Fachdentalmessen bele-
gen, um auch die aktiven Kooperationspart-
ner des Fachhandels zu unterstützen.

Zum Thema Fachhandel – als einer von we-
nigen Laserherstellern vertreiben Sie Ihr Pro-
dukt ausschließlich über die Dentaldepots.
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit
dem Fachhandel? 
Also an dieser Stelle muss ich dem Fachhan-
del ein großes Lob aussprechen. Die Unter-
stützung von Seiten der Depots war auch in
diesem Jahr wieder sehr positiv. Hier sind
vor allem die Pluradent Nord zu nennen, wo
die gute Zusammenarbeit der vergangenen
Jahre weiter intensiviert wurde. Dies gilt
ebenso für die Pluradent-Niederlassungen in
Hannover, Kassel, Dortmund, Osnabrück
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Wohin die Reise geht –
Laser im Jahr 2006

Die Firma DENTEK aus Bremen produziert hochwertige Diodenlaser, deren
Einsatz in der Zahnarztpraxis immer weiter zunimmt. Wir sprachen mit Mi-
chael Paris, Geschäftsführender Gesellschafter DENTEK Medical Systems
GmbH, über Zukunftstrends, die Aussichten des Unternehmens und die
Marktentwicklungen auf dem Gebiet der Lasertechnologie im nächsten Jahr.

Stefan Thieme

Michael Paris, Geschäftsführender 
Gesellschafter DENTEK Medical
Systems GmbH, im Gespräch mit 

Stefan Thieme, Oemus  Media AG.

Der Firmensitz von 
DENTEK in München.



und München sowie für die Häuser der Mul-
tident in Göttingen, Oldenburg und Berlin. 
Leider ist es nicht auf allen Fachdentals üb-
lich, nur die fachhandelstreuen Partner ein-
zuladen, auf einigen Messen sind leider auch
die Direktanbieter zugelassen. Dies sollte
nach meiner Meinung viel strikter kontrol-
liert werden.

Traditionell ist die Firma DENTEK auch
auf den internationalen Märkten stark. Wo
werden Sie im nächsten Jahr dort Prioritäten
setzen?
Unser Ziel ist es, das internationale Geschäft
auch im kommenden Jahr weiter auszu-
bauen. Positiv ist zu erwähnen, dass wir alle
Verträge mit unseren ausländischen Part-
nern zum heutigen Zeitpunkt bereits für
2006 und zum Teil darüber hinaus verlän-
gert haben.  
Gleichzeitig haben wir vor, in weiteren Län-
dern neue Aktivitäten zu starten. So treten
wir 2006 verstärkt in Spanien, Portugal und
Italien auf, wo wir im Ergebnis der IDS neue
Vertriebspartner gewinnen konnten.
Außerdem wollen wir unsere starke Position
am asiatischen Markt weiter ausbauen. So
werden wir für den chinesischen Markt eine
spezielle Gerätevariante vorstellen, die den
dortigen Marktbedingungen angepasst ist,
trotzdem aber alle spezifischen Vorteile der
DENTEK-Technologien beinhaltet. 
Für den japanischen Markt, auf dem wir tra-
ditionell großen Wert legen, haben wir für
2006 eine Absatzsteigerung von 30 Prozent
fixiert und ich bin fest davon überzeugt, dass
uns dieser Schritt auch gelingen wird.

Bietet DENTEK nur Laser für den zahnme-
dizinischen Einsatz an? 
Hier kann ich Ihnen aus erster Hand eine
gute Nachricht geben. DENTEK hat einen
Laserhersteller übernommen. Durch diese
Übernahme wird es DENTEK gelingen, an-
dere Märkte wie zum Beispiel HNO, Der-
matologie mit Hightech-Lasern made by
DENTEK zu bedienen. Die neue Produkt-
palette soll so schnell wie möglich in unsere
Produktion in München eingegliedert wer-
den, um das gute Bestehende mit dem Know-
how unserer Fertigung zu verbinden. 

Kommen wir noch einmal zurück nach
Deutschland. Die Anschaffung eines Lasers
ist eine große Investition, die eine umfas-
sende und möglichst praxisnahe Beratung
voraussetzt. Welche Möglichkeiten bieten
Sie interessierten Zahnärzten, sich über die

vielfältigen Anwendungsgebiete eines Dio-
denlasers zu informieren?
Richtig – wir wissen natürlich, dass gerade
in der heutigen Zeit ein solcher Schritt, sich
ein Lasergerät in die Praxis zu stellen, lange
überlegt wird. Deshalb haben wir seit meh-
reren Jahren eine spezielle Art von Einstei-
gerkurs ins Leben gerufen. Wir laden inte-
ressierte Zahnärzte zu einem eintägigen 
Laser-Live erleben-Seminar nach Emden in
die Praxis von Dr. Strahmann ein. Dort wer-
den den Teilnehmern neben den theore-
tischen Grundlagen und wirtschaftlichen
Berechnungen dann im praktischen Teil
auch die vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten live am Patienten vorgestellt. 

Besteht für den künftigen Laseranwender
die Möglichkeit, ein Gerät in der eigenen
Praxis zu testen? 
Ja. Natürlich bieten wir unseren Kunden die
Gelegenheit, selbstverständlich verbunden
mit den notwendigen Anweisungen und Si-
cherheitsbestimmungen, ein Gerät gemein-
sam mit dem Team in der eigenen Praxis aus-
giebig zu testen. Hierbei stehen wir dem
Zahnarzt mit Rat und Tat zur Seite.

Herr Paris, vielen Dank für das Gespräch
und alles Gute für Sie und Ihr Unternehmen
im nächsten Jahr!  
Vielen Dank für die guten Wünsche. Wir
freuen uns auch für 2006 auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit Ihnen und der Oemus
Media.

Vielen Dank für das Gespräch!  �

interview
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Der LD-15 i verbindet die be-
kannten Vorteile des seit zehn
Jahren bewährten, aber stetig
verbesserten LD-15, mit vielen
neuen Innovationen.
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Wolfgang Spang
(ECONOMIA Vermögensberatungs- 
und Beteiligungs-GmbH)

„Zerflederte Rendite“
So hieß in der „Finanzen Euro“ 11/05 ein Artikel, in
dem beschrieben wurde, wie das Bundesfinanz-
ministerium die Steuerfreiheit der Erträge von deut-
schen Beteiligungsgesellschaften, die „gebrauchte“
US-Lebensversicherungen aufkaufen, kurzerhand
gestrichen hat. Dadurch halbiere sich die Rendite die-
ser Beteiligungsfonds von heute auf morgen – und
damit nicht genug! Am Ende, wenn abgerechnet wird,
dürften viele dieser Fonds die prognostizierten Er-
träge weit verfehlt haben. Zum Trost werden die An-
leger dann seitenlange Berichte erhalten, in denen
ausführlich begründet wird, warum das passiert ist.
Verzichten Sie darauf und machen Sie einen großen
Bogen um diese Anlageform.
Mit meiner Einschätzung zum Thema Hedge-Fonds
vor etwa einem Jahr lag ich richtig, wenn ich die 
Analyse im Handelsblatt vom 02.11. lese: „[...] Im ver-
gangenen Oktober haben Hedge-Fonds die höchs-
ten Verluste seit Jahresbeginn verzeichnet. […] Die
Trendumkehr bei den globalen Aktien- und Rohstoff-
märkten zog die Fonds in Mitleidenschaft. Die Verlus-
te […] zwangen einige Hedge-Fonds zur Schließung.
[...] Seitdem die Bonitätsherabstufungen von Gene-
ral Motors Corp und Ford Motor Co. […] Verluste und
Schließungen von Hedge-Fonds nach sich zogen,
werden die Anlagegesellschaften auch von den 
Aufsichtsbehörden verstärkt ins Visier genommen
[...]“. Brauchen Sie das wirklich?
Auch die Wunderknaben der Quadriga-Gruppe
scheinen in diesem Jahr die Kunst der wundersamen
Geldvermehrung verlernt zu haben. Wer die Katas-
trophenjahre 2000 bis 2003 mit so riesigen Gewin-
nen überstand wie diese Gruppe von sich behauptet,
für den ist es schon ziemlich blamabel, in 2005 Ver-
luste zwischen 14,3% und 38,2% (!) einzufahren.
Wenn Sie dort beteiligt sind, holen Sie so schnell wie
möglich Ihr Geld raus. Egal wie’s bisher gelaufen ist
und egal, ob Sie noch im Plus oder schon dick im 
Minus sind.

expertentipp:

�

… als groß und laut. Das gilt in den letzten
Jahren verstärkt für die Branche. Trotzdem
sammelten bis vor Kurzem die Marktführer,
die natürlich auch über ein riesiges Werbe-
budget verfügen, gigantische Summen bei
den Anlegern ein. Allen voran der „Volks-
fonds“ DWS Vermögensbildungsfonds I,
der innerhalb von fünf Jahren von etwas
mehr als 40 Mio. € Fondsvolumen auf sa-
genhafte 7,75 Mrd. € gepusht wurde. 
Für den einen oder anderen Anleger mag es
wichtig sein, dass er sein Geld in einer
großen Gemeinschaft anlegt. Aber für die
Meisten dürfte es wichtiger sein, dass ihr
Geld gut angelegt ist. Der von uns in der ZWP
immer wieder empfohlene Albrech & Cie Op-
tiselect wuchs in den letzten fünf Jahren
zwar „nur“ von etwa 15 Mio. € Fondsvolu-
men auf knapp 150 Mio. €, doch dafür haben
die Anleger im Vergleich zum „Volksfonds“
der DWS richtig gut verdient. 
Die aktuelle schwierige Lage an den Aktien-
märkten (Stand Anfang November) kom-
mentiert Winfried Walter, Fondsmanager
des Albrech & Cie Optiselect noch ganz ent-
spannt: „Noch ist nichts passiert und die
Kursrückgänge bewegen sich innerhalb
normaler Korrekturen“. Aber viele andere
„Marktführer“ sehen trotz ihrer riesigen
Fonds im Vergleich zu den von uns empfoh-
lenen „kleinen und feinen“ Fonds recht blass
aus. Dazu gehört auch der über 700 Mio. €
schwere Deka Spezial, der offensichtlich be-
sonders gerne von den Sparkassen empfoh-
len wird, im Vergleich mit einem unserer
weiteren Dauerfavoriten, dem von Peter
Dreide gemanagten 4Q-Value Fonds
(Fondsvolumen 57,9 Mio. €). Dreide hat
schon seit geraumer Zeit die Weichen in sei-
nem Fonds neu gestellt, Gewinne bei den gut
gelaufenen Zyklikern mitgenommen, das
Depot stärker auf defensive Werte ausge-
richtet, bis zu 15% Kasse gehalten und da-
mit einmal mehr sein gutes Gespür für den
Markt bewiesen.

Vergleichen Sie den UniGlobal Titans 50, einen
der Topseller bei den international anlegenden
Aktienfonds aus dem Lager der Volks- und
Raiffeisenbanken mit einem unserer Lieb-
lingsfonds, dem W&M Global OP, der von Ed-
gar Mitternacht (Greiff AG) gemanagt wird,
dann stellt sich eigentlich nur die eine Frage:
Warum haben die Anlageberater der Volks-
und Raiffeisenbanken über 600 Mio. € Anle-
gergelder in diesen Fonds eingesammelt?

Nicht umsonst werden die beiden Fondsma-
nager der Greiff AG, E. Mitternacht und V. Schil-
ling, von der Fachpresse (Fondsprofessionell)
als „Hidden Champions“ der Fondsverwalter-
Elite in Deutschland geführt.
Zum Schluss noch eine kurze Tabelle mit Emp-
fehlungen zu internationalen Aktien(dach)-
fonds:

Albrech & Cie Optiselect kaufen

Global Fund Strategie OP kaufen

M&G Global Basic Fund kaufen

M&G Global Leaders Fund kaufen

4Q-Value Fonds Universal kaufen

W&M Global OP kaufen

Templeton Growth Fund halten

Deka Spezial verkaufen

DWS Vermögensb.fonds I verkaufen

DekaTeam GlobalSelect verkaufen

Raiff.-Global-Aktien T verkaufen

UniGlobal Titans 50 A verkaufen

Investmentfonds: Lieber klein und fein …



Die Erfüllung lang ersehnter Wünsche
oder größere Anschaffungen scheitern
schon lange nicht mehr an der Mög-

lichkeit einer Finanzierung. Ratenzahlungen bei
fast allen Leistungen, vom Auto bis zum Klei-
dungsstück, sind längst gesellschaftsfähig.
Dieser Trend setzt sich seit einiger Zeit auch im
zahnärztlichen Bereich fort. Ratenzahlung wird
zur Selbstverständlichkeit und immer wichtiger.
Umfangreiche oder hochwertige zahnmedizini-
sche Versorgungen stellen viele Patienten vor ein
finanzielles Problem. Der Bedarf an hochwerti-
gem Zahnersatz ist klar erkennbar, aber Spit-
zenleistungen haben eben ihren Preis. Mit güns-
tigen Zahlungsmodalitäten, wie sie z.B. die BFS
health finance, eines der führenden privatzahn-
ärztlichen Abrechnungsunternehmen bietet,
können viele Patienten ihren Wunsch verwirk-
lichen und sich beispielsweise den Komfort leis-
ten, ein Implantat statt einer Brücke zu wählen.
Aus Sicht des Zahnarztes ist es ein nicht zu 
unterschätzendes Kundenbindungsinstrument,
Patienten  zahnärztliche Leistungen in Kombi-
nation mit einer attraktiven Teilzahlungsmög-
lichkeit anzubieten. Aber wie macht man den
Patienten auf die Ratenzahlung aufmerksam?
Das Thema Ratenzahlung in den Fokus zu rü-
cken, ohne dass der Patient es als Beleidigung
empfindet, will gekonnt sein. Obwohl sicher
viele Patienten für ein solches Angebot offen
sind, sind die Hemmungen groß, danach zu fra-
gen. Die Patienten ziehen es vor, dieses Thema
eher mit der Praxishelferin als mit dem Zahnarzt
zu besprechen. Bei Praxen, die ihr Honorarma-
nagement über ein Rechenzentrum durchfüh-
ren lassen, werden inzwischen mehr als 65%
der Ratenzahlungen direkt, ohne offizielle In-
formation an das Praxisteam, mit dem Rechen-
zentrum vereinbart. Das zeigt einerseits, wie

wichtig es ist, den Patienten aktiv auf die Mög-
lichkeit einer Ratenzahlung aufmerksam zu ma-
chen, und andererseits, wie sensibel das Thema
ist. Hier ist also viel Einfühlungsvermögen ge-
fragt. Völlig unverfänglich ist zum Beispiel ein
Hinweis im Wartezimmer, mit dem auf Teilzah-
lungsangebote  und weitere Informationen hin-
gewiesen wird.  Noch eleganter ist es, dem Kos-
tenvoranschlag ausführliche Unterlagen, bei-
spielsweise den übersichtlichen  Teilzahlungs-
flyer der BFS, beizulegen. So kann sich der
Patient in Ruhe informieren und eine für seine
Situation zugeschnittene Teilzahlung wählen.

Ratenzahlungsangebote von 
Abrechnungszentren 

Um die Liquidität und die wirtschaftliche Si-
cherheit der Praxis nicht zu gefährden, sollten
Ratenzahlungsvereinbarungen nicht in Eigen-
regie, sondern über ein Abrechnungsunterneh-
men abgewickelt werden, das prüft, ob der Pa-
tient die Teilzahlungsvereinbarung einhält.
Gleichzeitig kann so die Praxisverwaltung ent-
lastet und das Zahlungsausfallrisiko minimiert
werden. Ein Beispiel für attraktive  Ratenzah-
lungsmöglichkeiten sind die Teilzahlungsange-
bote der BFS health finance. Hier erhalten die
Patienten bis zu drei Raten gebührenfrei. Das
bedeutet, dass z. B.  eine 900-Euro-Rechnung in
drei Monatsraten über 300 Euro ohne Zinsen
und Gebühren bezahlt werden kann. Die Mehr-
zahl der Patienten ist jedoch an längeren Lauf-
zeiten interessiert. Für diese Patienten hält die
BFS Teilzahlungsmodelle mit bis zu 72 Monats-
raten bereit – zu einem effektiven Jahreszins von
nur 7,8 %. Besonders erwähnenswert ist, dass
die BFS, im Gegensatz zu vielen anderen Anbie-
tern, auf einen Mindestbetrag je monatlicher
Rate verzichtet. �
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Finanzierungs-
angebote für Patienten

Ratenzahlung hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewon-
nen. Besonders beim Zahnersatz erfreut sich diese Zahlungsart wachsender
Beliebtheit. Attraktive Finanzierungsmodelle machen es somit dem Patienten
leichter, sich beispielsweise für hochwertigen Zahnersatz zu entscheiden.

Antje Isbaner

BFS health finance GmbH
Schleefstr. 1
44287 Dortmund
Tel.: 0800/4 47 32 54 (kostenlos)

kontakt:

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 
Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



Die Beurteilung erfolgt durch 
Banken oder durch Spezialisten 
wie die Creditreform Rating AG.

Vergeben werden Noten, so genannte Ra-
tingklassen im Bereich von 1a (ausge-
zeichnet) bis 3e (Insolvenz), die das Risiko
des Kreditengagements widerspiegeln.
Neu ist die Bewertung der Kunden durch die
Banken nicht. Doch spielte sich bisher die Ri-
sikobewertung hinter den Türen von Kredit-
abteilungen ab, soll sie künftig für den Kun-
den transparent werden. Auf diese Weise soll
vermieden werden, dass Kreditnehmer mit
ausgezeichneter Bonität die Risikodarlehen
von „Wackelkandidaten“ mitfinanzieren
müssen. Das Ratingergebnis führt zu indivi-
duellen Konditionen, die das Risiko des
Kreditausfalls widerspiegeln. 
Diese Entwicklung führt für Praxen, die
keine glänzenden Zahlen vorzuweisen ha-
ben, zwangsläufig zu schlechteren Konditio-
nen, sprich höheren Zinsen. Dasselbe gilt für
Praxen, die ihre Ergebnisse der finanzieren-
den Bank nicht in der notwendigen Profes-
sionalität darstellen. Im Umkehrschluss be-
deuten gesunde Praxisfinanzen nicht auto-
matisch Schnäppchenkonditionen. Jeder
Praxisinhaber weiß, dass gute Konditionen
verhandelt werden müssen. Ein gutes Rating
stärkt jedoch die Verhandlungsposition und
eröffnet Finanzierungsoptionen. Das Unbe-
hagen vieler Praxisinhaber lässt sich am 
besten durch drei Dinge abbauen: 1) profes-
sionelles Praxismanagement, 2) Kenntnis
der Rating-Spielregeln und der eigenen Posi-
tion sowie 3) Kommunikation und Verhand-
lungsgeschick.

So funktioniert Rating 
Vereinfacht erfolgt das Rating in zwei Stu-
fen: Zuerst werden die „Hardfacts“ erfasst –
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Praxis,
der Jahresabschluss und die Vermögensver-
hältnisse der Praxisinhaber. Hinzu kommen
die „Softfacts“, die sich auf indirekte Ein-
flüsse  beziehen. Beispiele sind politische und
konjunkturelle Faktoren sowie die Lebens-
umstände der Praxisinhaber, wozu auch
Ehescheidung, Nachfolgeregelung, Unter-
haltsverpflichtungen und dergleichen zäh-
len. Diese Daten führen über einen von den
Banken als Betriebsgeheimnis gehüteten Al-
gorithmus zu einem vorläufigen Rating-
Gesamtergebnis. Die meisten Praxen wer-
den auf Grundlage der vorliegenden Kun-
denstammdaten per Computer einer Ra-
tingklasse zugeordnet. Als Zweites wird das
Ergebnis des „Computerratings“ durch die
Banker noch einmal korrigiert, was im Fach-
jargon als „Override“ bezeichnet wird. Dies
geschieht im Idealfall im Rahmen eines 
Ratinggespräches zwischen Banker und Pra-
xisinhaber(n). Die Praxis bekommt hier die
Möglichkeit, den Banker für  Praxiskonzept
und -management einzunehmen. Der Ban-
ker gewinnt einen persönlichen Eindruck
von der Praxis und deren Inhabern. So kön-
nen Zukunftserwartungen in die Bewertung
einfließen, die sich später als weitere „Plus-
punkte“ auf das Ratingergebnis auswirken.

Handlungsoptionen für Praxen
Sicherheiten werden für die Banken auch in
Zukunft maßgeblich sein – Rating ändert
daran nichts. Doch wenn es gelingt, durch
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Kennen Sie das
Rating Ihrer Praxis?

Rating – aus dem Englischen für „Beurteilung“ – soll ein Unternehmen ob-
jektiv bewerten, um dessen Zukunftsfähigkeit abzuschätzen. Je solider das
Geschäft und die künftige Zahlungsfähigkeit, desto günstiger werden in
Zukunft die Finanzierungskonditionen sein. Wir verraten Ihnen, wie Sie
die neuen Spielregeln am Kapitalmarkt für Ihre Praxis nutzen können.

Andreas Frentz 

Dipl.-Ing. Andreas Frentz
MBA

Dipl.-Ing. Andreas Frentz MBA
Geschäftsführer FFT 

Management. Health oHG, 
Stuttgart

E-Mail: 
Frentz@management-health.de

kontakt:



treffsicheres Rating die größten Kreditaus-
fallrisiken zu identifizieren, also die tatsäch-
lichen Wackelkandidaten unter den Praxen
zu ermitteln, ließen sich im Idealfall durch
das Ablehnen von 30% der Darlehenswün-
sche 100% der Kreditausfälle vermeiden. Es
liegt somit im Eigeninteresse der Banken, ein
möglichst realistisches Bild von ihren Kun-
den zu erhalten. Vor dem Hintergrund dieser
Entwicklung sollten Ärzte durch ein profes-
sionelles Management und Controlling den
Banken die Stärken der eigenen Praxis auf-
zeigen. Im Grunde ist Rating nichts anderes
als eine auf finanzielle Risiken justierte Stär-
ken-/Schwächenanalyse. Ratingverbesse-
rung ist aktives Risikomanagement. Die Be-
schäftigung mit dem Rating  führt faktenge-
stützt zu einer realistischen Vorstellung von
Wert und Zukunft des Praxisunternehmens.
Dies ist insbesondere wichtig bei beabsich-
tigten Veränderungen wie Praxisverkauf,
Praxisübernahme und der Aufnahme neuer
Gesellschafter.

Ertragssteigerung 
Soll sich erfolgreiches Praxismanagement auf
das Rating auswirken, braucht es auf Arzt-
praxen zugeschnittene Kennzahlen. Kenn-
zahlen, die die Besonderheiten des Unterneh-
mens Praxis berücksichtigen und die Arzt und
Bank gleichermaßen vertraut sind. Hier sind

die Praxisinhaber gefragt, gemeinsam mit
Buchhaltung und Beratern ein System profes-
sionellen Praxiscontrollings zu installieren.
Dazu gehören:

• Erstellung einer Ist-Analyse (Vermögenswerte, Zah-
lungsflüsse, Verträge)

• Detailanalyse der Statistik der Abrechnungspro-
gramme und Erkennen von Entwicklungstendenzen

• Kritische Analyse zeitnah erstellter betriebswirtschaft-
licher Auswertungen (BWA)

• Verknüpfung von Praxiscontrolling und BWA 
• Erstellung einer langfristigen Liquiditätsplanung
• Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Ratingbe-

richt an die Bank

Die wahre Herausforderung besteht darin,
die Controllingaufgaben neben der eigent-
lichen Tätigkeit am Patienten und der Ab-
rechnungsbürokratie wahrzunehmen. Lohn
der Mühe sind verbesserte Darlehenskondi-

tionen, also mehr Nettoertrag. Bei einer Pra-
xisinvestition von 100.000 € bedeuten be-
reits 2% bessere Konditionen eines Annuitä-
tendarlehens über zehn Jahre eine Zinser-
sparnis von über 11.000 € vor Steuern!
Im Regelfall sind hier Berater gefragt, die sich
auf die betriebswirtschaftliche Begleitung von
Praxen spezialisiert haben. Der Trend geht zur
integrierten Beratung, das Risikomanage-
ment im Bereich Finanzen vollständig umfas-
send. Vor dem Hintergrund von Zeitaufwand
und Komplexität der „lebenslangen“ Auf-
gabe bietet sich an, diese Tätigkeiten außer
Haus zu geben. Investitionen in das Praxis-
controlling werden zudem staatlich geför-
dert. Ein regelmäßiger Ratingbericht gehört
für erfolgreiche mittelständische Unterneh-
men längst zum Alltag. Ein Standard, der sich
auch für Zahnarztpraxen als gewinnbringend
erweisen wird. �
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Hintergrundwissen:

Künftig werden die Banken verpflichtet, je nach Risi-
kostruktur ausgegebener Kredite entsprechendes Ei-
genkapital zu bilanzieren, um im Falle des Ausfalls
größerer Engagements einer Insolvenz zu entgehen.
Europaparlament und EU-Finanzminister haben sich
grundsätzlich auf das als „Basel II“ bekannt gewor-
dene Eigenkapitalgesetz geeinigt. Danach müssen
europäische Banken von 2007 an ihre Engagements
nach der neuen Rechtslage bewerten. 
Das Gesetz muss nun in den Mitgliedstaaten in na-
tionales Recht umgesetzt werden. 
Die gute Nachricht: Nach der vor einigen Wochen er-
folgreich abgeschlossenen Pilotphase des Ratings
kommen die Volks- und Raiffeisenbanken zu dem Er-
gebnis, dass das vorhandene Eigenkapital künftig
mehr Spielraum lässt als bisher angenommen und
befürchtet. 
Den ausgerufenen Kapitalnotstand durch Basel II
wird es nicht geben. Im Gegenteil, die Banken benö-
tigen zur Erfüllung der Basel II Kriterien weniger 
Eigenkapital als sie derzeit tatsächlich besitzen, kön-
nen ihre Engagements also ausweiten.

Informationsquellen zum Rating:
www.ratingampel.de
www.focus-money.de/rating

tipp:

ANZEIGE



Bei den traditionell sehr zinssensiblen
Kontokorrentkrediten werden Zahn-
ärzte je nach Bonität zunehmend mit

Sätzen von mehr als zehn Prozent konfron-
tiert. Häufig begründen Banken und Spar-
kassen diese Erhöhungen mit deren ebenfalls
gestiegenen Refinanzierungskosten an den
weltweiten Geldmärkten. Tatsächlich hat
sich der so genannte „Euribor“ („Euro Inter-
bank Offered Rate“) als Indikator für den
Geldhandel der Bankinstitute untereinander
im Verlauf der vergangenen Monate leicht er-
höht. Ob diese Erhöhung jedoch ausreicht,
um gleichzeitig Zinssteigerungen bei Konto-
korrentkrediten zu rechtfertigen, sollten Pra-
xisinhaber durch Rückfragen bei ihren Ban-
ken und Sparkassen klären. Immerhin kön-
nen sie darauf bestehen, eine konkrete und
detaillierte Begründung jeder einzelnen Kre-
ditzinserhöhung zu erhalten. Vor dem Hin-
tergrund der mittlerweile doch vielfach fest-
zustellenden bankseitigen Transparenz sollte
dies auch kein Problem sein. Die Appelle der
Vergangenheit gerade des Mittelstandes und
der freien Berufe, die von den Kreditinstitu-

ten geforderte erhöhte Transparenz der Kre-
ditnehmer bei der Offenlegung wirtschaftli-
cher Zahlen muss auch für die Finanzbranche
selbst gelten, hat nach Einschätzung des Au-
tors bei Bankinstituten mittlerweile zu einer
positiven Entwicklung geführt. Vor allem an
der fast schon traditionellen Zurückhaltung
vieler Banken bei der Offenlegung der Pra-
xisbeurteilungen, den Ratings, ist eine deut-
liche Verbesserung in Richtung Kunden-
orientierung festzustellen. Das Gespräch
über die Begründung von Kreditzinser-
höhungen mit dem zuständigen Kundenbe-
rater der Bank oder Sparkasse sollte auch zu
einer möglichen Neuorientierung beim Kon-
tokorrentkredit genutzt werden. Dazu sollte
der Bankmitarbeiter gebeten werden, über
zinsgünstigere Alternativen zu dieser Form
des Geschäftskredites nachzudenken. Vor al-
lem der kurzfristige Eurokredit kann für
Zahnärzte, abhängig von der jeweiligen Bo-
nität, eine attraktive Kreditvariante darstel-
len. Allerdings sind die Anforderungen der
Bankinstitute an Kreditnehmer hier meist
sehr hoch: neben einer erstklassigen Bonität
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Liquiditätshilfe mit
Kurzfristkrediten

Mit den Zinssätzen geht es langsam aber stetig wieder bergauf. Grund ge-
nug für Zahnärzte, über ihre Kontokorrentkredite ernsthaft nachzuden-
ken. Geldmarktexperten sehen bereits einen Trend in den vor allem bei
Kurzfristkrediten wieder steigenden Zinssätzen. 

Michael Vetter



einschließlich werthaltiger Kreditsicherhei-
ten werden Eurokredite in der Regel erst ab
Mindestbeträgen von 50.000 Euro angebo-
ten. Je nach Kreditgeber liegt diese Unter-
grenze sogar noch höher: 100.000 Euro und
mehr sind ebenfalls keine Seltenheit. Aller-
dings bestehen natürlich auch hier wie bei
den meisten Bankprodukten Verhandlungs-
spielräume. Gegebenenfalls kann es für den
Kreditnehmer sogar sinnvoll sein, einer ent-
sprechenden Ausnahmeregelung um den
Preis eines etwas höheren Zinssatzes zuzu-
stimmen. Dieser dürfte auch danach beim
Vergleich des aktuellen „Zinsspreads“, also
des Zinsunterschiedes zwischen Kontokor-
rent- und Eurokredit immer noch günstiger
sein als beim bisherigen Kontokorrentkredit:
Während bei Kontokorrentkrediten derzeit
Zinssätze zwischen etwa acht und elf Prozent
üblich sind, kostet der Eurokredit je nach
Laufzeit zwischen zirka vier und sechs Pro-
zent Zinsen pro Jahr. Für die Höhe dieser
Zinssätze bietet der bereits erwähnte Euribor
eine entsprechende Orientierungshilfe: so
muss der Kreditnehmer bei einem derzeitigen
1-Jahres-Euribor von rund 2,3% und einem

Zinsaufschlag seines Bankinstitutes von bei-
spielsweise 3% mit einem Zinssatz von etwa
5,3% rechnen. Die jeweils aktuellen Euribor-
Sätze können beispielsweise in überregiona-
len Tageszeitungen mit entsprechendem
Wirtschaftsteil nachgelesen werden. Darü-
ber hinaus muss der Zahnarzt bei einem 
Eurokredit weitere wichtige Punkte berück-
sichtigen: im Gegensatz zum konventionel-
len Kontokorrentkredit muss ein Eurokredit
während der gesamten Laufzeit, die in der
Regel zwischen einem Monat und einem 
Jahr mit entsprechenden Verlängerungsmög-
lichkeiten liegt, grundsätzlich vollständig 
in Anspruch genommen werden. Teilinan-
spruchnahmen oder  vorübergehende Rück-
führungen sehen die Kreditbedingungen
weitestgehend nicht vor. Der Eurokredit eig-
net sich also vor allem dann, wenn für den
Zahnarzt absehbar ist, dass er die mit der
Bank oder Sparkasse verabredete Kredit-

summe innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes dauernd benötigt. Spielt das Bankinsti-
tut mit, kann ein Teil des bisherigen Konto-
korrentkredites durch einen Eurokredit be-
reitgestellt werden. Aber auch hier müssen
die beim jeweiligen Kreditgeber üblichen Re-
geln über die Mindestbeträge beachtet wer-
den. Bleibt das Kreditvolumen im Ergebnis
unverändert, sind zusätzliche Kreditsicher-
heiten meist nicht erforderlich. Als wesentli-
cher Faktor gilt nach wie vor die Bonität oder
Kreditwürdigkeit des Zahnarztes und seine
damit verbundene Risikoklasse innerhalb
des jeweiligen Ratings.

Check-Liste: 
– Mindestens zweimal im Jahr sollten Sie
mit dem für Sie zuständigen Bank- oder
Sparkassenmitarbeiter ein Orientierungsge-
spräch über die Höhe Ihrer Kreditzinssätze
vor allem bei Kurzfristkrediten wie dem
Kontokorrentkredit führen. Streben Sie da-
bei einen fairen Interessenausgleich zwi-
schen Ihrem Kreditgeber und Ihnen an, der
sich vor allem an der aktuellen Geldmarkt-
situation und an Ihrer Risikoeinschätzung

durch Ihr Kreditinstitut bezüglich der Risi-
koklasse Ihres Ratings orientiert.
– Erkundigen Sie sich auch nach kurzfristi-
gen Kreditalternativen wie dem im Beitrag
dargestellten Eurokredit und den dabei zu be-
achtenden Kreditbedingungen Ihrer Bank
oder Sparkasse. Soweit möglich, nutzen Sie
Ihre Verhandlungsspielräume, die beispiels-
weise durch eine langjährige und stets zuver-
lässige Geschäftsbeziehung zu Ihrer Haus-
bank begründet sind.
– Ebenfalls möglich ist ein Entgegenkommen
des Kreditinstitutes beim bisherigen Zinssatz
Ihres Kontokorrentkredites. Die Gesamtkal-
kulation der Bank lässt eine solche Reduzie-
rung gegebenenfalls dann zu, wenn Sie den
Großteil Ihrer geschäftlichen Umsätze über
sie abwickeln. Vor diesem Hintergrund kön-
nen Umsatzverlagerungen von anderen Ban-
ken oder Sparkassen bei sorgfältiger Prüfung
durchaus sinnvoll sein. �
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„Als wesentlicher Faktor gilt nach wie vor die
Bonität oder Kreditwürdigkeit des Zahnarztes

und seine damit verbundene Risikoklasse 
innerhalb des jeweiligen Ratings.“



Jede Branche hat ihr Zentrum. Die Gold-
stadt Pforzheim steht seit ihrer Grün-

dung 1767 für Qualität in der Herstellung
von Schmuck und Uhren. Rund 80% des
von Deutschland exportierten Schmuckes
stammen aus der Goldstadt. 
Die SCHMUCKWELTEN Pforzheim ge-
ben der Tradition und der wirtschaftlichen
Stärke der Stadt jetzt ein neues Gesicht.
SCHMUCKWELTEN Pforzheim ist eine
europa-, wenn nicht gar weltweit einzigar-
tige Einkaufs- und Erlebnisplattform, die
jedermann den Glanz und die Faszination
edler Preziosen auf fantastische Weise

„begreifbar“ macht. Handel und Konsu-
ment treffen sich auf über 4.000 innovativ
gestalteten Quadratmetern zum Aus-
tausch, zur Reflexion, zur Informations-
gewinnung und natürlich zum Erlebnis-
einkauf in unvergleichbarer Atmosphäre. 
Zu dieser trägt nicht zuletzt die fantasti-
sche Lichtkunst-Installation des weltweit
bekannten Lichtkünstlers Yann Kersalé
entscheidend bei.

Erlebniseinkauf 
mit Infotainmentcharakter

Am Eingang zu den SCHMUCKWELTEN
Pforzheim am Leopoldplatz, dem lebhaften
Herz der Goldstadt, präsentiert in der Mar-
kenwelt by Leicht Juwelier Georg H. Leicht
ein bemerkenswertes Ladenbaukonzept.
Im exquisiten Flagship-Store werden ausge-
wählte Manufakturen wie Bunz, Fabergé,
Gellner und Wellendorff perfekt in Szene
gesetzt, werden kostbarer Schmuck und
hochwertige Uhren in ihrem Glanz und ih-
rer Exklusivität erlebbar. Darüber hinaus
vertiefen noch weitere attraktive Geschäfte
in diesem Bereich die Anmutung einer ex-
klusiven Shoppingmeile neuester Prägung.
Das Besondere an den SCHMUCKWEL-
TEN ist jedoch, dass der Endverbraucher
hier nicht allein ein zeitgemäßes Einkaufs-
erlebnis geboten bekommt. Eindeutig steht
der Erlebniseinkauf mit Infotainmentcha-
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SCHMUCKWELTEN Pforzheim

„Schmuck ist mehr als ein
Stück Handwerkskunst“

Mit einer spektakulären Show öffneten die einzigartigen SCHMUCK-
WELTEN Pforzheim im Juni 2005 ihre Pforten. Mit der symbolhaften
Entzündung der Lichtkunst Yann Karsalé’s durch Miss SCHMUCK-
WELTEN Elena B., die unter dem Applaus von mehreren Tausend 
Zuschauern und vielen Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur 
im ersten echt goldenen Cabriolet der Welt auf die Showbühne vorfuhr, 
begann so eine neue Ära für die deutsche Schmuck- und Uhrenbranche. 

Redaktion

Schmuckwelten Pforzheim 
Ein Bereich der Industriehaus

Pforzheim GmbH 
Westliche-Karl-Friedrich Straße 68

75172 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/99-44 44 

E-Mail: info@schmuckwelten.de 
www.schmuckwelten.de

kontakt:

Mit einer spektakulären Show und mehreren Tausend Gästen wurde am 17. Juni 2005
SCHMUCKWELTEN Pforzheim eröffnet.



rakter im Vordergrund, der Konsumfreude
weckt und zugleich unterhält. Zum ersten
Mal wird das deutlich, betritt man die sehr
atmosphärisch gestaltete Mineralienwelt
mit mehr als 5.000 Exponaten. Hier erlebt
der Besucher die ganze Pracht kostbarer
Mineralien, Edelsteine und Halbedelsteine
aus nächster Nähe und in edlem Ambiente.
Aus der Welt der Bodenschätze geht es dann
hinauf in die Branchenwelt, die als Kompe-
tenzzentrum der deutschen Schmuck- und
Uhrenbranche fungiert und deren ganze
Bandbreite demonstriert. Fachbesucher er-
halten hier in Kursen, Seminaren und Vor-
trägen geballtes Fachwissen vermittelt, in-
formieren sich über aktuellste Trends aus
Fertigung und Verarbeitung und erhalten
von Verbänden und Instituten Antwort auf
alle Fragen. Der durch mehr als 100 Vitri-
nen mögliche Vergleich der topaktuellen
Kollektionen verschiedener Hersteller er-
schließt neue Wege der Präsentation und
des Verkaufs. Ein V.I.P.-Zentrum mit dis-
kret separiertem Vorlageraum lässt die ein-
gehende Verkaufsberatung sensibler V.I.P.-
Kunden zu. Den Konsumenten lockt in der
Branchenwelt aber auch ein Blick in die glä-
serne Manufaktur, in der er Zeuge der Her-
stellung eines edlen Schmuckstückes wer-
den kann.

Neue Dimensionen – Schmuckerlebnis- ,
Erlebniskaufs- und Programmwelt

Die Schaffung von Begeisterung und Kauf-
interesse ist auch Ziel der benachbarten
Schmuckerlebniswelt – ein Erlebnispark
voll überraschender Installationen, die auch
den versierten Brancheninsider verblüffen
und dabei bestens unterhalten. Eine Gold-
schmelze, eine Wand aus purem Gold, die
virtuelle Reise ins Erdinnere oder das mysti-
sche Brillanteum zeigen hier zusammen mit
vielen anderen Attraktionen ganz neue und
ungewöhnliche Wege auf, breite Besucher-
ströme für das Thema Schmuck und Uhren
zu sensibilisieren. Immer verbunden mit der
Option, noch an Ort und Stelle eine mehr
oder weniger teure Preziose zu erstehen. 
Einen Blick in die Zukunft aus erster Hand
wirft der im Handel tätige SCHMUCK-
WELTEN-Besucher beim Gang durch 
die Designwelt/Schmuckgalerie. Histori-

sche Exponate aus der Geschichte des
Schmucks treffen in ihr auf die Trends von
morgen. Man schließt Bekanntschaft mit vi-
sionären Konzepten, die positive Akzente
für die ganze Branche setzen.
Als revolutionärer Meilenstein in Präsenta-
tion und Verkauf von Schmuck und Uhren
gilt ohne Zweifel die anschließende Erleb-
niskaufwelt. Trendiges Lifestyle-Shopping
wird dort avantgardistisch fortgeführt
durch die Integration der weltweit einzigen
Juwlier-Showbühne für aktuelle Fashion-
Shows. „Fashion meets jewels“: Das Wa-
renangebot präsentiert sich von klassisch
über sportiv bis trendy nicht wie üblich nach
Marken, sondern allein nach Lifestyle sor-
tiert. So findet hier jedermann unter Life-
style-Marken wie Aigner, Armani, Swa-
rovski oder DKNY und vielen weiteren
schnell und mühelos den passenden
Schmuck zu seinem persönlichen Stil. 
Eine Fortführung des in den SCHMUCK-
WELTEN allerorten erlebbaren Eventcha-
rakters stellt die Programmwelt dar. Auch
sie vermittelt dem Besucher eine neue, eine
dritte Dimension des Schmuck- und Uhren-
kaufens, die weit über das herkömmliche
Schaufensterbummeln und Einkaufen hi-
nausgeht. Angesagte Trend-Shows, interes-
sante Awards und vieles mehr, zum Teil in
Kooperation mit denSCHMUCKWELTEN
Mediapartnern aus Print und Hörfunk, in-
formieren und unterhalten, machen zugäng-
lich für Schmuck und Uhren.
Dr. Philipp Reisert, Initiator und Präsident
des Bundesverbandes (BVSU) Schmuck
und Uhren erklärt: „Das Anforderungs-
profil des Schmucks hat sich geändert.
Schmuck ist weitaus mehr als ein Stück
Handwerkskunst. Schmuck vermittelt ein
Lebensgefühl. Die SCHMUCKWELTEN
Pforzheim inszenieren dieses Lebensgefühl
in all seinen Fassetten. Von dieser einmali-
gen Erlebnisplattform wird die gesamte
deutsche Schmuck- und Uhrenbranche
profitieren.“ �

ZWP 11/2005 127 

info:
Eintrittspreise: 
Erwachsene – Euro 6,– (Schmucker-
lebniswelt), Euro 3,– (Mineralienwelt);
Ermäßigte – Schüler ab 15 Jahre, 
Studenten, Wehr- und Zivildienst-
leistende, Behinderte Euro 4,–
(Schmuckerlebniswelt), Euro 2,– (Mi-
neralienwelt); Familien-, Gruppen-
und Kombitickets möglich; 
Freier Eintritt für Kinder bis 14 Jahre,
Begleitpersonen von Schulklassen,
Reiseleitern und Kraftfahrern von Rei-
seunternehmen für den Besuch der
Mineralienwelt.

Öffnungszeiten: 
Mo. – Sa. 10.00–19.00 Uhr, 
Sonn- u. Feiertags 11.00–18.00 Uhr.

Besucherdienst: 
Tel.: 0 72 31/99-44 44
Kostenlose Führungen finden täglich
11.00 und 16.00 Uhr statt.

lebensart

Der Porsche Boxster, mit einem glänzenden Überzug
aus 22-karätigem Blattgold, geleitete als ein besonde-
rer Höhepunkt der Show die Miss SCHMUCKWEL-
TEN zur offiziellen Eröffnungszeremonie auf die
abendliche Show-Bühne (Abb. rechts).

Die Schmuck- und Erlebniswelten in
SCHMUCKWELTEN Pforzheim …
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roverfilmungen und die Einspeicherung und  Bearbeitung in elektro-
nischen Systemen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Geneh-
migung des Verlages. Bei Einsendungen an die Redaktion wird das
Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung vo-
rausgesetzt, sofern nichts anderes vermerkt ist. Mit Einsendung des
Manuskriptes gehen das Recht zur Veröffentlichung als auch die
Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruckrechten in deut-
scher oder fremder Sprache, zur elektronischen Speicherung in Da-
tenbanken zur Herstellung von Sonderdrucken und Fotokopien an
den Verlag über. Für unverlangt eingesandte Bücher und Manus-
kripte kann keine Gewähr übernommen werden. Mit anderen als 
den redaktionseigenen Signa oder mit Verfassernamen gekenn-

zeichnete Beiträge geben die Auffassung der Verfasser wieder, die
der Meinung der Redaktion nicht zu entsprechen braucht. Der Ver-
fasser dieses Beitrages trägt die Verantwortung. Gekennzeichnete
Sonderteile und Anzeigen befinden sich außerhalb der Verant-
wortung der Redaktion.  Für Verbands-, Unternehmens- und Markt-
informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Eine Haf-
tung für Folgen aus unrichtigen oder fehlerhaften Darstellungen wird
in jedem Falle ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Leipzig.

Bezugspreis: Einzelheft 6,50 € ab Verlag zzgl. gesetzl. MwSt. und

Versandkosten. Jahresabonnement im Inland 50 € ab Verlag zzgl. ge-
setzl. MwSt. und Versandkosten. Auslandspreise auf Anfrage. Kündi-
gung des Abonnements ist schriftlich 6 Wochen vor Ende des Bezugs-
zeitraums möglich. Abonnementgelder werden jährlich im Voraus in
Rechnung gestellt. Der Abonnent kann seine Abonnement-Bestellung
innerhalb von 8 Tagen nach Absenden der Bestellung schriftlich bei der
Abonnementverwaltung widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels). Das
Abonnement verlängert sich zu den jeweils gültigen Bestimmungen
um ein Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor Jahresende gekündigt wurde. 

Offizielles Mitteilungsorgan
des Zahnärzteforums e.V.
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Ein Freund ist wie eine sprudelnde Quelle, 
auf die man am Rand des Weges plötzlich stößt.

Hilfe schenken, die zur sprudelnden Quelle wird – das können Sie als
MISEREOR-Fördermitglied. Machen Sie mit!

Mehr Infos: www.misereor.de
oder telefonisch 0241/442-578
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Doch zunächst die Auflösung des letzten Rät-
sels: Es wird behauptet, dass Engländer auf die
Frage, welche die schönste Region ihres Landes
sei, den Lake District nennen, ein Gebiet rund
160 Kilometer nördlich der Industriestadt Man-
chester. 
Hier findet sich auch das Museum „The World of
Beatrix Potter“, womit nicht allein der im letzten
„Holzweg“ gesuchte Vorname „Beatrix“ geklärt
wäre, sondern auch der entscheidende Hinweis,
dass es sich nicht um Harry Potter handeln
konnte. 1866 in London geboren zählt Beatrix
Potter nicht zuletzt auf Grund ihrer Bücher über
Peter Hase und seine Geschwister Flopsi,
Mopsi und Wuschelpuschel zu einer der be-
kanntesten Kinderbuchautoren Englands (und
auch darüber hinaus). Selbstredend, dass, als
Autorin, auf all ihren Büchern ihr Name zu lesen
ist. Die zum Teil verblüffenden Übereinstimmun-
gen zu Harry Potter sind aber vielleicht auch
nicht ganz zufällig. So mutmaßte das Magazin
Geo in einer Spezialausgabe (Nr.5/2004), dass
sich Joanne K. Rowling etwa den Namen Potter
von der berühmten Kollegin geliehen haben
könnte. Das Leben von Beatrix Potter soll dem-
nächst auch mit der Schauspielerin Renée Zell-
weger (vor allem bekannt durch ihre Rolle als
„Bridget Jones“) verfilmt werden. Nicht auf den
Holzweg führen lassen hat sich Dr. Marc Hansen
aus Dortmund. 

Jenseits von L.A.
Es gibt vielerlei Ereignisse, die auf Grund ihrer
Dimension weltweit Beachtung finden. Über ei-

nige davon wird sogar Jahre später, über andere
mitunter Jahrzehnte später noch berichtet. Dass
ein Verkehrsunfall mit zwei Autos eine derartige
Tragweite besitzen kann, mag indes schwer vor-
stellbar sein; ist aber nicht ausgeschlossen! Das
zeigt etwa die hier beschriebene Begebenheit.
Sie ereignete sich am 30. September 1955 in
Kalifornien in den USA, in der Nähe des Ortes
Cholame, nördlich von Los Angeles. Ein 
Porsche 550 Spyder (auf dessen Motorhaube
die Zahl „130“ zu lesen war) kollidierte in der
Abenddämmerung mit einem anderen Fahr-
zeug. 
Über den damals 28-Jährigen, der an dem ver-
hängnisvollen Abend in dem Porsche saß, be-
richtete etwa die „Süddeutsche Zeitung“ anläss-
lich des 50. Jahrestages dieses Unfalls, dass er
als „hübscher Kerl“ beschrieben wurde, etwas
draufgängerisch und besessen von schnellen
Autos; und dass er bei Frauen gut ankam. 
War Liz Taylor eine von ihnen? Immerhin habe
sie ihn angeblich in dem Herbst, in dem das Un-
glück geschah, besucht. Allerdings soll er auch
einmal in eine kalifornische Nervenheilanstalt
eingewiesen worden sein, nachdem er, den An-
gaben eines Freundes zufolge, kurz zuvor in ei-
nem Lokal „plötzlich durchgedreht“ war. Er
selbst habe gesagt, er fühle sich verfolgt von
„manchmal hysterisch reagierenden Anhän-
gern“. Über seinen Unfalltod schrieb eine Zei-
tung, dass er auch an diesem Ruhm zerbrach.
Eine lang gezogene Kurve, überhöhte Ge-
schwindigkeit und (vermutlich!) Alkohol seien
ursächlich für den Unfall gewesen. 
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Wie heißt der junge Mann?
Schreiben Sie die Lösung auf eine

Postkarte und schicken Sie diese an
�

Oemus Media AG
Stichwort: Holzweg

Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

Einsendeschluss:
7. Dezember 2005

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Heftvorschau
2005

Martin Hausmann

Was verbinden Sie mit dem Zitat „Denn sie wissen nicht, was sie tun“? Einen Filmtitel, ein Bibel-
zitat oder beides. Ihr Rätselautor verbindet damit hier und heute einen Wunsch. Den Wunsch, dass
Sie sehr wohl wissen was Sie tun, nämlich den heutigen „Holzweg“ genau zu lesen. Denn nur un-
ter den richtigen Einsendungen verlosen wir die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-
Fortbildungskurs Ihrer Wahl. 

„Versuchungen sollte man
nachgehen. Wer weiß, 

ob sie wiederkommen.“
[Oscar Wilde]






